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Einleitung 

Auf BasIs des .Bundesgesetzes über Benchte der Bundesregierung betreffend den Abbau von 

Benachteiligungen von Frauen" (BGBI. 837/1992) hat die österreichische Bundesregierung jedes 

zweite Kalendef]ahr dem Nationalrat uber entsprechende Maßnahmen und AktIVItäten zu bench­

ten. Im Rahmen der Erhebung für den Bencht 2013-2014 wurden alle Bundesministenen und das 

Bundeskanzleramt ersucht Ihre Jeweiligen AktlvItaten zum Abbau von gesellschaftlichen, familia­

ren und Wirtschaftlichen Benachteiligungen von Frauen anhand eines standardiSierten Erhe­

bungsblattes darzustellen. 

Der Bencht soll folgende externe Maßnahmen beschreiben 

• Verelnbarkelt. Maßnahmen zur Schaffung von Elnnchtungen, die es Frauen und Mannem 

ermöglichen, Ihre familiaren Verpflichtungen mit Ihrer Berufstatlgkelt zu vereinbaren, 

• 

• 

• 

• 

Benachteiligungen: Sozialpolitische Maßnahmen, die Benachteiligungen von Frauen In 

Hinblick auf den Umstand, dass sie Mutter sind oder sein können, abbauen, 

Soziale Sicherheit: Allgemeine Maßnahmen zur EXIstenzsIcherung, vor allem fur die Falle 

des Alters, der InvalIditat und der Arbeitslosigkeit; 

Gleichbehandlung: Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehandlung Im ArbeItsleben, 

Aktive Frauenforderungsmaßnahmen In allen gesellschaftlichen Bereichen (Insbesondere 

In den Bereichen Arbeitsmarkt, Wissenschaft, Kunst und Kunstförderung, Bildung). 

Das Erhebungsblatt zur Erhebung der AktIVItaten ISt anhand dieser Maßnahmenbeschreibung 

aufgebaut. Ebenso werden weitere Kategonen und Kntenen abgefragt, um so mogllchst umfas-

sende und vergleichbare Informationen zu erhaijen 

Gegenstand dieses Benchts sind nur jene Maßnahmen, die seitens der Mlnlstenen und des 

Bundeskanzleramtes Im Zeitraum 2013 und 2014 nach außen gesetzt wurden - so genannte 

.externe" Maßnahmen". Maßnahmen zur Internen Frauenförderung Sind nicht Gegenstand des 

Benchtes. Außerdem wurden In den vorliegenden Bencht nur jene Maßnahmen aufgenommen, 

die während des Erhebungszeitraums InitIIert oder weitergeführt wurden und die Sich expliZit an 

Frauen nchten. Die Tragweite der benchteten Maßnahmen ISt Jedoch sehr unterschiedlich und 

reicht von der Veroffentllchung von Benchten, uber Gesetzesanderungen biS zu mehf]ahngen 

Forderungsprogrammen. 

Der Bencht ISt In zwei Teile gegliedert. Im ersten Tell erfolgt eine Darstellung der SOZlo­

okonomlschen Situation von Frauen In Österreich. Dieser Benchtstell umfasst drei Kapitel. Im 

ersten Kaprtel Wird die aktuelle sozlo-okonomlsche Srtuatlon von Frauen anhand von verschiede­

nen Kennzahlen naher beschneben. Dabei geht es einerseits um einen Vergleich mit den Man­

nern, andererseits aber auch um eine Beschreibung der Entwicklung über einen langeren 

Zeitraum. Im zweiten Kapitel findet eine nahere UntersUChung von fünf ausgewahlten Maßnah­

men einzelner Ressorts Im Hinblick auf Ihre AUSWirkungen auf die sozlookonomlsche Situation 
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von Frauen statt. Im dritten Kapitel erfolgt - unter dem Aspekt des Abbaus von frauenspezifischen 

Benachteiligungen - eine Analyse von fünf Kollektiwerträgen. in deren Geltungsbereich die meis­

ten Frauen beschäftigt sind. 

Im zweiten Teil werden die Maßnahmen der Bundesministerien und des BundeskanZleramtes 

anhand der Informationen aus dem Erhebungsblatt analysiert und aufgelistet. Ebenso enthalten 

sind ein Vergleich der Jahresberichte 2011-2012 und 2013-2014 und ein kurzer Überblick aller 

bislang erstellten Berichte. 
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1 Die aktuelle sozio-ökonomische Situation der 
Frauen 

Im vorliegenden Kapitel wird die aktuelle sozio-<ikonomische Situation von Frauen anhand von 

verschiedenen Kennzahlen naher beschrieben.' Dabei geht es einerseits um einen Verg leich mit 

den Männem. Hier wird Insbesondere der Frage nachgegangen wo und in welchem Ausmaß 

Benachteiligungen der Frauen gegenüber den Männern sind bzw. ob und inwiefern ein Abbau 

dieser Benachteiligungen erkennbar ist. 

Andererseits erfolgt eine Beschreibung der Entwicklung der sozio-ökonomlschen Situation über 

einen längeren Zeitraum mit einer Betonung auf Veränderungen seit dem letzten Berichtszeitraum 

2011-2012, fa lls dies relevant ist. Idealerweise wird die Entwicklung sert Inkrafttreten des Bundes­

gesetzes zum Abbau der Benachteiligung von Frauen 1993 nachgezeichnet. Wo dies aufgrund 

mangelnder Datenlage nicht möglich ist, wurde versucht zumindest längere Zeitreihen zu erstel­

len bzw. die Entwicklung - etwa ab Mitte/Ende der 9Oer-Jahre - zu beschreiben. 

Im Folgenden werden vier Bereiche näher untersucht und dargestellt: die Erwerbsbeteiligung von 

Frauen und Männern einSChließlich der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit, die Elnkommens- und 

VermögenssItuation, ausgewahlte bzw. besonders relevante Sozialleistungen sowie die Betrof­

fenheit von Armut und Ausgrenzung. 

1.1 Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit 

1,1.1 Erwerbstätigkeit und Teilzeitbeschäftigung 

In Österreich stieg die Erwerbsquote' der Frauen zwischen 1995 und 2013 um fast 9 Prozent­

punkte von 62,3% auf 71 ,1 % an, die der Männer erhöhte sich kaum - von 80,8% auf 81 ,2%. 

Beachtenswert Ist, dass die Erwerbsquote der Frauen selbst in den expliZiten Krisenjahren also 

von 2008 biS 2010 anstieg, während die der Manner sank. Der Gender Gap· also der Unterschied 

In der Erwerbsquote von Frauen und Männern sank zwischen 1995 und 2013 damit von 18,5% 

auf 10,1 % (siehe dazu: Tabelle 1.1). 

I Dabei wurden einerseits die allgemeinen Kennzahlen der VOf]ahresbenchte aktualiSiert und andererseits weitere Kennzahlen 
aufgenommen. die fur dIe Beschreibung der sozlookonormschen Situation der Frauen besonders relevant Sind 

1 Die Erwerbsquote 151 der Anteil aller Erwerbstaugen und ArbeItslosen Im Alter ZWIschen 15 und 64 an der Wohnbevölkerung 
~ Als Gender Gap Wird grundsätzlich der geschlechtsspezIfiSChe Unterschied bzw der Unte~chled ZWIschen Frauen und 

Männern bezeichnet Der Gender Gap kann fur unterschledhchste Tatbestande berechnet werden , etwa bezogen auf die 
Erwerbsbetelhgung. aber auch auf das Einkommen oder den Unterschied In den SoZialleistungen von Frauen und Mannem 
Im vortlegenden BenchI wurden aUe Gender Gaps auf BaSIS der M.1nner errechnet 
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Ote al':u~Ue SOllO--G~onolTllsche SituatIOn der Frau ... " 

Tabelle 1.1 Erwerbsquoten nach Geschlecht 1995 bis 2013 

1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Insgesamt 71 ,5 71 ,3 71 ,6 70 ,2 73.7 75 75,1 75,3 75,9 76,1 

Frauen 62 ,3 62,5 63,9 63 ,5 67 68,6 69 ,3 69,5 70 ,3 71 ,1 

Manner 80,8 80,1 79,4 77,1 80,5 81,4 80,9 81 ,1 81,4 81 ,2 

Gender Gap ·18,5 ·17,6 ·15.5 ·13,6 ·13,5 ·12,8 ·11 ,6 ·11.6 ·11 ,1 ·10,1 

Quelle FORBA basierend auf Arbeitskräfteerhebung, Eurostal. Anteil aller Erwemstäbgen und Arbeitslosen Im Alter 
ZWIschen 15 und 64 an der Wohnbevölkerung , Zeltreihenbruch 2004, Gender Gap In Prozentpunkten 

Eine UntersCheidung der Enlw1cklung der Erwerbsbeteiligung nach Geschlecht und Alter zeigt, 

dass diese zwischen 1995 und 2013 sowohl für junge Frauen als auch junge Männer gesunken 

ist (siehe dazu: Tabelle 1.2). Dies ist vor allem auf einen längeren Verbleib junger Menschen im 

Bildungssystem zurückzuführen (Mairhuber, 2011, S. 15). Frauen Im Haupterwerbsa~er, also 

zwischen 25 und 54 Jahren, erhöhten in diesem Zeitraum ihre Beteiligung hingegen überdurch­

schnittlich, nämlich um 11 ,7 Prozentpunkte und im Alter zwischen 55 und 59 Jahren, also den 

letzten 5 Jahren vor dem gesetzlichen PensIonsalter, erreichte die Erwerbsquote der Frauen im 

Jahr 2013 immerhin 56,4% und hat sich damit gegenüber 1995 mehr als verdoppelt. Selbst Frau­

en ZWIschen 60 und 64 Jahren konnten ihre Erwerbsbeteihgung in diesem Zeitraum um 5,2 Pro­

zentpunkte erhöhen (siehe dazu: Tabelle 1.2) , 

Tabelle 1.2 Erwerbsquoten nach Alter und Geschlecht 1995 bis 2013 

1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

15-24 Jahre 61.7 56,1 55.7 56 ,1 59,4 60,8 58,8 59,9 59,9 59,3 

Frauen 58.9 515 51 51 ,1 55,1 56,9 54 ,1 55 55,3 555 

Manner 64 ,6 60.7 60,5 61 ,2 63 ,9 64 ,6 63,6 64,9 64 ,5 63 ,1 

25-54 Jahre 83 ,3 85,3 86,5 85,4 87 ,1 87 ,3 87.7 88.1 88.7 88 ,8 

Frauen 73,3 76,8 79,1 79,4 80.9 81 ,5 82,8 83,4 84.3 85 

Manner 93,2 93,6 93,9 91,4 93.2 93 92,5 92,8 93,1 92,7 

55-59 Jahre 44,8 45,6 48,2 48,1 55,2 60,6 62,6 63 64 ,9 66,2 

Frauen 27.6 27,1 32 ,3 32,6 41 .9 48,5 52,3 51 ,1 53,9 56,4 

Manner 62.9 64 ,9 65,1 64 ,3 69.1 73 .3 73,3 75,4 764 76,4 

60·64 Jahre 14,6 12,8 12.5 10,9 15,8 21 22.5 21,4 21.7 23,6 

Frauen 9,8 8,4 7,4 7,4 10,1 13,1 14,8 15,2 14,3 15 

Manner 20 17,6 18 14.7 21 ,9 29,5 30.7 28 29.7 32,9 

Quelle FORBA baSierend auf ArbeItskräfteerhebung, Eurostat, Anteil der Erwerbstabgen und Arbeitslosen einer be-
stimmten Altersgruppe an der Wohnbevölkerung, Zeitreihenbruch 2004 

Die Erwerbsbeteiligung der Männer im Haupterwerbsalter blieb im Beobachtungszeitraum annä-

hernd gleich, im Alter zwischen 55 und 59 Jahren stieg sie aber auch bei den Männem beträcht-

lich an, nämlich um 13,5 Prozentpunkte. Obwohl die Erwerbsquote der Männer In den letzten 

5 Jahren vor dem gesetzlichen Pensionsalter, also zwischen 60 und 64 Jahren um 10,9 Prozent-

punkte anstieg , lag diese 2013 nur bei 32,9%. Bei der Betrachtung der Erwerbsbeteiligung von 

10 

III-565-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 9 von 100

www.parlament.gv.at



Frauen und Männem fünf Jahre vor dem gesetzlichen Pensionsalter sehen wir, dass Frauen nicht 

nur seit 1995, sondem auch gegenüber Männem stark zugelegt haben (siehe dazu: Tabelle 1.2). 

Dennoch Sind die UnterSchiede in den Pensionsleistungen zwischen Frauen und Männem noch 

Immer sehr hoch (siehe dazu naher: Kapitel 1.4). 

Die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letz1en Jahrzehnten ist aber vor allem 

auf eine Zunahme der Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen. Zwischen 1995 und 2013 stieg der 

Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen von 26,4% auf 45,1%. Damit übte 2013 nahezu die Hälfte 

der erwerbstätigen Frauen eine Teilzeitbeschäftigung aus. Auch bei den Männem kam es zu einer 

massiven Zunahme der Teilzeitarbeit, jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau, nämlich von 3,3% 

im Jahr 1995 auf 9% im Jahr 2013. Damit gingen 2013 noch immer 91% der erwerbstätigen 

Männer einer Vollzeitbeschäftigung nach. Folglich erhöhte sich der diesbezügliche Gender Gap, 

also der Unterschied in der Teilzeitquote von Frauen und Männem, zwischen 1995 und 2013 von 

23,1 % auf 36,1 % (siehe dazu: Tabelle 1.3). 

Tabelle 1.3 Teilzeitquoten nach Geschlecht 1995 bis 2013 

1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 20012 2013 

Insgesamt 13,3 16.7 18.7 19,9 21 .5 22,7 24,4 24 ,5 25,2 26 

Frauen 26,4 32,9 35.7 38,2 40,1 41 .2 43.2 43.5 44 .6 45.1 

Manner 3.3 4 4.6 4,6 5,9 7 8 7.8 8 9 

Gender Gap 23.1 28.9 31 .1 33.6 34 ,2 34,2 35.2 35.7 36,6 36.1 

Quelle FORBA basierend auf Art>e,tskräneerhebung. Eurostat. Anteil der Personen an den Erwerostät'gen. die einer 

Teilzeitbeschäftigung nachgehen , Ze.trethenbruCh 2004 , Gender Gap In Prozentpunkten 

Eine Betrachtung der Erwerbs- und Teilzeitquoten der 25- bis 49-Jähigen zeigt, dass sich das 

Vorhandensein von KIndem unter 15 Jahren sowohl auf die Erwerbsbetelhgung als auch das 

Arbeitszeitausmaß von Frauen und Männem gegenteilig auswirkt (siehe dazu: Tabelle 1.4). Bei 

Frauen beWirkt das Vorhandensein von Kindem sowohl eine Reduzierung der Erwerbsbeteiligung 

als auch der Arbeitszeit. Bel Männem führen Kinder zu einer Erhöhung der Erwerbsquote und 

gleichzeitig zu einer Reduzierung der Teilzeitquote. An diesen geschlechtsspezifischen Unter­

schieden hat sich in den letz1en 20 Jahren grundsätzlich nichts geändert. Im Hinblick auf die 

Entwicklung innerhalb der Frauen zeigt sich, dass trotz einer starken Steigerung die Erwerbsqu0-

te der 25- bis 49-jährigen Frauen mit Kindem (79%) auch 2014 noch immer beträchtlich unter 

jener der Frauen ohne Kinder (89,1%) lag. Die stärkste Auswirkung hat das Vorhandensein von 

Kindem jedoch auf das Ausmaß der Erwerbsbeteiligung bzw. die Arbeitszeit von Frauen. Hier kam 

es ZWIschen 1994 und 2014 nahezu zu einer Verdoppelung der Teilzeltquote, namhch von 39,9% 

auf 74,3%. Damit arbeiteten 2014 nur mehr 25,7% der 25- bis 49-jähngen Frauen mit Kindem 

Vollzeit. Interessanterweise waren 2014 die Erwerbsquoten der 25- bis 49-jährigen Frauen und 

Männer ohne Kinder nahezu gleich hoch, sie betrugen 89,1 % für Frauen und 89,7% für Männer 

(siehe dazu: Tabelle 1.4). 
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Frauen 

Erwerbs· 

Tabelle 1.4 Erwerbs- und Teilzeitquoten der 25- bis 49-Jahrigen mit und ohne Kinder 

nach Geschlechl1994 bis 2014 

1994 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

quoten Insgesamt 
72.4 76.9 79.3 79.7 80.5 81.4 82.7 83.5 84 .3 84.7 84 .6 

Tellzeit· 
quoten 

Manner 

Erwerbs· 

ohne Konder 80.1 83.0 85 .1 85.2 86.5 87 .3 88.1 88.4 88,3 89 ,6 89,1 

mit Kondern 64.7 70.5 73.0 73.4 73.7 74.4 75.9 77.3 79,1 78,5 79,0 

insgesamt 
28.1 35,6 39,0 40,8 43.9 44 .5 46.7 47,2 47,8 48.3 49.7 

ohne Konder 19.0 22.8 25,8 26,2 28.4 28.4 31 ,8 30,5 32 .1 33.1 32.4 

mit Kindern 39,9 51 .6 56,1 60,0 65,1 67,4 69,0 71.7 70.9 70,5 74 ,3 

quoten insgesamt 
94 .0 94,9 95,1 93,3 93,3 93.3 92 ,6 92 ,8 92 .9 92.6 92 ,1 

Teilzelt· 
quoten 

ohne Konder 90.9 92 .5 92.7 91 ,1 91 .5 91.4 90.4 90.3 90.8 90.4 89.7 

mit Kindern 97,9 98,1 98.4 96.4 95,8 96,3 96.2 96,9 96.4 96.3 96.0 

Insgesamt 

ohne Kinder 

mit Kindern 

3.0 

3.8 

22 

3.3 

4.1 

2,3 

3,9 

5,0 

2.6 

3,6 

4,3 

2.8 

5,0 

6.2 

3.2 

5.7 

6.9 

40 

6,8 

8.1 

49 

6.4 

7.6 

4.7 

6.9 

8,2 

5.0 

8,0 

9.1 

6.3 

8,2 

9.7 

6,1 

Quelle FORBA basoerend aul Arbeotskräfteerhebung. ohne Kinder bzw mll Kindem ab 15 Jahren oder ohne Kinder unler 
15 Jahren. StatoSllkAuslna, Zeotrelhenbruch 2004 

1.1 ,2 Arbeitslosigkeit 

Fallen die Geschlechterunterschiede bei der Erwerbsbeteiligung und der Arbeitszeit zuungunsten 

von Frauen aus, so sind - auf Basis der beim AMS als arbeitslos reglstnerten Personen - Frauen 

seit der Jahrtausendwende im DurchschnItt weniger von Arbeitslostgkett betroffen als Männer. Der 

diesbezügliche Gender Gap, also der Unterschied zwischen Frauen und Männern geht in diesem 

Falle zu Lasten der Männer. Zudem zeigt sich, dass die Arbeitslosenquoten seit 2008 nahezu 

kontinuierlich steigen und 2014 sowohl für Frauen mit 7,6% als auch für Männer mit 9% ihren 

Höchststand erreichten (Siehe dazu: Tabelle 1.5) . 

Insgesamt 

Frauen 

Manner 

Gender Gap 

Tabelle 1.5 Arbeitslosenquoten nach Geschlecht 1998 bis 2014 

1998 2000 

72 

7,5 

6,9 

0,6 

5.8 

5.9 

5.8 

0,1 

2002 

6.9 

6.4 

7,2 

·0,8 

2004 

7,1 

6.6 

7,5 

·0,9 

2006 

6.8 

6.4 

7,1 

·0.7 

2008 

5,9 

5,6 

6,1 

·0 .5 

2010 

6,9 

6.3 

7,5 

·1 .2 

2011 

6.7 

6.3 

7,1 

·0,8 

2012 

7 

6.5 

7,4 

·0,9 

2013 

7.6 

7 

8.2 

·1 .2 

2014 

8.4 

7.6 

9 

·1,4 

Quelle FORBA baSierend aul AMS, BAll Irele Ablrage März 2011 und Apnl 2015, Arbeltslosenquole - nal<:>nale Definiti­
on Anlell der beim Arbellsmar1<tservice (AMS) vorgemerkIen Arbeitslosen am Arbellskrilftep<:>lenzial (unselbstsländog 

Beschäftogle plus vorgemerkle Arbe~slose). Gender Gap In Prozentpunklen 
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Eine Unterscheidung der Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Mer und Geschlecht ermöglicht 

eine genauere Betrachtung (siehe dazu: Tabelle 1.6). Es wird ersichtlich, dass Mädchen und 

junge Frauen bis 19 Jahre durchgehend stärller als Burschen und junge Männer von Arbeitslosig­

keit betroffen sind. In der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen sind hingegen junge Männer 

durchgehend häufiger arbeitslos als junge Frauen. Bel der Analyse der Jugendarbeitslosigkeit 

werden diese beiden Altersgruppen (bis 19 Jahre und 20- bis 24-Jährige) aber häufig gemeinsam 

betrachtet, damit geht aber die stärllere Betroffenheit der unter 20-jährigen Mädchen und jungen 

Frauen verloren. Für die Entwicklung von spezifischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ju­

gendarbeitslosigkeit sind diese Unterschiede aber wichtig . 

Tabelle 1.6 Arbeitslosenquoten nach Aller und Geschlecht 1998 bis 2014 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

BIs 19 Jahre 4.5 3.8 4.9 5 4.7 4.4 4,9 4.7 4.7 4.9 5 

Frauen 5,8 4.7 5,9 6.2 6,2 5,4 5.8 5,6 5.6 5.7 5,8 

Manner 3,6 3,1 4,3 4,1 3,8 3.7 4.3 4.1 4,1 4,3 4.5 

20·24 Jahre 7.8 6.2 8.2 8.5 8.4 7.3 9.1 8.7 9 9.7 10 4 

Frauen 7,3 5.7 6,8 7,1 7.1 6,6 7,9 7,9 8,1 8.6 9,1 

Manner 8.2 6.7 9,6 9.9 9.6 7.9 10.2 9,4 9.8 10.7 11 .5 

55·59 Jahre 11 .8 11 .4 11 .2 9.8 8.4 7.4 8,1 7.8 8,1 9,1 10.1 

Frauen 8.9 9.5 12 .6 10.5 8.1 7 7 7 7.3 8.3 9.4 

Manner 12.7 12 10.6 9.4 8.6 7.7 8.9 8.4 8.6 9.6 10.7 

60·64 Jahre 6,5 8 13 13.6 10. 1 9.4 10 10.5 11 11 .9 13.1 

Frauen 5,2 5,2 4,8 4.1 3.5 2.9 2,9 3 2.9 3,2 3,6 

Manner 7,1 9.1 15,3 16 11.7 11 .1 12.1 12.8 13.4 14.5 15.9 

Quelle FQRBA basierend auf AMS. BAll fre", Abfrage März 2011 und Apn12015. Arbeltslosenquole · natIOnale Oefinill-
on AnI ... 1 der beim Arbettsmarl<tservoce (AMS) lIOflJemerl<len Arbeitslosen am Arbeltskraftepolenzoal (unselbslSlandog 

Beschaftogle plus lIOflJemerl<le Arbertslose) 

Am anderen Ende des Erwerbslebens sind Männer viel stärller mit dem Problem der Arbeitslosig-

keit konfrontiert als Frauen. Dennoch muss festgehalten werden, dass Frauen in den fünf letzten 

Jahren vor dem gesetzlichen PensionsaHer, also zwischen 55 und 59 Jahren. überdurchschnittlich 

häufig arbeitslos sind. Bei den Männem ist die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit in den letzten 

fünf Jahren vor dem gesetzlichen Pensionsalter, also zwischen 60 und 64 Jahren. jedoch beson-

ders ausgeprägt und liegt weit über dem Durchschnitt aller von Arbeitslosigkeit betroffenen Perso-

nen (siehe dazu: Tabelle 1.6). 

13 

III-565-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)12 von 100

www.parlament.gv.at



1.2 Einkommens- und Vermögenssituation 

1.2.1 Erwerbseinkommen 

Zwischen 1998 und 2013 stiegen die mittlerenS Bruttojahreseinkommen der Frauen etwas stärker 

als die der Männer. Vor allem ab dem Jahr 2008 hatten Frauen einen höheren Anstieg zu ver­

zeichnen als Männer. Dennoch verdienten Frauen 2013 im Jahresdurchschnitt brutto noch immer 

um 39.1 % weniger als Männer (siehe dazu: Tabelle 1.7) . 

Tabelle 1.7 Mittlere Bruttojahreseinkommen unselbständig Beschäftigter 1998 bis 2013 

t998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Insgesamt 20040 20757 21 424 21965 22834 24253 24516 24843 25373 25767 

Frauen 14551 14976 15.620 15977 16.713 17 699 18270 18549 19052 19.460 

Manner 24006 25094 26055 26894 28.102 29936 30316 30690 31396 31961 

Gender Gap ·39,4'10 ·40.3% ·40,0'10 ·40,6'10 ·40.5'10 ·40,9'10 ·39,7'1, ·39,6'1. ·39,3'10 ·39,1% 

Quelle FORBA basoerend auf SIa~sllk Austna. 2014 Lohnsteuer- und HV-Date Ohne Leho1lnge, MedIanweIl der Brutto-
Jahresbezuge gemaß § 25 EstG 

Ein Teil dieses Einkommensunterschiedes ergibt sich aus der Tatsache, dass Frauen viel häufiger 

in Teilzeit beschäftigt sind (siehe dazu näher: Kaprtel 1.1) oder ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, 

um familiare Kinderbetreuung zu übernehmen (siehe dazu näher: Kapitel 1.3.4). Werden Teilzeit­

beschäftigung und nicht ganzjährige Beschäftigung bei der Betrachtung ausgeschlossen, verrin­

gert sich der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied beträchtlich (siehe dazu: Tabelle 

1.8) . Zudem ist im Zeitvenauf ein leichter Rückgang des Einkommensnachteiles von Frauen zu 

beobachten. Verdienten ganzjährig vollzeitbeschäftigte Frauen 2004 um 22,5% weniger als Män­

ner verringerte Sich dieser Unterschied 2013 auf 18,2%. 

Tabelle 1.8 Mittlere Bruttojahreseinkommen der ganzjahrig VOllzeitbeschaftigten 2004 bis 2013 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 

Insgesamt 30269 31 120 32129 3291 I 34173 34 945 35474 36273 37317 31 

Frauen 25500 26343 27276 27979 29183 30227 30775 31 598 32 540 3: 

Manner 32885 33770 34 879 35674 36893 37510 38056 38776 39848 4( 

Gender Gap ·22,5'10 ·22,0'10 -21 .8% ·21 ,6'1. -20.9'10 ·19.4% ·19,1% ·18,5'10 ·18.3'10 . I 

Quelle' FORBA basoerend auf Slatlstlk Austna. 2014 Lohnsteuer· und HV·Date Ohne Leho1lnge. MedIanwen der Brutto-
Jahresbezuge gemaß § 25 EstG 

Dennoch: Teilzeitbeschäftigung und Erwerbsunterbrechungen aufgrund von familiären Betreu-

ungspftichten Sind bereits Ergebnisse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu Lasten der 

~ Hier handelt es Sich um Medlanwene Oer Medianwen Ist das Emkommen Jener Frau, die genau halb so VIel/wenig WIe alle 
anderen Frauen verdient 
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Frauen. Frauen können durch die Übernahme von gesellschaftlich notwendigen aber unbezahlten 

Arbeiten im familiären Rahmen noch immer nicht in gleicher Weise wie Männer am Erwerbsar­

beitsmarkt teilnehmen. Unbezahlte Hausarbeit, die vor allem beim Vorhandensein von Kindem 

einen beträchtlichen Teil der täglichen bzw. wöchenthchen Zeit In Anspruch nimmt und somit die 

Verfügbarkeit für den Erwerbsarbeitsmarkt einschränkt, Wird nach wie vor mehrheitlich von Frauen 

erledigt. Laut der letzte Zeitverwendungsstudie 2008/09 werden in Österreich noch immer zwei 

Drittel der unbezahlten Arbeiten von Frauen geleistet. Die Belastung durch Erwerbsarbeit sowie 

Haushaltsführung, Kinderbetreuung und andere unbezahlte Arbeit betrug für Frauen 2008/09 

damit rund 51 Stunden pro Woche, bei Männern war sie mit 48 Stunden etwas geringer (Statistik 

Austria, 2009, S. 34f). Die nicht um die Arbeitszeit bereinigten Einkommensunterschiede sind 

damit auch Ausdruck der äußerst ungleichen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und 

damit von sozialen und materiellen Teilhabechancen in der österreichischen Gesellschaft. 

Eine BetraChtung der Entwicklung der mittleren NettOjahreseinkommen zeigt, dass Frauen auf­

grund des niedrigeren Einkommensniveaus vom progressiven Steuertarif in Österreich eher pro­

fitieren als Männer (Rechnungshof, 2014, S. 25). Dadurch verringert sich der Einkommens­

nachteil für Frauen etwas. Trotz eines kontinuierlichen Rückgangs des Netto-Einkommens­

nachteiles von Frauen seit der Jahrtausendwende verdienten diese 2013 netto aber noch immer 

um 31 ,8% weniger als Männer (siehe dazu: Tabelle 1.9). 

Tabelle 1.9 Mittlere Nettojahreseinkommen unselbständig Beschaftigter 1998 bis 2013 

1996 2000 2002 2004 2006 2006 2010 2011 2012 2013 

Insgesaml 14686 15401 15709 16 124 16918 17759 18366 18529 18842 

Frauen 11 283 11 803 12163 12644 13333 14009 14768 14938 15221 

Manner 17 139 18.067 18497 19068 20006 21066 21.786 21 .984 22.374 2 

Gender Gap ·34,2% ·34,7% ·34,2% ·33,7% ·33,4% ·33,5% ·32,2'1, ·32,1'/. -32,0% ·31 ,6% 

Quelle FORBA baSieren<:! auf StalJstlk AuSIna , 2014 Lohnsteuer- und HV-Dale Ohne Lehrlinge, Medianwert der Bruno-
Jahresbezuge gemaß § 25 EstG 

1.2.2 Vermögensverteilung 

Geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede stellen ein seit Jahren vieldiskutiertes Problem­

feld dar, zu dem auch zahlreiche Datenanalysen und Untersuchungen vorliegen. Die ungleiche 

Verteilung von Vermögen zwischen Frauen und Männern wurde in Österreich aber erstmals 2014 

untersucht. Laut der Autorinnen dieser Studie stellt das Vermögen jedoch ein deutlich umfassen­

deres Maß für den ökonomischen WOhlstand einer Person dar als deren Einkommen und gibt 

somit auch eine viel weitreichendere Auskunft über die ungleiche Verteilung von materiellen Teil­

habechancen von Frauen und Männern .• Der Umstand , dass Frauen häufig über weniger finanzi­

elle Ressourcen verfügen bedeutet auch, dass für sie Einkommensausfälle und plötzhche hohe 
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Ausgaben eine große Belastung darstellen und sie Im Vergleich zu den Manner In dieser Situation 

auf weniger Reserven zurückgreifen können" (Mader et al. , 2014, S. 1). 

Grundsatzhch muss hier festgehalten werden, dass Vermogensdaten nur auf Haushaltsebene 

erfasst und nicht fur Jede einzelne erwachsene Person nachgeWiesen werden 6 Dies erschwert 

einen Vergleich ZWIschen Frauen und Männern. Die Studlenautonnnen untersuchten den Vermo­

gensunterschied ZWIschen den Geschlechtem daher naherungswelse durch den Vergleich von 

Paarhausha~en mit mannhchen und welbhche Single--Haushalten (siehe dazu naher' Mader et al. , 

2014 , S 3f). 

Die Unterscheidung des Haushaltsvermogens nach Geschlecht zeigt, dass weibliche SIngle­

Haushalte Im Gegensatz zu Paarhaushalten und mannhchen Single--Haushalten über das ge­

nngste Vermögen verfugen. Weibliche Single--Haushalte besitzen Im Durchschnitt etwa 110.000,­

Euro Nettovermögen', mannliche Single--Haushalte etwa 194.000,- Euro und Paarhaushalte 

verfügen Im Durchschnrtt über etwa 380.000,- Euro (Mader et al. , 2014, S. 20). Damit besrtzen 

weibliche Single--Haushalte Im Durchschnitt um uber 40% weniger Netto-Vermögen als mannllche 

Single-Haushalte. Der Unterschied zwischen den weiblichen und mannllchen Single-Haushalten 

ISt vor allem auf die unterschiedliche VermögensverteIlung am oberen und unteren Ende zUrUck­

zufuhren. Demnach ISt das Nettovermögen bei den oberen 10% bei Mannem weitaus hoher als 

bei Frauen, hier ISt der Unterschied also noch größer als Im Durchschnitt. Gleichzeitig besteht bei 

den unteren 10% eine stärkere Verschuldung der Manner als der Frauen. Dies bedeutet, dass 

Sich mit zunehmenden Nettovermogen auch die geschlechtsspezmschen VermögensunterschIe­

de verstarken. 

Im Sinne der Studlenautonnnen kann hier folgendes zusammenfassend festgeha~en werden. 

Ungleiche Vermogensvertellung ISt Ausdruck ungleicher gesellschaftlicher Rollen, Normen und 

Strukturen ebenso Wie von Dlsknmlnierung. Die Vermogensakkumulatlon, also die Schaffung und 

Vermehrung von Vermogen, geschieht entweder durch Ansparen von Einkommen - hier Sind 

F rauen Wie weiter oben ausgefuhrt noch Immer stark benachteiligt - oder durch Vermögenstrans­

fer bei Erbschaften oder Schenkungen. Wie die geschlechtsspeZlfische Analyse der Vermogens­

daten zeigt, erben weibliche Single--Haushalte zwar etwas häuflQer dafur aber bedeutend 

genngere Betrage (76962,- Euro) als mannllche Single-Haushalte (136278,- Euro) oder Paar­

haUShalte (146.642,- Euro) (Mader et al. , 2014, S. 22). 

Zudem kann - etwa auch auf BaSIS von Untersuchungen In anderen landem oder auch Im Zu­

sammenhang mit der Verfugungs- und Entscheidungsmacht uber Einkommen - nicht davon 

ausgegangen werden, dass Innerhalb der Paarhaushalte Frauen Immer die gleichen Zugnffsrech­

te auf das Vermogen haben Wie Männer (Mader et al. , 2012). Damit ISt der Vermögensnachlell 

von Frauen bzw. Ihr Nachteil beim Zugang zu Vermögen bei wellem hoher elnzuschatzen, als 

dies aus dieser ersten Untersuchung für Österreich hervorgeht 

• Ü1e vorliegenden VermOgensdaten basieren auf dem Household F,nance and ConsumptJon Survey 
• Das Nenovermögen entspncht der Summe von Finanz- und SachvermOgen abzug!tch der Verschuldung 
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D,e a,lu,;lp SOlJ()-{)kOOOffi,sene 51luaiJOll der Frauen 

1.3 Ausgewählte Sozialleistungen 

Die weiter oben beschriebenen geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung 

und den Einkommen spiegeln sich auch im Zugang zu und vor allem in der Höhe der Sozialleis­

tungen Wieder, denn diese beruhen in Österreich - wenn in den einzelnen SozIalsystemen auch 

auf unterschiedliche Weise - auf den Versicherungsvertäufen, spnch dem Ausmaß, der Dauer 

und Kontinuität der Einbeziehung in den Arbeitsmarkt sowie den vorangegangenen Erwerbsein­

kommen. 

1.3.1 Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung schlagen die Unterschiede zwischen Frauen und Män­

nern etwas weniger zu Buche, da dIe Dauer der vorangegangenen Erwerbstätigkeit für den Zu­

gang nur eine geringe und für die Höhe der Geldleistung kaum eine Rolle spielt. Zudem sind die 

Geldleistungen der Arbeitslosenversicherung gedeckelt, wodurch höhere Einkommen eine niedri­

gere Ersatzrate erzIelen. Das durchschnittliche Arbeitslosengeld von Frauen lag damit 2013 um 

17,3% unter dem der Männer, die durchschnittliche Notstandshilfe, also die Folgeleistung des 

Arbeitslosengeldes im Falle einer längeren Arbeitslosigkeit, betrug für Frauen um 15,7% wenIger 

als für Männer. Dies sind im Vergleich mit den geschlechtsspezifischen Einkommensunterschie­

den doch wesentlich geringere Werte. Zudem hat sich der Gender Gap sowohl im Bereich des 

Arbeitslosengeldes als auch im Bereich der Notstandshlife seit der Jahrtausendwende kontinuier­

lich verringert. Dies dürfte auf die Reform des Berechnungsmodus der Geldleistungen In der 

Arbeitslosenversicherung im Jahr 2001 zunückzuführen seIn, die zu einer leIchten Verbesserung 

bei den niedrigen Einkommen aber zu Verschlechterungen für arbeitslose Personen mit (mehre­

ren) Kindern führte (siehe dazu: Mairhuber, 2011, S. 38f) (siehe dazu: Tabelle 1.10). 

Tabelle 1.10 Durchschnittliche Hohe des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe 1993 bis 2013 

1993 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

ArbeItslosengeld 

Insgesamt 21 ,08 22,46 23,20 23,62 24,55 25,43 27.62 27,66 28,07 28.81 

Frauen 17,73 18.53 20.11 20.59 21 .54 22,69 24,38 24,72 25 ,07 25.66 

Manner 23.33 25,14 25.23 2566 26 .65 27,51 29,88 29,87 30.25 31 .02 

Gender Gap ·24% -26.3% ·20.3'1, ·19.S'/. ·19,2',,, ·17.5% ·18,4% ·17 .3'1, .17,10
" -17 .3", 

Notstandshllfe 

Insgesamt 16,57 17,95 18.16 1862 18.98 19,62 21 ,20 22.31 22,66 2315 

Frauen 14 ,46 15 .62 15.61 16,03 16,43 1706 18,48 20.03 20.38 20.81 

Manner 18,53 20 .06 20,03 20,42 20,73 21 .38 22,89 2382 24.18 24,69 

Gender Gap ·22'/, -22% -22.1'(, ·21 , S~. ·20,S'/, ·20,2% ·19,3% -15,9% -15.7 ~lo -15.7'/, 

Quelle FORBA basterend auf AMS, Stal'Stlk Auslna, .'gere Berechnungen 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mlndestslcherung Im Jahr 2010 

kam es auch zum Ausbau mindestsichernder Elemente im Arbeitslosenversicherungsgesetz 

(siehe dazu näher: Kapitel 2.1,). Dies trug insbesondere bel Frauen zur Erhöhung des Notstands-
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hilfebezuges und damit wesentlich zur Vemngerung der geschlechtsspezIfischen Unterschiede 

beI. Dennoch sind die Geldleistungen Im Falle von ArbeitslOSigkeit Immer noch nledng. 2013 

betrug das durchschnittliche monatliche Arbeitslosengeld der Frauen rund 782.- Euro, das der 

Männer 946,- Euro. Da bei der Berechnung der Notstandshilfe auch das Einkommen der Ehe­

partnenn bzw. des Ehepartners und der nicht unterhaltspfllchtlQen Lebensgefahrtln bzw des nicht 

unterhaltspflichtlQen Lebensgefahrten angerechnet Wird, fallt diese Leistung noch gennger aus. 

2013 betrug die durchschnittliche monatliche Notstandhilfe von Frauen rund 634,- Euro und die 

der Manner 753,- Euro. Wird der Ausgleichszulagennchtsatz für Alleinstehende der PensIonsver­

SIcherung herangezogen (2013 ' 837,- Euro), dann lagen nicht nur die durchschnittliche Not­

standshilfe von Frauen und Mannem, sondern selbst das durchschnittliche Arbeitslosengeld der 

Frauen darunter 

Zusatzllch führt die BerückslchtlQung des Einkommens der Partnenn bzw. des Partners dazu, 

dass Frauen Vielfach nur einen Anspruch auf Kranken- und PensIonsversIcherung, Jedoch keinen 

Anspruch auf Notstandshilfe haben. 2014 wurden aus diesem Grund 16339 Antrage auf Not­

standshilfe abgelehnt bzw. Notstandshilfezahlungen eingestellt. 82% der Ablehnungen entfielen 

auf Frauen. Obwohl Im Zeitvergleich der Anteil der Frauen seit der Jahrtausendwende rucklauflQ 

ISt, Wlr1<t sich hier der anhaltende geschlechtsspezIfische EInkommensunterschied ganz beson­

ders negativ auf die elQenstandlQe Abslcherung von Frauen aus (Siehe dazu Tabelle 1.11 ) 

Tabelle 1 11 Ablehnungen/Emstellungen von Notstandshilfe mangels Notlage 1993 biS 2014 

t993 2000 2002 2006 2008 20tO 2011 2012 2013 2014 

Ablehnungeni 
Elnslellungen 

6713 10623 12588 16509 14175 18415 16447 16568 16588 16339 

Anteil Frauen 15 '. x 81 82 • 

Quelle AMS OsterreICh. Jahresdurchschnitte 

BIS zur Penslonsrefomn 2004 gingen Frauen dadurch auch wertvolle VersIcherungszeiten für die 

elgenstandlge AlterssIcherung verloren, denn Zelten der ArbeitslOSigkeit wurden nur dann als 

Ersatzzeiten angerechnet, wenn auch ein Geldleistungsanspruch bestand 

1,3,2 Pensionsleistungen 

Das tatsachlIche PenSlonszugangsa~er von Frauen hat Sich Im Hinblick auf die AlterspensIonen 

seit 1995 dem gesetzlichen PensIonsalter angenahert. Gingen Frauen 1995 noch um 2 Jahre vor 

dem gesetzlichen PensIonsalter von 60 Jahren In AlterspenSIon, waren es 2014 nur mehr 2 M0-

nate Siehe dazu Tabelle 1 12). Neben familIenbed ingten Berufsunterbrechungen und damit feh­

lenden VersIcherungszeiten, die Frauen einen fruheren Penslonsantntt nicht emnogllchen, ISt dies 

vor allem auf die Penslonsrefomnen der letzten Jahrzehnte zuruckzufuhren (Siehe dazu naher 

Malrhuber, 2011 , S 68ft). 

Tabelle 1 12 Durchschnittliches PenSIonszugangsalter 1995 biS 2014 

1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Afferspenslon 

Frauen 58 58.3 59,3 592 59 ,3 59.5 59.3 594 59.3 592 598 
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1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Manner 60,4 60 ,5 62,8 62,8 63,2 62.7 62 ,6 62.7 62 ,9 62,8 63,2 

Inval,d,tats-/frwerbsunfah,gke,tspens,on 

Frauen 48,8 49,2 51 ,3 51 SO.7 SO,3 SO,1 SO ,1 SO,3 49.7 52,8 

Manner 49,4 51 ,8 53.7 54 ,5 53,9 53.7 53,5 53.7 53,8 53,5 55.7 

Quelle Hauptverband der österre,d1,schen SolJalvelSlCherungstrliger, DU<ehsd1Mtsalter ,n der gesetzlIChen PenSI()(IS-

versICherung 

Bei den Invaliditäts- bzw, Erwerbsunfähigkeitspension betrug das durchschnittliche Pensionszu­

gangsalter 2013 für Frauen 49,7 Jahre und für Männer 53,5 Jahre. Zwischen 2013 und 2014 kam 

es hier zu einer massiven Erhöhung des Pensionszugangsalters, die auf eine gesetzliche Reform 

in diesem Bereich zurückzuführen ist.8 Demnach nahmen Frauen im Jahr 2014 eine Invalidltäts­

bzw, Erwerbsunfähigkeitspension im Durchschnitt erst mit 52,8 Jahren und Männer mit 55,7 

Jahren in Anspruch (siehe dazu: Tabelle 1,12). 

In diesem Zusammenhang soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass Frauen in Invalidi­

tätspension durchschnitt.lich um rund sieben Jahre und Männer in Invaliditätspension um rund 

zehn Jahre früher sterben als Alterspensionistinnen. Dies lässt auf einen doch star1< beeinträchtig­

ten Gesundheitszustand schließen (Guger et al., 2007, S. 233f), 

Der schlechte Gesundheitszustand aber auch die Probleme am Arbeitsmarkt von Bezieherinnen 

einer Invaliditäts- bzw. Erwerbsunfähigkeitspension zeigen sich auch daran, dass 2014 unmittel­

bar vor der PenSionierung nur 21 ,7% der betroffenen Frauen und 29,8% der betroffenen Männer 

einer ErwerbstätlQkeit nachgingen. 36,4% bzw. 33,4% der Frauen bezogen vor dem PensIonsan­

spruch eine Leistung aus der Krankenversicherung bzw, der Arbeitslosenversicherung. Bei den 

Männern waren dies im Vergleich 30,4% und 36%. Damit waren Frauen, die eine Invaliditäts­

bzw. Erwerbsunfähigkeitspension beziehen häufiger als Männer vor dem Bezug der Leistung 

krank oder arbeitslos (siehe dazu: Tabelle 1.13). 

Tabelle 1.13 Ubertritt in die Invaliditäts pension der unselbständig Erwerbstätigen 

in Prozent 2011 bis 2014 

Übertritt aus der .. Erwerbstatlgkeit Krankheit Arbeitslosigkeit Selbstversicherung keiner Versicherung 

Frauen 2011 21 ,1 35.7 34 1,5 7.7 

Frauen 2013 19,3 37,9 34 ,8 14 6.7 

Frauen 2014 21.7 36.4 33.4 1,3 7,2 

Manner 2011 28,2 27.7 40 0.7 3,5 

Manner 2013 27,5 30 ,9 37.7 0,5 3,4 

Manner 2014 29,8 30.4 36 0,6 3,2 

Quelle BMASK, Fact-Sheet PenSIOnen, September 2012 und Oktober 2014, SelbstvelSlCherung sd1heßt auch fre,wlihge 
WertervelSlCherung keine VelSlCherung sd1heßt aud1 sonsDges mrt etn 

o!I MI' Jänner 2014 wurden die befnSlelen Inv31ldll~Uspenslonen fur alle Personen abgeschafft , die am 1 Jänner 1964 und spater 
geboren wurden d h rur alle Personen die am 1 Jänner 2014 Junger als 50 Jahre waren 

19 

III-565-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)18 von 100

www.parlament.gv.at



DIe a~l\J"11e soll(}{'OOOI11ISChe S<tualiOO der Fr"u,," 

Der Anteil bei den Bezieherinnen und Beziehem einer AlterspenSIon, die direkt vor der Pensionie­

rung einer Erwerbstätigkeit nachgingen, ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern relativ hoch, 

jedoch ist die Tendenz sinkend. Darüber hinaus zeigt sich, dass Frauen sowohl 2011 als auch 

2014 zu einem geringeren Teil aus der Erwerbstätigkeit kommen als Männer. Auch hier spielt 

Arbeitslosigkeit von Frauen und Männern eine große Rolle. Zudem waren in Summe 17,7% der 

Frauen 2011 sowie 2014 vor dem Anspruch auf AlterspensIon selbstversichert (etwa um die 

notwendige Zahl an Beitragsmonaten zu erreichen) oder hatten keine Pensionsversicherung . Bei 

den Männem sind die Anteile bedeutend geringer allerdings steigend (siehe dazu: Tabelle 1.14). 

Im Bereich der Invaliditäts- bzw. Erwerbsunfähigkeitspensionen spielt die Selbstversicherung eine 

geringere Rolle , aber auch hier weist ein nicht unwesentlicher Anteil der Frauen keine Pensions­

verSIcherung unmittelbar vor der Pensionierung auf (siehe dazu. Tabelle 1.13). 

Tabelle 1.14 Übertritt in die Alterspension der unselbständig Erwerbstätigen 

in Prozent 2011 bis 2014 

Ubertntt aus der Erwerbstaugken Krankheit Arbeitslosigkeit Selbstversicherung keiner Versicherung 

Frauen 2011 66,6 14,7 6 11.7 

Frauen 2013 69,2 1,1 15.1 5,1 9.5 

Frauen 2014 65.4 1,1 15,9 6,1 11 ,6 

Manner 2011 77 16.1 2,2 3,7 

Manner 2013 76,3 1.1 15 2.6 5 

Manner 2014 73,3 1.4 17,6 2,3 5.4 

Quelle BMASK, Fact-Sheel PenslOflen, September 2012 und Oktober 2014 SelbstversICherung schließt auch frelWllloge 

WeiterversICherung, keine VersICherung schließt auch sonStiges mit ein 

Familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, Teilzeitbeschäftigung und geschlechtsspezifische 

Einkommensunterschiede schlagen Sich In den PensIonsleistungen negativ zu Buche, denn bei 

der Berechnung der Pensionen spielen neben dem vorangegangenen (beitragspflichtigen) Ein­

kommen auch Ausmaß und Dauer der Erwerbstätigkeit eine wichtige Rolle , Bel der Betrachtung 

der neuzuerkannten Pensionsleistungen - also ohne die Berücksichtigung der meist niedrigeren 

Pensionen älterer Frauen, die bereits seit Jahren In Pension sind - zeigt sich, dass Frauen 2014 

eine um 48% niedrigere Alterspension als Männer erhielten. Zudem zeigt sich, dass die Pensions­

leistungen im Falle von Invalidität bzw, Erwerbsunfähigkeit von Frauen mit durChSChnittlich 828,­

Euro unter dem Ausglelchszulagenrichtsatz für Alleinstehende (2014: 857,73 Euro) lagen und 

Frauen daher vielfach - von ihren Ehemännem I eingetragenen Partnerinnen - finanziell abhän­

gig Sind (siehe dazu: Tabelle 1 ,15). 

Tabelle 1.15 Mittlere neuzuerkannte Pensionsleistungen 1993 bis 2014' 

1993 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

' Die neuzuerkannlen PensIonsleislungen ,nlel Zulagen und Zuschusse unterschc1tzen die tatsächhche Dauerle,stung . da die 
Zuschusse und Zulagen bet der Zuerkennung oft noch nlchl gewähn wurden 
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1993 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

AnerspenslOn 

Frauen 516 656 721 826 896 915 1027 1041 1 075 1 131 1074 

Manner 1163 1534 1795 1823 1916 1998 2043 2034 2051 2118 2070 

Gender Gap ·55.6'4 ·57.2'4 ·59.8% -54.7'1. ·53,2'10 ·54.2% ..49,7'1, -48,8'/, -47,6'1. -46,6'10 -48'/. 

Invaltd#atspenslon 

Frauen 414 584 561 57 1 585 659 718 739 761 780 828 

Männer 908 1023 1058 1053 977 1058 I 136 1 162 1 197 1209 1309 

Gender Gap ·54.4'1. -42 ,9'1, ..47,0'/, -45.8% -40.1% -37.7'/, -36,a'i, ·36,4'/, -36.4'1. -35.5% ·36,7'10 

Quelle Hauptverband der osterreld11schen Sozialverscherungstrager ~natliche rv1echanbruttopenSlOflen InkluSive 

Zulagen. Zuschusse. Jedoch ohne PflegegeId . ohne ZWIschenstaatlIChe TeilleIStungen 

Der Zeitvergleich macht ersichtlich, dass die Unterschiede in den Pensionsleistungen von Frauen 

und Männern seit 2004 - zumindest bis 2013 - zurückgehen. Die Unterschiede in den Pensions· 

leistungen - am Ende und geWissermaßen als Resümee eines Erwerbslebens - machen die 

noch bestehenden und vielfachen Benachteiligungen von Frauen in Österreich und deren AUSWIr­

kungen auf die sozialen und finanziellen Teilhabechancen ganz besonders deutlich.'o 

Die österreich ische Pensionsversicherung kennt keine individuelle und vom Familienstand unab­

hängige Mindestpension. Ein Anspruch auf Ausgleichszulage - also auf eine Zulage zu geringen 

Pensionsleistungen - besteht in Österreich, wenn die eigene Pension unter einem bestimmten 

Richtsatz liegt. Dabei Wird zwischen einem Rlchtsatz für Alleinstehende (2014: 857,73 Eu­

ro/Monat) und einem R,chtsatz für Ehepaare/ eingetragene Partnerinnen (2014: 1.286,03 Eu­

ro/Monat) unterschieden. Obwohl die Pensionshöhe der Frauen durchschnittlich niedriger sind als 

die der Männer, haben sie durch die Anrechnung des Einkommens des Ehemannes! der einge­

tragenen Partnerin oft keinen Anspruch auf Ausgleichzulage und sind damit vom Ehemann/ von 

der eingetragenen Partnerin hauflg finanziell abhi:lngig. Anspruch auf eine Ausgleichszulage 

haben Frauen Vielfach nach dem Tod des Ehemannes/der eingetragenen Partnerin, wenn die 

eigene Pension und/oder die Witwenpension nicht zur Existenzsicherung reichen. 2013 bezogen 

insgesamt etwa 214 .200 erwachsene Personen eine Ausgleichszulage, etwa 83.200 davon wa­

ren Frauen mit Anspruch auf eine Direktpension (sprich Alterspension oder Invaliditäts- bzw. 

Erwerbsunfäh,gkeitspension), dazu kamen etwa 63.500 Frauen mit Anspruch auf Witwenpension. 

Der betrachlhche geschlechtsspeZJfische UnterSCl"'lIed In den Penstonsletstungen fuhne 1992 zum Beschluss. dass 
vor der beabSichtIgten Anhebung des Frauenpenstonsallers .Maßnahmen betreffend den Abbau der bestehenden gesell. 
schaftftchen. famlharen und WlrtsChafthchen Benachteiligungen von Frauen~ Zu setzen Sind Mit dem so genannten ~BenchUe· 

gungsgesetz~ (BGBI 19921837) wl.m:le die Bundesregierung - so Wie Im vorliegenden Bencht - dazu verpfhchtel dem 
Nationalrat biS 20181n zwelJahngen Abstanden uber die gesetz1en Maßnahmen zum Abbau der Benachtelhgung von Frauen 
Zu benchten Mit Hilfe der Benchtspßlchl sollten biS 20 18 eine wei tgehende GlelchsteUung ZWischen Frauen und Männern 
erreicht und sormt auch die Voraussetzungen fur die schnnwelse Anhebung des FrauenpenslOflsalters ab 2019 erfuUt werden 
(sIehe dazu naher Malrhuber 2000, S 16 " ) 
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1.3.3 Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

Frauen sind auch aufgrund genngerer Einkommen SOWIe famlhenbedlngter Erwerbsunterbre­

chungen und Tellzeltbeschaftlgung starker auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterha~es 

und des Wohnbedarfes angeWIesen als Manner BIS 2010 wurde dieser Bedarf vor allem durch 

die .offene Sozialhilfe" der einzelnen Bundeslander gedeckt. " Mit der Umstellung auf das System 

der Bedarfsonentlerten Mlndestslcherung (siehe dazu Kapitel 2.1) ISt sowohl die Anzahl der 

BeZIeherinnen von Sozialhilfe bzw. Bedarfsonentlerter Mindestslcherung Insgesamt als auch der 

geschlechtsspeZIfische Unterschied stark gestiegen. Die steigende Anzahl Ist aber nicht nur auf 

einen erhohten Bedarf. sondem auch auf Veranderungen beim Zugang zu den Leistungen der 

Mlndestslcherung zurückzuführen '2 Die StelQerung des Gender Gap. also die hauflQere Ange­

Wlesenhelt von Frauen als von Mannem auf Mindestslcherung. von 12,6% (2010) auf 21 ,7% 

(2011 ) Ist allerdings erheblich. Zum Tell kann der Anstieg der weiblichen BeZIeherinnen aber auch 

auf den verbesserten Zugang von AlleinerZIehenden (In der Mehrzahl Frauen) zu den GeldleiS­

tungen zurückgefuhrt werden." ZWIschen 2011 und 2013 hat sich die Zahl der BezIeherinnen 

weiter stark erhoht. der Gender Gap hat sich um etwa 2 Prozentpunkte vemngert. 2013 waren 

aber Immer noch 19,8% mehr Frauen als Manner auf Mlndestslcherung angeWIesen (Siehe dazu 

Tabelle 1 16). 

Tabelle 1 16 Bez,eherlnnen von Soz,alhllfe/Bedarfsonenllertc M,ndests,cherung 2003 b,s 2013 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Insgesamt 106 516 124 561 142278 152 479 160 942 173817 177 068 193276 221 341 238 392 

Frauen 55 453 64 452 695 16 73003 64 622 90 54 1 84 466 77872 88790 94 901 

Manner 47 423 57010 62 949 66 536 75163 79773 74 984 63988 73230 79231 

Gender Gap 16.9'/, 13. 1'/, 10. 4 /. 9.7". 12.6'1, 13.5" 12,6", 2 1 .7~1. 21 2~, 1 98~, 

Ouelle FORBA basM!rend auf BMASK. ESSOSS-Datenbank. bis 20 tO offene SoZlalh. fe. ab 20 11 BedarfsonentJerte 

M,ndeslSlCherung. Gesamtzahlen schließen auch K,nder mrt e,n. daher s,nd dM!se hOher als dM! Summe von Frauen und 

Mannem 

Wahrend unter den weiblichen Leistungsbeziehennnen fast ein Viertel (24%) AlielnerZlehennnen 

waren, waren diese bei den Mannem von außerst gennger Bedeutung (1 %). Alleinstehende 

LeistungsbezIeherinnen machten sowohl Innerhalb der Frauen (42%) als auch der Männer (59%) 

den Großteil aus Eine UntersCheidung der alleinstehenden LeistungsbeZIeherinnen nach dem 

Alter zelQt. dass 25% der Frauen uber 60 Jahre aber nur 6% der Manner uber 65 Jahre. also Im 

PensIonsalter waren. Damit betrug der Frauenanteil Innerhalb der alleinstehenden Lelstungsbe-

" Oie 8edaJ"fsonentlerte M ndestsdlerung belnfft nICht die sogenaJ'Vlte _geschk>ssene Sozlalhllfe- die bet HeilTl3ufent­
'.I hallen und fur pHegebedurlhge Menschen geleistet WIrd 

Im Zuge der Umsetzung der Bedarfsonenhenen MIndestsICherung some auch der Zugang zur Leistung rur potenllelle Bezl8-
herinnen er1elchten werden (Bergmann el al 20 12 S 6f) Oie Umsetzung d~ses Zieles bzw der Oeckungsgrad 151 In den 
einzelnen Bundesleindern aber sehr unterschiedlich So ertuelten Im Jahr 20 13 etwa In Wien n.md 77% der Personen mit 
einem Einkommen unter der MIndestsICherungsschwelle auch tatsächhch eine Geldleistung der Bedarfsonentlerten M,ndeslsl­
cnerung In Kamten waren es hlllgegen nur 20"" (siehe dazu 

') http}fwww armutskonferenz alttmageSlMlndests!Cherung'tabeUe _m,ndestslcnerungsluecke _ 2013 pdf) 
Fur Alleinerziehende gellen Im Rahmen der Bedarfsonentlerten M1ndestslcherung grundsatzhch hOhere Mlndeststandards als 

Im alten System der .offenen SoZialhilfe" Dadurch slelgt auch die Zahl der (potentiell) Anspn.Jchsberechhgten (SIehe dazu 
naher Kapitel 2 1) 
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Dte a~' [ul?lIe so.ro-okonollltsche SituatIOn der F ra~ 

zieherinnen ab dem gesetzlichen Pensionsalter 78% (Pratscher, 2014, S. 919f). Dies steht eben­

falls im Zusammenhang mit den geringeren Pensionsleistungen an Frauen (siehe dazu: Kaprtel 

1.3.2). 

1.3.4 Kinderbetreuungsgeld 

Kinderbetreuungsgeld wird in Österreich nach wie vor überwiegend von Frauen bezogen. daran 

hat sich auch in den letzten Jahren - trotz der Einführung von fünf verschiedenen Varianten 14 des 

Kinderbetreuungsgeldes - kaum etwas geändert. Bei einer Betrachtung auf Basis der laufenden 

Monatsstatistik betrug der Väteranteil an allen Bezieherinnen und Varianten von Kinderbetreu­

ungsgeld (130.849 Personen) selbst im Jahr 2013 nur 4,3% (siehe dazu: Tabelle 1.17). 

Tabelle 1.17 Bezieher1nnen von Kinderbetreuungsgeld nach Varianten 2008 bis 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

30+6 Insgesamt 140042 116598 101 935 93233 84 503 76961 

Vateranteil 3.9% 4.1% 3.7% 3.4% 3.3% 3.2% 

20+4 insgesamt 19514 30595 29761 30552 30451 30892 

Vaterante" 3% 5.4% 5.3% 5.1% 5% 4.8% 

15+3 insgesamt 7 023 8 412 5 532 4 846 5 133 5 185 

Vaterante,l 6.9% 10.1% 11 .6% 8.8% 7.7% 8,2% 

12+ 2 Insgesamt 2681 3131 3538 3583 

Vateranteil - 8.8% 11 .2% 10.6% 11 .2% 

E,nkommensabh . Insgesamt - 7637 9932 12145 14228 

Vaterante,l 6.6% 6.4% 6.1% 6.0% 

Alle Varoanten insgesamt 166579 155605 147546 141 694 135770 130849 

Vaterante,l alle Varianten 4.0% 4.7% 4.6% 4.3% 4.3% 4.3% 

Quelle FORBA basoerend auf BMFJ, Stat,s~kAustna , Monatssta~s~k, Dezember des lewe,lIgen Jahres 

Bel einer näheren Betrachtung der unterschiedlichen Varianten von Kinderbetreuungsgeld zeigt 

Sich jedoch. dass die Beteiligung der Väter bei den kurzen Varianten deutlich höher ist als bei den 

längeren Varianten. Dies gilt insbesondere für die Varianten 15+3 (8,2%) und 12+2 (11,2%), Hier 

muss allerdings auch betont werden, dass diese Varianten insgesamt nur von sehr wenigen 

Eltern In Anspruch genommen werden (5.185 bzw. 3.583 Personen). Beim einkommensabhängi­

gen KInderbetreuungsgeld liegt die Väterbeteiligung zwar über dem Durchschnitt. betrug dennoch 

nur 6%. Es zeigt sich aber, dass das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld insgesamt bei 

mehr Eltern (1 4.228 Personen) und vor allem bei Frauen auf positive Resonanz stößt. Die länge­

ren Vananten. namlich 30+6 und 20+4 werden aber noch immer von der überwoegenden Mehrheit 

der Eltem ausgewahlt (76.961 bzw. 30,892 Personen) (siehe dazu: Tabelle 1.17). 

U Zu den .... erschledenen Vanclnlen des KInderbetreuungsgeldes siehe näher Kapitel 2 2 
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Vananle 

30+6 

20+4 

15+3 

12+2 

EIn ommensabh 

Tabelle 1 18 AnteIl der Vater, dIe sIch an Kinderbetreuungsgeld beteIl igen 

In Prozent 2009 bis 2013 

2009 2010 2011 2012 

11.73 1129 11 20 

1846 18.90 18.24 1775 

25.91 27.6 1 27.98 26.65 

35.03 29.53 29.75 28.69 

25,72 25,91 26,03 26,94 

2013 

28,11 

28,56 

Quelle BMFJ. Betetltgung der Vater nach abgeschlossenen Fallen Oewells letztverfugbarer Gebur1Sfatvgang fur den alle 

KGS-Falle abgeschlossen Sind) 

DIe Im VergleIch zur laufenden Monatsstatistik deutlich hohere Vaterbetetllgung tn Tabelle 1 18 

beruht auch darauf, dass Vater deutlich wemger lange KInderbetreuungsgeld beziehen und daher 

wemger Bezugstage aufweisen als Mutter 

Eine Untersuchung des Väteranteils an den jährlich in Anspruch genommen Tagen an Kinderbe­

treuungsgeld auf BasIs der Daten des Hauptverbandes der österreich Ischen SoZIalversicherungs­

trager macht dies ebenfalls deutlich Zwar konnte hier ZWIschen 2002 und 2011 eine starke 

SteIgerung festgestellt werden, dennoch zeigt Sich auch bei dieser Betrachtungsweise, dass 2011 

nur 4,2% der Klnderbetreuungsgeldtage auf Väter entfielen (Im Vergleich dazu waren es 2002 nur 

1,7%) (Reldll Schtffbanker, 2013, S 9). 

Auf BasIs eIner Berechnung des Bundesmtmstenums fur Familien und Jungend vamert die durch­

schnittliche Bezugsdauer von Vatem je nach gewahlter Vanante sehr stark und steigt mit zuneh­

mender Lange der Vanante an." Demnach betrug die durchschnittliche Bezugsdauer von Vatern 

In der Vanante 30+6 Im Durchschnitt 234 Tage bzw. 7,7 Monate, In der Vanante 20+4 155 Tage 

bzw 5,1 Monate, In der Vanante 15+3 126 Tage bzw 4,1 Monate, tn der pauschalen Vanante 

12+2 105 Tage bzw. 3,4 Monate und In der elnkommensabhangtgen Vanante 80 Tage bzw. 2,6 

Monate. 

1,4 Betroffenheit von Armut und Ausgrenzung 

Grundsatzllch muss hier angemerkt werden, dass - ahnIIch WIe bei der Vemnögensvertellung -

dIe Betroffenheit von Amnut und Ausgrenzung nur auf Haushaltsebene erfasst WIrd Unterschiede 

ZWIschen Frauen und Mannern werden daher nur elngeschrank1 bzw. nur In EInpersonenhaushal­

ten klar Sichtbar So gelten etwa Frauen, die In einem Haushalt leben, der ein Einkommen über 

der Amnutsschwelle aufweist automatiSch als mcht amnutsgefahrdet, auch wenn die Frauen mcht 

erwerbstaltg SInd und über kein etgenes Einkommen verfugen . 

• , Herangezogen wurde Jeweils tener GebunSlahrgang bei dem zum Zeltpunkl der Abfrage die hOchstmoghche Bezugsdauer Je 
Vanante abschk>ssen war 
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1.4.1 Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung 

Im Jahr 2013 waren in Österreich 17.9% und im Jahr 201418.2% der Bevölkerung ab 18 Jahren 

armuts- oder ausgrenzungsgefährdet (siehe dazu: Tabelle 1.19). Auf Basis der Definition der 

Europa 2020-Strategie waren diese Personen damit entweder direkt armutsgefährdet bzw. ein­

kommensarrn. litten unter erheblichen materiellen Entbehrungen (Deprivation) oder lebten in 

gänzlich oder nahezu erwerbslosen Haushalten. Als arrnutsgefährdet gelten einkommensarrne 

Personen mit einem gewichteten Haushaltseinkommen. das unter 60% des Median des jährli­

chen Nettoeinkommens liegt. Für Österreich betrug die Armutsgefährdungsschwelle für einen 

EInpersonenhaushalt 2013 damit 1.104.- Euro monatlich . Für Mehrpersonenhaushalte erhöhte 

sich die Schwelle pro Erwachsenen um rund 552.- Euro und für Kinder um rund 331 .- Euro. Von 

erheblichen materiellen Entbehrungen Ist die Rede. wenn sich ein Haushalt zumindest vier von 

neun grundlegenden Haushaltsgütem oder Grundbedürfnissen nicht leisten kann: Der Hausha~ 

hat Zahlungsrückstände bei Miete. Strom oder Kreditrückzahlungen; der Haushalt kann keine 

unerwarteten Ausgaben tätigen; der Haushalt kann sich folgendes nicht leisten: Heizen, ausge­

wogene Emährung. Urlaub. PKW, Waschmaschine. TV. Festnetztelefon oder Handy. Als nahezu 

erwerbslos gelten Haushalte, in denen die Erwerbsintensität der Personen zwischen 18 und 59 

Jahren im Haushalt (ausgenommen Studierende) weniger als 20% beträgt. Frauen waren 2014 

mit 19,9% stärker armuts- oder ausgrenzungsgefährdet als Männer m~ 16.5%. Eine Betrachtung 

im Zeitverlauf zeigt zudem. dass sich sowohl an der Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung 

insgesamt als auch an den Unterschieden zwischen Frauen und Männern nur wenig ändert 

(Siehe dazu Tabelle 1.18). 

Insgesamt 

Frauen 

Manner 

Gender Gap 

Tabelle 1.19 Armuts- oder ausgrenzungsgefahrdete Personen ab 18 Jahren 

in Prozent der Bevolkerung 2004 bis 2014 

2004 2006 2008' 2009 2010 2011 2012 2013 

17.5 17.4 20,1 18.7 18.1 18.5 17.9 17.9 

19.5 19.8 22 20.4 20 20.1 19.6 19.5 

15.3 14.7 18 16.9 16 16.8 16.1 16.1 

4.2 5.1 4 3.5 4 3.3 3.5 3.4 

2014 

18.2 

19.9 

16.5 

3.4 

Quelle FORBA bas>erend auf EU-SILC. EurosIat. Amnuts- oder Ausgrenzungsgefahrdung entweder Amnlllsgefahrdung 

bei 60% des medianen AqUivalenzelnkommens und/oder erheblIChe materielle Depnvahon undlcder In Haushalt mit 

keiner oder sehr gennger Erwerbslnlensität, • Zeitreihenbruch 2008, Gender Gap In Prozentpunkten 

Wie bereits erwähnt. wird Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung auf Haushaltsebene erfasst. 

Unterschiede ZWischen Frauen und Männern werden damit nur eingeschränkt Sichtbar. Deutlich 

treten Unterschiede jedoch bei alleinlebenden Personen hervor: 2013 waren 30% der alleinleben­

den Pensionistinnen. aber nur 14% der alleinlebenden Pensionisten armuts- oder ausgrenzungs­

gefährdet. 16 Alleinlebende Frauen ohne PensIonsbezug waren davon zu 32% und Männer zu 

30% betroffen. Aber auch eine Unterscheidung danach. wer Hauptverdlenerln In einem Haushalt 

ist. zeigt die geschlechtsspezifischen Unterschiede klar auf: 29% der Haushalte mit einer Haupt-

1ft Dies e,1d~r1 Sich auch aus dem Gender Gap bel den PenslonsJelstungen (siehe dazu Kapitel 1 3 2 ) 
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verdienerin , aber nur 15% mit einem Hauptverdiener galten als armuts- oder ausgrenzungsge­

fährdet. " Ein-Eltern-Haushalte - dies sind vorwiegend alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern 

- verzeichneten mit 41 % die höchste Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung (Statistik Austria , 

2014). 

Welchen großen Einfluss sozialstaatl iche leistungen auf die direkte Armutsgefährdung bzw. 

Einkommensarmut von Frauen und Männer in Österreich haben, zeigt ein Vergleich der Armuts­

gefährdungsquoten vor und nach Sozialleistungen (einschließlich Pensionen), wobei Sozialleis­

tungen für Frauen noch bedeutender sind als für Männer. Diese reduzieren nicht nur die 

Einkommensarmut insgesamt ganz wesentlich , sondern auch den geschlechtsspezifischen Un­

terschied. 2014 betrug die Armutsgefährdung bzw. Einkommensarmut von Frauen ohne Sozial­

leistungen 47.8% und sank mit den Sozialleistungen auf 14.2%. Bei Männem reduzierte sich die 

Einkommensarmut von 40,8% auf 12.1 %. Damit reduzierte sich der Gender Gap von 6,9 Pro­

zentpunkten auf 2,1 Prozentpunkte (siehe dazu: Tabelle 1.20). 

Tabelle 1.20 Armutsgefahrdete Personen ab 18 Jahren vor und nach Sozialleistungen und 

Pensionen in Prozent der Bevölkerung 1995 bis 2014 

~ Sol/a/lelstung 

Insgesamt 

Frauen 

Mannet 

Nach SoIJa/lelsrung 

Insgesamt 

Frauen 

Man"", 

GenderGap 

1995 

41 

45 

37 

8 

13 

15 

12 

3 

2000 

37 

41 

33 

8 

12 

14 

9 

5 

2004' 

43.7 

47.6 

39.6 

8 

12.4 

13.8 

10.9 

29 

2006 

43.7 

47 1 

40 

7,1 

12 

13.8 

10,1 

3.7 

2008-

43,7 

47 

40,1 

6.9 

14.5 

15,7 

132 

2,5 

2Q10 

44 ,9 

48 1 

41 ,4 

6,7 

13.7 

15 

12.2 

2,8 

2011 

45,S 

48.4 

42.4 

6 

13.8 

14,6 

12,9 

1,7 

2012 

44 .9 

48.7 

41 

7.7 

13.7 

15 

12.3 

2,7 

2013 

44 ,7 

48 ,1 

41 ,1 

7 

13.4 

14 5 

122 

2,3 

2014 

44.4 

47.8 

40,8 

6,9 

13.2 

14.2 

12,1 

2.1 

Quelle FQRBA baSierend auf EU-SI LC und ECHP, Euroslal. Atmutsgrenze 60% des medl3nen AqurvalenzernkOOlmens 

vor und nach Sozialleistungen, • Zeitreihenbruch 2004 und 2008, Gender Gap In Prozentpunkten 

Von erheblichen materiellen Entbehrungen sind Frauen ebenfalls etwas stär1<.er betroffen als 

Männer. Seit 2008 Ist hier allerdings eine abnehmende Tendenz sowohl für Frauen als auch 

Männer er1<.ennbar. Im Gegensatz dazu ist im Hinblick auf Personen, die in nahezu erwerbslosen 

Haushalten leben eine Steigerung ersichtlich. Dies gilt sowohl insgesamt als auch für die Unter­

schiede zwischen Frauen und Männern. 2014 lebten 10,7% der Frauen (zwischen 18 und 59 

Jahren) und 7,7% der Männer (zwischen 18 und 59 Jahren) in nahezu erwerbslosen Haushalten 

(siehe dazu Tabelle 1.21 ). 

It Dieser erklärt Sich auch aus dem Gender Gap bel den Erwerbseinkommen (siehe dazu · Kapllet 1 2 1) 
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Die a~,tueile SOZlO-Ok·)Ilomlsche Situatton der Frau'!:'n 

Tabelle 1.21 Personen ab 18 Jahren mit erheblichen materiellen Entbehrungen oder 

in nahezu erwerbslosen Haushalten in Prozent der Bevölkerung 2004 bis 2014 

2~ 200 2001 200' 201 1 201 201 201 201· 

Emebloehe materielle Entbehrungen 

Insgesamt J6 34 5} 44 40 36 J6 J8 36 

Frauen 3.7 J3 6.0 47 4.5 4 I J9 J8 J9 

Manner 3,5 3,6 5,3 4.2 3,4 3.1 3,3 3.7 J2 

GenderGap 0,2 ~ . 3 0.7 0,5 1,1 1,0 0,6 0.1 0.7 

Nahezu erwemsJose Haushahe 

Insgesamt 74 84 8.0 7.5 84 9.1 8,2 79 9,2 

frauen 86 100 9.3 9.2 9.8 102 9.6 9.0 10} 

Manner 6,2 6.8 6,6 5,9 7,0 7.9 6,8 6,9 7.7 

GenderGap 24 3.2 27 33 2.8 2.3 2.8 2.1 3,0 

Quelle FORBA basierend auf EU-SILC, Eurostat ErheblIChe matenelle DepnvatJon Mindestens vier vcn neun grundle­

genden Haushaltsgutem sjnd ntChllelstbar, Nahezu erwerbslose Haushalte' Erwerbsmtensltat der Personen ZWIschen 
18 und 59 Jahre ,m Haushalt (ausgenommen Studierende) beilagt wenoger als 20%, • Zeotrelhenb<\Jch 2008, Gender 

Gap In Prozentpunkten 

1.5 Zusammenfassung 

Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit 

Die Erwerbsbeteiligung der Frauen hat seit 1995 kontinuierlich zugenommen , die der Männer ist 

annähernd gleich geblieben. Damit betrug der geSchleChtsspezifische Unterschied 2013 nur mehr 

knapp über 10%. Dabei hat die Erwerbsbeteiligung der jungen Frauen und Männer abgenom­

men, die der a~eren Frauen und Manner zugenommen, tnsbesondere die der Frauen fünf Jahre 

vor dem gesetzlichen Pensionsanfallsalter. 

D,e Erhöhung der Erwerbsbeteil igung von Frauen ist aber vor allem auf eine Zunahme der Teil­

zeitbeschäftigung Im Haupterwerbsalter zurückzuführen. 2013 betrug die Teilzeitquote der Frauen 

bereits über 45%. Bei Männem spielt Teilzeitarbeit nach wie vor eine untergeordnete Rolle . 

Zudem zeigt SIch, dass das Vorhandensein von Kindern sowohl die Erwerbsbeteiligung als auch 

die Arbeitszeit der Frauen stark beeinflusst bzw, verrongert. Bei Männern kann eine gegenteilige 

Wirkung beobaChtet werden. hier führt das Vorhanden sein von Kindern zu höheren Erwerbsqu0-

ten und gerongeren Tel lzeitquoten. 

Von Arbeitslosigkeit sind Frauen hingegen weniger stark betroffen als Männer. Eine Unterschei­

dung nach dem Alter zeigt, dass junge Frauen Im Alter bis 19 Jahren und junge Männer Im Mer 

zwischen 20 und 24 Jahren stärker von ArbeitslOSigkeIt betroffen sind. Am anderen Ende des 

Erwerbslebens sind Frauen und Männer vor allem in den letz1en fünf Jahren vor dem gesetzlichen 

Pensionsanfallsalter überdurchschnittlich von ArbeitSlosigkeit betroffen, wobei dies für Männer 

noch stärker gilt als für Frauen. 
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Einkommens- und Vermögenssituation 

Der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied hat sich in den letzten Jahren zwar leicht 

vernngert, ist aber noch immer beträchtlich und betrug bezogen auf die mittleren Bruttojahresein­

kommen 2013 rund 39%. Werden (familienbedingte) Teilzeitbeschäftigung und Erwerbsunterbre­

chungen außer Acht gelassen und nur ganzjährig Vollzeltbeschäftigte berücksichtigt, so reduzierte 

sich der Einkommensunterschied (rund 18%) ebenso wie bei einer Betrachtung der mittleren 

Nettojahreseinkommen (rund 32%), da das Steuer- und Abgabensystem für niedrigere Einkom­

men günstiger wirkt. 

Auch im Hinblick auf die Vermögensverteilung, zeigt sich eine deutliche Benachteiligung von 

Frauen gegenüber Männem. 2014 verfügten weibliche Single-Haushalte im Durchschnitt um ein 

über 40% geringeres Vermögen als mannliche Single-Haushalte. 

Ausgewählte Sozialleistungen 

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung und im Einkommen spiegeln sich 

auch in den SoZialleistungen wieder, fallen jedoch im Bereich des Arbeitslosengeldes mit etwas 

über 17% und der Notstandshi~e mit knapp 16% doch niedriger aus als beim Erwerbseinkom­

men. Jedoch führt die Berücksichtigung des Partnereinkommens bei der Berechnung der Not­

standshilfe dazu, dass vor allem Frauen keinen Anspruch auf Notstandshilfe haben. Daran haben 

auch die Verbesserungen im Zuge der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 

kaum etwas geändert. 

Im Bereich der PensIonSleistungen Sind die geschlechtsspeZIfischen Unterschiede jedoch anhal­

tend höher als beim Erwerbseinkommen. Trotz eines tendenziellen Rückganges des Gender Gap 

erhielten Frauen 2014 noch immer eine um rund 48% niedrigere AlterspensIon und eine um rund 

37% niedrigere Invaliditäts- und Erwerbsunfähigkeitspension als Männer. Zudem liegen die Pen­

sionsleistungen im Falle von Invalidität bzw. Erwerbsunfähigkeit von Frauen unter dem Aus­

glelchszulagennchtsatz für Alleinstehende. Damit sind Frauen im Alter vielfach von ihren 

Ehemännern finanziell abhängig. 

Frauen gingen 2014 durchschnittlich mit 59,8 Jahren In AlterspensIon und Männer mit 63.2 Jah­

ren. Zudem waren 2014 etwas mehr als ein Drittel der Frauen und ein Viertel der Männer vor 

Antritt einer Alterspension arbeitslos, selbstversichert oder hatten keine Versicherung. Dies hat 

auch negative Auswirkungen auf die Pensions höhe. Vor dem Antritt einer Invaliditäts- und Er­

werbsunfähigkeltspenslonen waren nur knapp 22% der Frauen und 30% der Männer erwerbstä­

tig . Die Mehrheit bezog Leistungen aus der Kranken- oder Arbeitslosenversicherung . 

Aufgrund der geschlechtsspezifischen Teilhabe am Arbeitsmarkt und der genngeren Einkommen 

waren Frauen 2013, vor allem wenn es sich um Alleinerzieherinnen und alleinstehende Frauen im 

Pensionsalter handelt, auch in einem stärkeren Maß auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

angewiesen als Männer. 

KInderbetreuungsgeld Wird in Österreich nach wie vor überwiegend von Frauen bezogen, daran 

hat sich auch in den letzten Jahren kaum etwas geändert. Auf Basis der laufenden Monatsstatistik 

betrug der Väteranteil an allen BezIeherinnen und Vananten von K,nderbetreuungsgeld im Jahre 

2013 nur etwas über 4%, wobei die Beteiligung bei den kürzeren Kinderbetreuungsgeldvarianten 
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deutlich höher war als bei den längeren Varianten. Bei einer Betrachtung der Väterbeteiligung 

nach abgeschlossenen Fällen, machte der Väteranteil aber immerhin rund 18% aus. 

Betroffenheit und Armut und Ausgrenzung 

Frauen waren 2013 auch stär1<er armuts- und ausgrenzungsgefährdet als Männer. Dies betraf vor 

allem alleinlebende Pensionistinnen (rund 30%) und Haushalte mit einer Hauptverdienerin (29%). 

Ein Eltem-Haushalte - dies sind vorwiegend alleinerziehende Frauen mit ihren Kindem - ver­

zeichneten mit 41 % die höchste Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung . 

Sozialstaatliche Leistungen (inklUSive Pensionen) tragen ganz wesentlich zur Verringerung von 

Einkommensarmut bei. 2014 machte diese für Frauen vor dem Bezug von Sozialleistung knapp 

48% und nach dem Bezug von Sozialleistungen nur mehr rund 14% aus. Bel Männem sank die 

Einkommensarmut von knapp 41% auf rund 12%. 

Von erheblichen materiellen Entbehrungen sind Frauen 2014 ebenfalls etwas stär1<er betroffen als 

Männer, allerdings ist hier insgesamt eine abnehmende Tendenz er1<ennbar. Im Gegensatz dazu 

ist im Hinblick auf Personen, die in nahezu erwerbslosen Haushalten leben eine Steigerung er­

sichtlich. Frauen Sind in diesen Haushalten etwas häufiger anzutreffen als Manner. 
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2 Analyse von ausgewählten Maßnahmen 

Im vorhegenden Kapitel werden fünf ausgewahlte Maßnahmen Im Hlnbhck auf Ihre AusWirkungen 

analYSiert und dargestellt. Diese fünf Maßnahmen sind ' 

.J Bedarfsonentlerte Mlndestslcherung 

.J KInderbetreuungsgeld 

:J Programm FiT-Frauen In Handwerk und Technik 

.J MInisterratsbeschluss zur Erhohung des FrauenanteIls In den AufSIchtsgremien der Unter­

nehmen mit einem Bundesanteil von 50% und darüber 

.J Projekt Arbeltsmarktonenberung für qualifiZierte Mlgrantlnnen 

Auswahlkntenum war zum einen die Zuordnung zum Themenbereich .sozlo-<>konomlsche Situa­

tion der Frauen". zum anderen die Zugehöngkelt zu verschiedenen Maßnahmenarten. So finden 

Sich unter den ausgewahlten Maßnahmen sowohl legislative Maßnahmen als auch Beratungs· 

und QualIfizIerungsmaßnahmen sOWIe eine politische Maßnahme. Wert wurde auch darauf ge­

legt. dass Maßnahmen unterschiedlicher Ressorts vertiefender analYSiert wurden. 

2.1 Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

Das Bundesmlnistenum für Arbeit . SoZiales und Konsumentenschutz führt die Elnfuhrung der 

Bedarfsonenllerten Mlndestslcherung (BMS) auch als Maßnahme zum Abbau der Benachteili­

gungen von Frauen an. Damit sollen einerseits Benachteiligungen von Frauen Im Hinblick auf den 

Umstand , dass sie Mutter Sind oder sein konnen. abgebaut werden. Andererseits stellt sie eine 

subsldlare Maßnahme fur Frauen zur EXIstenzsIcherung. unter anderem auch fur die Fälle des 

Alters. der Invalldltat und der ArbeitslOSigkeit dar. 

Hervorgehoben Wird auch. dass Alleinerziehende Im Gegensatz zur .offenen SOZialhilfe" nun ein 

höheres Haushaltseinkommen erreichen können. Der Grund dafür ISt. dass Alleinerziehende nach 

den SozIalhilfegesetzen meist als Haushaltsvorstande betrachtet wurden. deren Rlchtsatze unter 

Jenen von alleinstehenden Personen lagen. Nach dem Konzept der Bedarfsonenberten Mlndest­

Sicherung gelten fur Alleinerziehende nun dieselben Leistungshöhen Wie fur Alleinstehende 

Alleinerziehend Sind allerdings nur Personen. die mit unterhaHsberechbgten minderjährigen Kln­

dem Im gemeinsamen Haushalt leben. Alleinerziehende mit unterhaltspflichtigen erwachsenen 

(etwa studierenden oder auch behinderten) Kindern geHen grundsatzJlch nicht als alleinerziehend. 

In manchen Bundeslandem gibt es allerdings Ausnahmen (Siehe dazu Pratscher. 2014. S 915f). 

Die Geldleistungen der Bedarfsonentlerten Mlndestslcherung onentleren Sich am Ausglelchszula­

gennchtsatz fur Alleinstehende (Siehe dazu naher Kapitel 1 3.2). Dieser betrug Im Jahr 2014 
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857,73 Euro netto (bzw. ohne Krankenversicherungsbeiträge), kommt im Falle der Bedarisorien­

tierten Mindestsicherung 12x jährlich (und nicht wie bei der Ausgleichszulage 14x jährlich) zur 

Anwendung. Der Mindeststandard betrug damit für alleinstehende und alleinerziehende Personen 

2014 monatlich 813,99 Euro. Für andere Personen gelten bestimmte Prozentsätze dieses Min­

deststandards. Damit betrugen diese 2014 etwa für Paare (ohne Kinder) 1.220,99 Euro, für eine 

3. elWachsene Person im Haushalt 407,- Euro, für Personen in Wohngemeinschaften 610,49 

Euro und für Kinder im Haushalt 146,50 Euro.18 

Die Umsetzung der Bedarisorientierten Mindestsicherung fällt in den KompetenzbereiCh der 

Bundesländer. In den einzelnen Bundesländern müssen aber in jedem Fall die Mindeststandards 

erfüllt werden. Zum Teil kommen aber auch höhere Mindestsätze - vor allem für minde~ährige 

Kinder - zur Anwendung (siehe dazu näher: Pratscher, 2014, S. 9151). 

Die tatsächlichen Geldleistungen der Bedarisorientierten Mindestslcherung liegen aufgrund der 

Anrechnung von eigenem Einkommen (oder auch Unterhaltszahlungen) sowie der Berücksichti­

gung der wirtschaftlichen Verhältnisse des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehepartners oder 

Lebensgefahrten jedoch meist unter den Mindeststandards. Problematisch ist die Tatsache, dass 

hier - sOWIe im Bereich der Notstandshilfe - auch das Einkommen des nicht-unterhaltspflichtigen 

Lebensgefährten berücksichtigt wird , was für Frauen negative Auswirkungen hat (siehe für den 

Bereich der Notstandshilfe: Kapitel 1.3.1). Für Alleinerziehende betrugen die tatsächl ichen Geld­

leistungen im Oktober 2013 etwa in Wien im Durchschnitt 586 Euro, Vorarlberg leistete den 

höchsten Beitrag mit 698 Euro und Kärnten mit 248 Euro den niedrigsten (siehe dazu: Tabelle 

2.1). Eine Unterscheidung der tatsächlichen Geldleistungsansprüche nach Geschlecht ist leider 

nicht veriügbar. 

Tabelle 2.1 Durchschnittliche BMS-Geldleistung fur Bedarfsgemeinschaften im Oktober 2013 

Wien Karnten OberOSlerrelch Tirol Vorarlberg 

Alleinsiehende 573 372 388 676 584 

Paare ohne Kinder 688 307 336 627 663 

Alleinerziehende 586 248 436 688 698 

Paare mit Kindern 797 189 710 1 015 852 

Andere 638 287 406 775 754 

Quelle SlahShk Auslna, SlaUSllk der Bedarfsonenl"'rten Mlndes\slcherung. aufgrund fehlender Bundeslanderangaben 

keine OsterrelCh-Summe 

Ein wesentl iches Ziel der Bedarisorientierten Mindestsicherung stellt die verstärkte WiedereInglie­

derung von Leistungsbezieherinnen in den Arbeitsmarkt dar. Eine Studie zur Wiedereingliederung 

von BMS-Bezleherlnnen Ins ElWerbsleben drei Jahre nach Einführung der Bedarisorientierten 

Mindestsicherung zeigt positive Effekte (Riesenfelder et al ., 2014). Für Frauen sind die Werle 

besser als für Männer. Ein Vergleich der Situation der Bezieherinnen von Bedarisorientierter 

Mindestsicherung im kurzfristigen Beobachtungszeitraum (1 . bis 3. Monat nach Einführung der 

" Damit liegt das Lelslungsnlveau der Bedarfsonenhenen MlndeslSlcherung belrächlilch unter der Armutsge':ihrdungsschwelle 
der EU (Siehe dazu naher Kapitel' 4 1) 
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BMS) mit der Situation der Bezieherinnen im langfristigen Beobachtungszeitraum (10. bis. 12. 

Monat) macht ersichtlich. dass der Anteil der Personen. die nur einen Bezug von BMS aufweisen 

mit insgesamt 84.2% zunächst noch sehr stark ausgeprägt Ist. im langerfristigen Zeitraum jedoch 

auf 65.2% sinkt. Für Frauen ist hier die Entwicklung sogar noch etwas besser. ihr Wert sinkt auf 

63.7%. Der Anteil der erwerbstätigen BMS-Bezieherlnnen geht allerdings auch etwas zurück. 

nämlich von insgesamt 12% auf 8.5%. Hier ist der Rückgang bei den Frauen jedoch auch etwas 

geringer als der bei den Männern. Gleichzeitig steigt der Anteil der Personen in Beschäftigung 

und ohne BMS-Bezug. nämlich insgesamt von 1.1% auf 10.7%. bei Frauen sogar von 1.1% auf 

11,4%. Als problematisch stellt sich allerdings der deutliche Anstieg der erwerbsfernen Personen 

von 0.1 % auf 4.1 % dar. Bei Frauen fällt der Anstieg etwas geringer aus. der Anteil der erwerbsfer­

nen Frauen macht im langfristigen Beobachtungszeitraum aber auch 4% aus (siehe dazu: Tabelle 

2.2). 

Tabelle 2.2 Bezugs- und Erwerbsvertaufe von BMS-Bezieherlnnen in Prozent 2012 

Insgesaml Frauen Manner 

1. bis 3. Fo/gemonat 

Bezug von BMS 84.2 84 .2 84.3 

Bezug von BMs und Beschaftlgungszuwachs 12 12.2 12 

Beschaftlgung ohne BMS 1. I 1.1 1.2 

Bezug von AUNH 2.2 2.1 2.2 

Gerlngfuglge Beschaftlgung 0 0 0 

Bezug von Kinderbelreuungsgeld 0 0 0 

AL Vormerkung 0.3 0.3 0.2 

Erwerbsfern 0.1 0.1 0.1 

InsgesamUFalie 38.999 18.629 20.370 

10. biS 12. Fo/gemonat 

Bezug von BMS 65.2 63.7 66.5 

Bezug von BMS und Beschaftlgungszuwachs 8.5 9 8 

Beschaftlgung ohne BMS 10.7 11 .4 10 

Bezug von AUNH 9.3 8.6 9.9 

Ge"ngfuglge Beschaftigung 0.5 0.6 0,4 

Bezug von KIOderbelreuungsgeld 0.9 1.8 0.1 

AL Vormerkun9 0.8 0.9 0.7 

Erwerbsfern 4.1 4 4.3 

InsgesamUFalie 38.902 18.614 20298 

Quelle FORBA baSierend auf L&R Database _BMS 11 - AMS-Kllenllnnen - LangsschnItt", 201 4 

Nochmals erwähnt werden sollte. dass es im Zusammenhang mrt der Einführung der Bedarfsori­

entierten Mindestsicherung zum Ausbau von mlndestsichemden Elementen im Bereich der Not-
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standshilfe kam. Einerseits wird seither bei der Berechnung der Notstandshilfe - sowie beim 

Arbeitslosengeld - ein Ergänzungsbetrag berücksichtigt,·9 wodurch es zu einer Erhöhung der 

Nettoersatzrate kam. Andererseits wurden die Bestimmungen betreffend die Anrechnung des 

Partnereinkommens im Zusammenhang mit der Notstandshilfe abgeändert. Eine Anrechnung des 

Partnereinkommens erfolgt nur mehr bis zur Höhe des Jeweiligen Mindeststandards. Wie weiter 

oben beschrieben (siehe dazu: Kapitel 1.3.1), führten diese Maßnahmen zu einer Erhöhung der 

Notstandshilfeleistungen - insbesondere bei Frauen - und damit zu einem Abbau der ge­

schlechtsspezifischen Unterschiede im Bereich der NotstandshiJfe. 

2,2 Kinderbetreuungsgeld 

Das Bundesministerium für Familien und Jugend führt das Kinderbetreuungsgeld und deren 

Reformen als Maßnahmein zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen an. Damit soll es 

einerseits Frauen und Männern ermöglicht werden, ihre familiären Verpflichtungen und ihre Be­

rufstätigkeit zu vereinbaren. Andererseits sollen das Kinderbetreuungsgeld und vor allem seine 

kürzeren Varianten der Durchsetzung der Gleichbehandlung im Arbeitsleben dienlich sein. 

2002 wurde das Karenzgeld für unselbständig Erwerbstätige durch das KInderbetreuungsgeld für 

alle Mütter und Väter ersetzt und damit sowohl vom Erwerbsstatus als auch von der Inanspruch­

nahme einer Elternkarenz abgekoppelt. Damit können nun auch selbständig Erwerbstätige, 

Bäuerinnen/Bauern, Studierende, Schülerinnen, Beamtinnen, Arbeitslose, Hausfrauen/-männer 

Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nehmen und berufstätige Eltern müssen Ihre Erwerbsarbeit 

nicht mehr unbedingt unterbrechen, sondern maXimal reduzieren. Für alle Mütter und Väter gelten 

jedoch Einkommensgrenzen (Bei den pauschalen Varianten können 60% der früheren Einkünfte, 

jedenfalls 16.200,- Euro jährlich, dazuverdient werden, beim einkommensabhängigen KBG gilt 

derzeit eine Zuverdienstgrenze von 6.400 Euro pro Kalende~ahr) . Das Kinderbetreuungsgeld 

kann im Gegensatz zum Karenzgeld bis zum 3. Geburtstag des Kindes beansprucht werden. Bel 

dieser sogenannten Variante 30+6 Monate kann das Kinderbetreuungsgeld (derzeit: rund 443,­

Euro monatlich) von einem Elternteil bis maximal 30 Monate beansprucht werden. Der zweite 

Elternteil kann zusätzlich für 6 Monate Kinderbetreuungsgeld oder - Im Falle, dass der ersten 

Elternteil weniger als 30 Monate bezieht - auch länger beanspruchen.2il Die maximale Dauer der 

arbeitsrechtlichen Eltemkarenz für unselbständig erwerbstätige Eltern blieb auf zwei Jahre be­

schränkt und auch der Kündigungsschutz endet unverändert vier Wochen nach Ende der EItern­

karenz. Die Einführung des Kinderbetreuungsgeldes in der Variante 30+6 Monate führte dazu, 

dass elnerserts mehr Vater Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nehmen, andererseits Frauen Ihre 

Erwerbstätigkeit zum Teil nun noch länger unterbrechen (siehe dazu näher: Riesenfelder et al. , 

2006, 87f). Die Steigerung bei der Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsgeld durch Väter ist 

aber nicht so sehr auf eine höhere Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung zurückzuführen, 

1
9151 der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes nlednger als der Ausglelchszul8gennchts812 tur Alleinstehende , Wird ein Ergan­
zungsbelrag biS 60% bzw (elnschheßllch der Familienzuschlage) biS 80% des täglichen NeUoeInkommens gewährt 

20In Untersuchungen zeigt Sich Immer Wieder, dass hlef Inforrnatlonsmangel herrscht und Viele Eltern der Meinung Sind. dass 
Vater maAlmal 6 Mona1e des Ktnderbetreuungsgeldes In Anspruch nehmen können 
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sondern vor allern der Systernumstellung geschuldet. Da nun der Bezug der Geldleistung ohne 

Erwerbsunterbrechung und vor allem auch nicht nur von unselbständig Erwerbstätigen möglich 

ist, nehmen selbstständige, arbeitslose und studierende Väter, deren Einkommen unter der Ein­

kommensgrenze hegt, diese auch überdurchschnittlich häufig in Anspruch (Mairhuber, 2011 , S. 

50). 

Um die Länge der Erwerbsunterbrechung von Frauen und die damit einhergehenden Nachteile 

auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren, wurde das Kinderbetreuungsgeld in Richtung .kürzere Be­

zugsdauer - höhere Geldleistung" reformiert indem 2008 zwei weitere Vananten eingeführt wur­

den: 20+4 Monate (derzeit rund: 634,- Euro monatlich) sowie 15+3 Monate (derzeit: rund 811 ,­

Euro monatlich), wobei die Autteilungsmöglichkeiten der Monate zwischen den Eltern der Variante 

30+6 Monate folgt. Damit könnten Väter auch mehr als 4 bzw. 3 Monate Kinderbetreuungsgeld in 

Anspruch nehmen. Hier gelten die gleichen Einkommensgrenzen wie irn Falle der Variante 30+6 

Monate. 

Insgesamt 

Frauen 

Manner 

Vateranteil 

Tabelle 2.3 Bezieherinnen von Kindernetreuungsgeld 2002 bis 2013 

2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

153972 166 194 167303 166579 155605 147.546 141694 135770 130849 

150476 160905 161153 160007 148282 140. 833 135551 129931 125272 

3496 5289 6.150 6572 7323 6713 6 143 5839 5577 

2,3% 3.2% 3.7% 4,0% 4,7% 4.6% 4,3% 4.3% 4.3% 

Quelle FORBA basierend auf BMF J. Slallsbk Aus!na, MonatsSlabSbk. Dezember des Jeweiligen Jahres 

Der geringe Vateranteil (siehe dazu Tabelle 2.3) wurde und wird vor allem mit den zu hohen 

Elnkommensvertusten der Manner im Falle der Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsgeld 

erklart. Quantitative Erhebungen (etwa: Riesenfelder et al. , 2006; Braun et al., 2006) und auch 

qualitative Untersuchungen (Haas et al., 2009; Mairhuber et al., 2010) zu diesem Thema zeigen, 

dass dies und damit de facto der geschlechtsspezifIsche Einkommensunterschied eines der 

wichtigsten Argumente sowohl der Manner als auch Vieler Frauen gegen eine Teilung der EItern­

karenz bzw. die Inanspruchnahme der Vaterkarenz 1St. Die finanziellen Einbußen einer Väterka­

renz werden als nicht ,.verkraftbar" dargestellt. Meist geht es darum, Sich nicht einSChränken zu 

müssen und den erreichten Lebensstandard halten zu können (Mairhuber et al ., 2010, S. 121). 

Um vor allem für Väter, aber auch Mütter mit höherem Einkommen, den EInkommensvertust im 

Falle der Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsgeld zu verringern, wurden 2010 zwei weitere 

Varianten eingeführt: 12+2 Monate - in Form einer weiteren Pauschalvanante (derzeit: rund 

1.006,- Euro monatlich) sowie in Form eines einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes 

(80% des vorangegangenen Einkommens bzw. maximal rund 2.013,- Euro monatlich). Bei der 

einkommensabhängigen Variante dürfen allerdings nur 6.400,- Euro im Jahr dazu verdient wer­

den. Bei der Pauschalvariante gelten die gleichen Einkommensgrenzen WIe im Falle der anderen 

pauschalen Variante. 

Bel einer Betrachtung auf Basis der laufenden Monatsstatistik hat Sich der Vateranteil zwischen 

2002 und 2013 zwar von 2,3% auf 4,3% fast verdoppelt. ist aber noch immer sehr niedrig (siehe 

dazu: Tabelle 2.3). Wie bereits weiter oben ausgeführt, zeigt jedoch eine Betrachtung nach Vari­

anten, dass der Väteranteil bei kürzerer Bezugsdauer und höherer Geldleistung über dem Durch-
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schnitt hegt. Dies gilt InSbesondere für die Vananten 15+3 (8.2%) und 12+2 (11 .2%). Interessan­

terweise stieß die Elnfuhrung des elnkommensabhanglgen KInderbetreuungsgeldes vor allem bei 

Frauen auf poSItive Resonanz. der Vaterantell lag hier zwar über dem Durchschnitt. betrug aber 

dennoch nur 6% (siehe dazu naher: Tabelle 1.17 und Kapitel 1.3.4). 

Eine Betrachtung der prozentuellen Verteilung der Beziehennnen und Bezieher von KInderbe­

treuungsgeld nach Vananten zeigt, dass die Vananten 30+6 Monate und 20+4 Monate nach Wie 

vor die am weitaus hauflgsten gewahlten Bezugsvananten sind. Immerhin 84% der Mütter und 

70% der Vater nahmen diese langen Bezugsvananten 2013 In Anspruch (siehe dazu. Tabelle 

2.4). Die Inanspruchnahme der langeren Vananten bedeutet fur Frauen aber auch eine langere 

Abwesenheit von Arbeitsmarkt. Betrachtet man die Verteilung nach den Geburtsjahren der Kinder 

ergibt Sich fur das Jahr 2013 nachfolgende Verteilung auf die einzelnen Vananten 30+6 Monate 

40.22%. 20+4 Monate 26.98%. 15+3 Monate 6.00%.12+2 Monate 6,41% und eInkommensab­

hängIges KInderbetreuungsgeld 20.39%.2 ' 

Tabelie 2.4 BeZ1eherlnnen von Kmderbelreuungsgeld nach Vananlen 2013 

Alle Varianten 30·6 24+4 15·3 12+2 ElOkommensabh 

Insgesaml 130 649 76961 30892 5185 3583 14228 

Va"ante In % 10011 58.8% 23.6'10 4 0". 2.1"/, 1 0.9'/, 

Frauen 125272 74531 29422 4760 3181 13378 

Mutteranle,l 95.7'10 96.8'10 95 .2'10 91 .8 88 .8% 96.0'10 

Anteil bezogen auf 
100'1, 595'1, 245' 3,So;. 2.5', 1 0.7~' alle Mutter 

Manner 5577 2430 1470 425 402 850 

Valeranle,l 4.3'10 32'10 4.8'10 8.2'10 11 .20'10 6.0'10 

Anteil bezogen auf 
100'10 43.6'10 26.4'1, 7,6% 72% 15 .2'10 

alle Vater 

Quelle F ORBA baSierend auf BMF J StaUSbk Austna MonatsstaUSbk. Dezember 20 13 

Laut einer aktuellen ad-hoc Umfrage unter ehemaligen BezIeherinnen von KInderbetreuungsgeld 

kehren Mutter In den kürzeren Vananten bedeutend fruher In die Erwerbstatlgkett zuruck. als 

Frauen In den längeren Vananten. BIS zum ersten Geburtstag des Kindes Sind etwa 40% der 

Frauen In den kurzen Vananten (12+2 Monate pauschale und elnkommensabhanglge Vanante) 

Wieder erwerbstatlg Eine bedeutende zeitliche Verzogerung des beruflichen Wtederelnshegs 

zeigt Sich bei der langsten Vanante (30+6 Monate). Nur gut ein Dnnel (36,4%) der Frauen In 

dieser Bezugsvanante war biS zum zweiten Geburtstag des Kindes wieder ,n den Beruf eingestie­

gen. während es bel allen anderen Vananten zwei Dnttel waren (Kapella et al.. 2014. S. 2) (Siehe 

dazu: Tabelle 2.5) 

J' SIehe Tabelle dazu In Anhang 2 
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Tabelle 2.5 Wiedereinstieg von Frauen nach Varianten in Prozent der Befragten 

Varianie bis 13 bis 24 25 bis 36 uber nicht 
12 Monate Monale Monale 36 Monale erwerbstal19 

30+6 17.9 18.5 31.1 4 28.5 

20+4 20.3 47.1 7.2 0 25.4 

15+3 19.4 47.3 4,7 0 28,7 

12+2 41.1 21.5 1.8 0 35.6 

Emkommensabh. 39.9 31 1.2 0 28 

Quelle KGB-Erhebung 2014. OIF. nur Frauen (n~753) 

Das österreichische Wiedereinstiegsmonitoring aus dem Jahr 2013 zeigt, dass Frauen mit kinder­

bedingten Erwerbsunterbrechungen nicht nur deutl ich später als Männer wieder in die Erwerbsar­

beit einsteigen, sondern auch längerfristig in einem geringeren zeitlichen Ausmaß beschäftigt 

bleiben (Riesenfelder, 2013, S. 17). Ein längerer Ausstieg aus der Erwerbstätigkeit hat jedoch 

negative berufliche Auswirkungen: Je länger die Bezugsvariante und damit die Erwerbsunterbre­

chung desto unwahrscheinlicher ist es für MüHer wieder in eine leitenden Position zu kommen. 

Neun von zehn Frauen (88,9%) in der Vanante 12+2 Monate sind nach der Geburt des jüngsten 

Kindes wieder in einer leitenden POSition, gegenüber 58,8% der Frauen In der längsten Vanante 

30+6 Monate (OIF. 2014, S. 3). Zudem steigt die Wahrscheinlichke~ , bei einem anderen Arbeitge­

ber als zuvor beschäftigt zu sein. Mehr als ein Drittel der Frauen (37%) in der Variante 30+6 

arbeitet nicht mehr beim selben Arbei tgeber wie vor der Geburt des jüngsten Kindes, gegenüber 

knapp jeder fünften Frau (15,5%) in der einkommensabhängigen Vanante 12+2 Monate (Kapella 

et al. , 2014, S. 2). 

Bei der Betrachtung der prozentuellen Verteilung der Bezieherinnen von Kinderbetreuungsgeld 

nach Varianten ISt zudem ersichtlich, dass die Verteilung aller BezIeherinnen von Kinderbetreu­

ungsgeld und die Verteilung der Mütter auf die unterschiedlichen Varianten des Kinderbetreu­

ungsgeldes ganz ähnlich sind. Auch hier kann beobachtet werden, dass Väter eher in den 

kürzeren Varianten und vor allem beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld vertreten 

sind (siehe dazu: Tabelle 2.4). 

Zu bedenken ist hier allerdings auch, dass die Entscheidung für eine Kinderbetreuungsgeldvan­

ante für beide Elternteile gleichermaßen gilt. Dies heißt, möchte eine Frau länger als etwa 12 

Monate in Eltemkarenz gehen bzw. Kinderbetreuungsgeld beZiehen, kann auch der Mann nicht 

mehr die einkommensabhängige Vanante wählen. Damit ist die Beteiligung der Väter, nicht nur 

Ergebnis des (zu geringen) Engagements der Väter, sondern auch der Verhandlung über die 

Teilung der Elternkarenz zwischen Mutter und Vater. 

Laut der aktuellen ad-hoc Umfrage unter ehemaligen Bezieherinnen von KInderbetreuungsgeld , 

bei der auch Fragen zum Reformbedarf gestellt wurden, sehen Eltern den größten Verände­

rungsbedarf in der Wechselmöglichkeit zwischen den unterschiedlichen Bezugsvarianten (61 ,7% 

der befragten Eltern). Einen unbedingten Reformbedarf sehen sie zudem in der Schaffung von 

mehr Anreizen für Väter KInderbetreuungsgeld in Anspruch zu nehmen (55 % der befragten 

Eltern) (Kapella et al. , 2014, S. 4). Einen möglichen Anreiz stellt ein finanzieller Bonus für Paare 

dar, die sich den Bezug von Kinderbetreuungsgeld zu gleichen Teilen untereinander aufteilen. 

Dies wurde In der Befragung von mehr als zwei Drittel (66,2%) befürwortet. Ein ähnlicher Bonus 
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der in Schweden bereits seit 2008 bezahlt wird , brachte dort aber kaum Veränderungen bel der 

geschlechtsspezifischen Teilung der Eltemkarenz. Der internationale Vergleich bzw. Beispiele aus 

anderen Ländem zeigen vielmehr, dass Modelle der Väterfrühkarenz (so genannte Papawo­

chen)" soWIe Karenzeiten und Geldleistungen, die ausschließlich für Väter reserviert sind - und 

nicht auf die Mütter übertragen werden können - eine weitaus größer Wirkung haben, wenn es 

darum geht den Anteil von Vätern zu erhöhen (Mairhuber, 2014, S. 16f). 

2.3 Programm FiT-Frauen in Handwerk und Technik 

Das Bundesministenum für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz führt FiT- Frauen in Hand­

werk und Technik als Maßnahme zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen an. Das Pro­

gramm .Frauen in Handwerk und Technik (FiT)" ist ein wichtiger Schwerpunkt des 

arbeitsmarktpolitischen Frauenprogramms des Arbeitsmarktservice. Im Rahmen dieses Pro­

gramms sollen Ausbildungen von Frauen in nicht traditionellen Berufsfeldem gefördert werden. 

Die Ausbildungen sind Lehrabschlüsse oder vergleichbare Schulabschlüsse, aber auch Ausbil­

dungen in einer naturwissenschaftl ich-technischen Fachhochschule oder In einem technischen 

Kolleg . 

Das Programm soll dam~ einen wichtigen Beitrag zu zwei arbeitsmarktpolitischen Gleichstel­

lungszielen leisten: der Überwindung der geschlechtsspezIfischen Segregation und dem Abbau 

der geschlechtsspezIfischen Einkommensunterschiede. 

In Österreich ist die geschlechtsspezifische Segregation nach Branchen und Berufen besonders 

markant (Statistik Austria , 2015a; Geisberger I Glaser, 2014, S. 219). Nach Branchen gemäß der 

Klassifikation ÖNACE arbeiteten im Jahr 2014 24,3% der unselbständig erwerbstätigen Männer in 

der Herstellung von Waren, 14,5% im Bauwesen und 12,0% im Handel. Unselbständig erwerbstä­

tige Frauen waren hingegen überwiegend im Dienstleistungssektor, mit den höchsten Anteilen im 

Handel (18,5%) und Im Gesundheits- und Sozialwesen (16,6%) (Statistik Austna, 2015a). Analy­

sen zu Einfiussfaktoren auf den Gender Pay Gap zeigen wiederum, dass der größte Tell des 

erklärten geschlechtsspeZIfischen LohnunterSChieds auf die branchen- und berufsspezifische 

Segregation des Arbeitsmarktes zurückgeführt werden kann.'3 

J2 Papawochen slellen eme gesetzliche Möghchkett fur Vater dar urvnilleibar nach der Geburt eines Kindes (gemeinsam mit der 
Muner) die Erwerbsarbell fur eine bestimmte Zelt zu unterbrechen In OsterreIch wurde 20'1 ein unbezahlter Papamonat 
eingefuhrt , Jedoch nur fur Beschaf'ttgte Im offenthchen Dienst In der Pnvatwlrtschaft sehen nur einzelne KoUektlwertrage oder 
auch Betnebsverelnbarungen Papatage vor (Malrhuber. 201 4, S 15) 

n Der erklarte Anteil am gesdllechtsspezlfischen Lohnunterschied hegt nach Gelsberger I Glaser (201 4 , S 8) bel rund 38.0% 
Der weitaus größere Anteil von 62.0% kann dagegen nicht durch die Im Modell enthaltenen Merkmale (Branche. Beru f. Ausbil­
dungsniveau . Aller. Dauer der Unternehmensl ugehöngkelt. Art des Arbei tsvertrags . Region und Untemehmensgröße) erklärt 
werden Der geschlechtsspezIfische Lohn- und Gehaltsunterschied beruht Somit nur zu einem Tell auf beobachtbaren Unter­
schieden. während der Großteil unerklärt bleibt 
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2.3.1 Das Programm 

Das Programm FiT startete bereits 2006 und wurde bis 2020 verlängert. Während die Bundesge­

schäftsstelle des AMS die Grundstruktur des Programms. Zielsetzungen und Programminhalte 

festgelegt hat. erfolgte und erfolgt die Umsetzung des Programms unter der Berücksichtigung 

regionaler Gegebenheiten in den Bundesländern durch die Landesgeschäftsstellen. 

FiT-Zielgruppe sind alle beim AMS vorgemer1<ten Frauen und Mädchen unabhängig von ihrem 

Qualifikationsniveau. Für die Dauer der Teilnahme erhalten diese Arbeitslosengeld oder eine 

Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts. 

Das FiT-Programm enthält neben der eigentlichen Qualifizierung in Form einer Ausbildung auch 

vorbereitende Angebote: ein techmsch-handwer1<liches Onentlerungsangebot und eine technische 

Vorqualifizierung. Das technisch-handwer1<liche Orientierungsangebot vermittelt einen umfassen­

den Überblick über die Fülle an handwer1<lich-technischen Berufen und EInstiegsqualifizierungen 

und bietet Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Berufsausbildung (in den Bereichen 

Finanzierung . Vereinbar1<eit von Beruf und Kindern etc.). Die technisch-handwerkliche Vorqualifi­

zierung vermittelt Interessentinnen für einen handwer1<lich-technischen Beruf eine vorbereitende 

BasisqualifizIerung in den Fächern. die diese im späteren Beruf brauchen können (Basisqualifizle­

rung EDV. Mathemalik, Physik, technisches Englisch sowie technisch-handwer1<liche Grundkom­

petenzen). Auch ein Praktikum von zwei bis vier Wochen In einem (Ausbildungs- ) Betrieb ,m 

angestrebten Berufsfeld ist vorgesehen. Die Vorqualifizierung dauert biS zu vier Monaten. 

Im Zentrum des Programms steht schließlich die Qualifizierung, also die Ausbildung Im nicht­

traditionellen Beruf. Welche nicht-traditionellen Berufe im Rahmen von FiT erlernt werden können, 

wurde in einer Liste zusammengestellt, in der in erster Lin ie Lehrberufe mit einem Frauenanteil 

unter 40% enthalten sind. Zudem wurden spezifiSChe Wünsche aus den Bundesländern nach 

förderbaren Berufen In die Liste mit aufgenommen. 

2.3.2 Wirkungen - Kennzahlen und Evaluierungsergebnisse 

Im Jahr 2013 haben rund 1.090 Frauen eine Ausbildung mit mindestens Lehrabschluss in nicht­

traditionellen Berufen absolviert und rund 5.220 Frauen absolvierten ein technisch-handwerk­

liches Onentierungsangebot bzw. eine teChnische Baslsqualifizierung. 2014 absolVierten rund 

1.240 Frauen eine handwer1<lich-technische Ausbildung. 4.345 Frauen nahmen an einer vorberei­

tenden Perspektivenerweiterung und 2.068 Frauen an vorbereitenden handwer1<lich-technischen 

QualifiZierungen teil. 

2013 wurde das FiT-Programm evaluiert (Papouschek et al. , 2014). Zentrales Ziel der Evaluie­

rung war, den Arbeitsmar1<terfolg und die berufliche Zufriedenheit von FiT -Absolventinnen zu 

untersuchen. Diese Evaluierung stellt die Hauptquelle für die Wir1<ungsanalyse der Maßnahme 
dar.2• 

I-Die Evalulerung wurde mittels quantitativer und Qualitativer Methoden durChgeruhrt Sie enthält statlsllsche Auswertungen der 
Datenbank .Erwerbskamerenmon1tonng" des AMS, biografische Interviews mit FIT ·AbSOlvenl1nnen und eine repräsentative 
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Än:llyse Jon ·,usqel'.,hlten ~lallnahmen 

Wirkung : Beschäftigungsaufnahme und Überwindung der geschlechtsspezifischen 
Segregation? 

Vorweg: Die Beschäftigungsaufnahmequoten nach einer FiT-Qualifizierung mit 49,0% sind im 

Vergleich zu anderen AMS-Weiterbildungsangeboten (35,1 %) sehr zufriedenstellend (Stichtags­

bemessung: 92 Tag nach Beendigung der Qualifizierung). 

Nach dem AMS Erwerbskarrierenmonitoring haben innerhalb eines Monats nach Abschluss der 

Qualifizierung 37,4% der Absolventinnen, die zwischen Juli 2011 und Dezember 2012 an einer 

FiT-Qualifizierung teilgenommen hatten, eine Beschäftigung aufgenommen. Innerhalb von drei 

Monaten nach Abschluss waren es 54,7%, Innerhalb von sechs Monaten 70% und innerhalb von 

zwölf Monaten schließlich 80,9% (Papouschek et. al. , 2014, S. 151). Als positiver Einflussfaktor auf 

die Beschäftigungsaufnahmen von FiT-Absolventinnen erwies sich die Zugehörigkeit zu einer 

jüngeren Altersgruppe. Jüngere Absolventinnen bis zu 25 Jahren haben zu rund 66% innerhalb 

von drei Monaten eine Beschäftigung aufgenommen, bei Absolventinnen ab dem 45. Lebensjahr 

waren es hingegen 41%. Auch die österreichische Staatsbürgerschaft stellte bei den FiT­

Absolventinnen einen positiven Einflussfaktor dar: 56% der Österreicherinnen haben Innerhalb 

von drei Monaten eine Beschäftigung gefunden - im Vergleich zu 47% der Frauen mit nicht­

österreichischer Staatsbürgerschaft (Papouschek et. al. , 2014 , S. 181). 

Eine Auswirkung auf den geschlechtsspezIfisch geteilten Arbeitsmarkt in Österreich im Sinne 

seiner Überwindung lassen sich anhand von nationalen Kennzahlen/Indikatoren erwartungsge­

mäß nicht feststellen . Dazu ist die Anzahl der Teilnehmerinnen im Verhältnis zur Gesamtheit der 

weiblichen und männlichen Erwerbstätigen zu gering. 

Allerdings ergab die repräsentative Befragung von erwerbstätigen FiT-Absolventlnnen (FiT­

Evaluierung), dass fast zwei Drittel (63%) einen Arbeitsplatz in jenem Beruf gefunden haben, für 

den sie ausgebildet wurden (Papouschek et. al. , 2014 , S. 54). Als wichtigste Einstellungsgründe 

werden von den Absolventinnen selbst passende berufliche Qualifikationen respektive die Teil­

nahme an der Ausbildung sowie persönliche Kontakte genannt In die gleiche Richtung weisen die 

Ergebnisse der ebenfalls im Rahmen der Evaluierung durchgeführten Befragung der Personal­

verantwortlichen von Unternehmen. Auch sie nennen Fachkenntnisse als Hauptauswahlkritenum 

bei der Personalsuche und Personalaufnahme. Als weitere wichtige Kriterien werden von den 

PersonalverantwortliChen das Interesse der Bewerberin am Beruf bzw. der Tätigkeit , soziale 

Kompetenz und der persönliChe Eindruck angegeben. FiT -AbsolventInnen, so zeigt Sich, haben 

aber auch nach wie vor mit stereotypen Zu schreibungen von Arbeitergeberinnen zu kämpfen. Sie 

wurden, so argumentieren einige Personalverantwortliche, aufgenommen, weil es einen Fachar­

beiterrnangel gab und keine geeigneten Männer zu finden waren. Hätte es geeignete Männer am 

Arbeitsmarkt gegeben, wäre in manchen Fallen die Aufnahme einer Facharbeiterin mcht zur 

Debatte gestanden (Papouschek et al. , 2014, S. 78). 

Sind die Frauen aber erst einmal im Unternehmen beschäftigt, Sind die Erfahrungen der Betriebe 

äußerst positiV (Papouschek et al. , 2014, S. 79). Im Lichte dieser Ergebnisse ist anzumerken, 

telefonische Befragung ... on F,T·Absolvenllnnen zu den Kernthemen QualifiZierung, Arbellsplatzsuche und derzeiliger Beruf 
SOW1e Qual itat ive telefonische Interviews mit Personalverantworthchen von Betneben, die FIT -Absolventinnen beschäftigen 
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Analy,", ,on ,usgewahrten Maßnahmen 

dass durch das FiT-Programm erste wichtige Schritte zur Überwindung der geschlechtsspezifi­

schen Segregation gesetzt wurden, auch wenn sich diese nicht in den Gesamtkennzahlen nie­

derschlagen. 

Wirkung : Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede? 

Die überwiegende Mehrzahl der erwerbstätigen FiT- Absolventinnen ist unbefristet unselbständig 

beschäftigt 53% der erwerbstätigen FiT-Absolventinnen arbeiten Vollzeit und rund ein Viertel 

arbeitet im Umfang von 30 bis 38 Stunden (Papouschek et al., 2014, S. 63). 

Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von vollzeltbeschäftigten FiT -Absolventinnen 

beträgt rund 1.270,- Euro (exklusive anteiligem Urlaubs- und Weihnachtsgeld) (Papouschek et al. , 

2014 , S. 65). Umgerechnet bedeutet dies in etwa ein Bruttomonatseinkommen von 1.750,- Euro 

und ein Bruttojahreseinkommen von rund 24.500,- Euro. Im Vergleich zum mittleren Bruttojahres­

einkommen von weiblichen unselbständig VOlIzeitbeschäftigten (2013: 33.428,- Euro), liegt das 

Bruttojahreseinkommen der FiT -Absolventinnen also einiges darunter. Bei der Bewertung ist 

allerdings in Betracht zu ziehen, dass es sich dabei um die Einstiegsgehälter der FiT­

Absolventinnen handelt 

Darüber hinaus wird von der Mehrheit der erwerbstätigen FiT-Absolventinnen (57%) ein berufli­

Cher Aufstieg angestrebt Damit wird deutlich, dass die poSitive Bedeutung des Ausbildungsab­

schlusses über die derzeitige Beschäftigung hinausgeht Der Ausbildungsabschluss wird vielmehr 

als Ausgangspunkt für berufliche Weiterentwrcklung wahrgenommen. Wird berücksichtigt, dass 

die Mehrzahl der Frauen (56%) vor Ihrer FiT-Qualifizierung keine Berufsausbildung aufwies und 

der Anteil über 40-Jähriger bei über einem Drittel liegt, ist der häufige Aufstiegswunsch besonders 

bemerkenswert (Papouschek et al. , 2014. S. 69). 

Generell ist die Arbeitszufriedenheit der erwerbstätigen FiT-Absolventinnen hoch. Die gute Ergeb­

nisqualität der Ausbildungen in punkto Arbeitszufriedenheit wird insbesondere am hohen Anteil -

85% (FiT) - derer, die ihre derzeitige Arbeitsstelle besser als die vorherige bewerten. deutlich 

(Papouschek et al. , 2014, S. 69). 

2.4 Ministerratsbeschluss zur Erhöhung des Frauenanteils in 
den Aufsichtsgremien der Unternehmen mit einem 
Bundesanteil von 50% und darüber 

Das Bundesministerium für Bildung und Frauen führt den MInisterratsbeschluss zur Erhöhung des 

Frauenanteils in den Aufsichtsgremien der Unternehmen mit einem Bundesanteil von 50% und 

darüber als Maßnahme zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen an. Durchgeführt wird die 

Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wissenschaft , Forschung und 

Wirtschaft. 

Seit 2005 zeigen die von der Arbeiterkammer jährlich publizierten .Frau­

en.ManagementReport(s)" dass Frauen In Entscheidungs- und Führungspositionen ,n österrei­

chischen Unternehmen stark unterrepräsentiert sind. Die Fortschritte in Richtung mehr 

Geschlechtergerechtigkeit in den Führungsgremien sind gering. Das heißt, die Repräsentanz von 
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Frauen an der Untemehmensspltze (In Geschaftsfuhrung und AufslCtltsrat) bleibt sowohl In den 

umsatzstar1<sten Untemehmen als auch den Börsenuntemehmen konstant auf medngem Niveau. 

Geschäftsführung und Vorstand 

. In den Geschäftsführungen der 200 umsatzstär1<sten Unternehmen scheint die MAnnerdominanz 
seit Beginn der AI< Erhebungen vor zehn Jahren nahezu einzementiert: Der Frauenanteil liegt An­
fang Jänner 2015 bei 5,9 Prozent (2014: 5,6 Prozent) und hat sich seit 2006 nur marginal um 2,2 
Prozentpunk1e erhöht. In lediglich 36 dieser Top 200 größten Untemehmen des Landes ist mindes­
tens eine Position in der GeschäftsfOhrung oder im Vorstand mit einer Frau besetzl Unabhängig von 
der Beschaftigungsstruk1ur wird die oberste Führungsebene weitgehend von Männern dominiert Am 
besten schneidet der Dienstletstungssektor (11,0 Prozent) ab. Im Handel (5,3 Prozent), im Finanz­
sek10r (4,7 Prozent) und in der Industne (4,5 Prozent) bleiben Frauen an der Führungsspitze gleich­
ermaßen die Ausnahme. Vor dem Hintergrund der hohen Frauenbeschaftigung im Handel sowie in 
Banken und Versicherungen scheint die Unausgewogenheit der Geschlechter umso frappierender. 

In den börsennotier1en Untemehmen, die sich per Corporate Govemanoe Kodex zu guter Unter­
nehmensfOhrung bekennen, zeichnen sich analoge Strukturen ab: In einem Viertel der Untemehmen 
sind weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat Frauen vertreten. Allerdings ist es im letzten Jahr gelun­
Qlen, den Anteil von sechs Frauen im Vorjahr auf ZWOIf Frauen zu verdoppeln (5,8 Prozent). Von Ge­
schlechterQlerechtigkeit kann jedoch angesichts einer Mannerdominanz von 94,2 Prozent keine Rede 
sein. In den 20 Unternehmen des Lerundex ATX sind es Oberhaupt nur vier Frauen, die in den Vor­
stand bestelH wurden. 

Aufsichtsrat 

Im Aufsichtsrat sind Frauen tradllionell star1<er vertreten als in der Geschäftsleitung: In den Aufsichts­
räten der größten beziehungsweise umsatzstär1<sten 200 Unternehmen des Landes erhöhte sich der 
FrauenanteU von 13,9 auf 16,2 Prozent (2006: 7,7 Prozent) ( ... ) Insbesondere die Kapitalvertreterin­
nen haben in den letzten Jahren aufgeholt: Lag ihr Anteil 2012 noch bei geriOQlen 9,4 Prozent, sind 
jetzt immerhin 14,3 Prozent Frauen auf der Kapitalseite vertreten . Der Frauenanteil innerhalb der Ar­
beitnehmerlnnenvertretung war immer schon verhältnismäßig hoch und betragt jetzt bereits 20,7 
Prozent. In nur 15 der 200 Untemehmen wird die Position des Aufsichtsratsvorsitzes von einer Frau 
besetzt. 

In den besonders im Fokus der Öffentfichkeit stehenden börsennotier1en Unternehmen liegt der An­
teil weiblich besetzter Mandate bei nunmehr 16,0 Prozent und erreicht damit erstmalig seit Untersu­
chungsbeginn vor zehn Jahren das Ergebnis der Top 200 Unternehmen. Im Europa-Vergleich 
schneidet ÖSterreich jedoch unterdurchschnittlich ab und rlegl mit 17 Prozent Frauen im Aufsichtsrat 
der ATX Untemehmen deuUich hinter Deutschland (24 Prozent in den DAX UnterTlehmen) zurOck. 
Der EU-Schnitt liegt bei 20 Prozent.· (Kammer für Arbeiter und Angestellte fOr Wien, 2015, S. 2) 

Um für mehr Gleichstellung In den Top-Managementposltlonen WIe AufSichtsrat und Vorstand zu 

sorgen, verpflichtete Sich die Bundesregierung 2011 - mittels MInisterratsbeschluss -, den Frau­

enantell In AufsIchtsgremIen der Untemehmen an denen der Bund mit 50 Prozent oder mehr 

beteiligt ISt, zu erhohen. Konkret wurden als Ziel 25 Prozent Frauenanteil biS Ende 2013 und 35 

Prozent biS Ende 2018 vereinbart. Insgesamt Sind es Im Jahr 201457 Unternehmen 20 12 und 

2013 waren es 55 Untemehmen 

Das Untemehmensspek1rum ISt breit Dazu gehören etwa die Rundfunk- und Telekom Reguhe­

rungsGmbH, die Wlener Zeitung GmbH , die Bundestheater-Holdlng GmbH, die Museumsquartier 

Errlchtungs- und BetnebsGmbH, d ie IEF-Servlce GmbH (Insolvenz-Entgelt-Fonds Service 

GmbH), die BundespenSIOnskasse AG, die Bundesrechenzentrum GmbH, die Felbertauemstraße 

AG (FAG). die Großglockner-Hochalpenstraßen AG. aber auch die Intematlonales AmtSSltz- und 
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Konferenzzentrum Wien AG, die Oesterrelchlsche Nationalbank, die Österreichische Bundesfi­

nanZIerungsagentur, die Österreichische Agentur fLir Gesundheit und Emahrungsslcherhelt 

GmbH, die Österreich Ische Bundesforste AG, die ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen­

FInanzIerungs AG, die AustroControl Österreichische Gesellschaft für ZIvIlluftfahrt mbH , die Öster­

reichische Bundesbahnen-Holdlng AG etc. 

Um die VorbildWIrkUng des Bundes zu unterstreichen und das Bewusstsein für die Vorteile einer 

starkeren EInbindung von Frauen zu erhöhen, hat sich die Bundesregierung darüber hinaus 

verpflichtet, die Umsetzung dieser Quotenregelung jahnlch zu überprüfen und den gemeinsamen 

Fortschnttsbencht dem MInisterrat vorzulegen. 

2.4.1 Wirkungen - Veränderungen seit 2011 

Jährliche Veränderungen 

2011 

2011 war der Bund an 55 Unternehmen m~ mehr als 50% beteiligt ZwOIf Bundesministerien entsen­
deten zusammen 281 (von insgesamt 406) Aufsichtsratsm~glieder Davon waren 73 Frauen (Frauen 
Insgesamt in den Aufsichtsraten dieser Untemehmen: 102). 

2011 lag die durchschnittliche Bundes-Frauenquote in den staatsnahen Untemehmen bei 26%. 

27 Unternehmen wiesen eine Bundes-Frauenquote von 25% oder mehr auf. In 12 Unternehmen wa­
ren Frauen bereits zu 50% oder mehr vertreten. 28 Unternehmen erfüllten die Vorgabe von 25% 
noch nicht. In 17von diesen 28 Unternehmen entsendete der Bund gar keine Frau, wobei in zwOIf 
davon auch die M~gesellschafter keine Frau in den Aufsichtsrat berufen haben. 

Insgesamt wurden in der Berichtsperiode 64 Personen in 25 Unternehmen vorn Bund entsendet oder 
neu aufgestem, wovon 25 Frauen waren (39%). 

2012 

2012 war der Bund an 55 Unternehmen mit mehr als 50% beteiligt ZwOIf Bundesministerien entsen­
deten zusammen 285 (von insgesamt 399) Aufsichtsratsm~glieder. Davon waren 94 Frauen (Frauen 
insgesamt in den Aufsichtsraten dieser Unternehmen: 120). 

2012 lag die durchschnittliche Bundes-Frauenquote in den staatsnahen Unternehmen bei 33%. 

35 Unternehmen wiesen eine Bundes-Frauenquote von 25% oder mehr auf. In 19 Unternehmen wa­
ren Frauen bereits zu 50% oder mehr vertreten. 20 Unternehmen erfüftten die Vorgabe von 25% 
noch mcht. In nur mehr 14 von diesen 20 Unternehmen entsendete der Bund gar keine Frau, wobei 
In acht davon auch die Mitgeseltschafter keine Frau in den Aufsichtsrat berufen haben. 

Insgesamt wurden in der Berichtsperiode 57 Personen in 18 Unternehmen vorn Bund entsendet oder 
neu aufgestellt, wovon 30 Frauen waren (53%). 

2013 

Im Jahr 2013 entsendeten zwölf Bundesministerien zusammen 290 (von insgesamt 394) Aufsichts­
ratsmitglieder. Davon waren 105 Frauen (Frauen insgesamt in den Aufsichtsraten dieser Unterneh­
men: 128). 

Durchschnittlich lag 2013 die Bundes-Frauenquote in den staatsnahen Unternehmen bei 36%. 

42 Unternehmen wiesen bereits eine BUndes-Frauenquote von 25% oder mehr auf. Zu 50% oder 
mehr waren Frauen in 22 Unternehmen vertreten. 13 Unternehmen erfül~en die Vorgabe von 25% 
nicht. In neun von diesen 13 Untemehmen entsendete der Bund gar keine Frau, wobei in sechs da­
von auch die Mitgesellschafter keine Frau in den Aufsichtsrat berufen hatten. 
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Insgesamt wurden in der Berichtsperiode 37 Personen in 16 Untemehmen vom Bund entsandt oder 
neu aufgestellt, wovon 18 Frauen waren (49%). 

2014 

2014 war der Bund an 57 Untemehmen mn 50% und mehr beteiligt. E~ Bundesministerien entsende­
ten zusammen 294 (von insgesamt 392) Aufsichtsratsmttglieder, davon 110 Frauen (Frauen insge­
samt in den Aufsichtsräten dieser Untemehmen: 132). 

Durchschnittlich lag die Bundes-Frauenquote in den staatsnahen Untemehmen bei 37%. 

44 der 57 Untemehmen wiesen bereits eine Bundes-Frauenquote vOn 25% oder mehr auf. In 24 Un­
temehmen waren Frauen beretts zu 50% oder mehr vertreten. 13 der 57 Untemehmen erfül~en die 
Vorgabe von 25% nicht. In acht von diesen 13 Untemehmen entsandte der Bund gar keine Frau, 
wobei wie 2013 in sechs davon auch die Mttgesellschafter keine Frau in den Aufsichtsrat ben.Jfen ha­
ben . 

Insgesamt wurden in der Berichtsperiode 80 Personen in 32 Untemehmen vom Bund entsandt oder 
neu aufgestem, wovon 29 Frauen waren (36%). 

Veränderungen - Fortschritte : Ergebnisse für das Jahr 2014 im Vergle ich zum Jahr 
2011 

Der Vergleich des Jahres 2014 mit dem Jahr 2011 zeigt , dass der Bund 2014 an 57 Untemehmen 

mit 50% und mehr beteiligt war. Elf Bundesministerien entsendeten 2014 zusammen 294 Auf­

sichtsratsmitglieder, davon waren 110 Frauen. 2011 wurden von zwölf Bundesministerien 281 

AufsiChtsratsmitglieder entsandt, davon 73 Frauen. 

Durchschnittlich lag die Bundes-Frauenquote In diesen staats nahen Untemehmen 2014 bel 37% 

im Vergleich zu 26% Im Jahr 2011 . Das bedeutet einen Anstieg von 11 Prozentpunkten. 

2014 wiesen 44 Unternehmen - im Vergleich zu 27 Unternehmen im Jahr 2011 - bereits eine 

Bundes-Frauenquote von 25% oder mehr auf und in 24 Unternehmen sind Frauen bereits zu 50% 

oder mehr vertreten. 2011 waren dies nur 12 Unternehmen. 

13 Untemehmen im Jahr 2014 - gegenüber 28 Untemehmen 2011 - erfüllten die Vorgabe von 

25% noch nicht. In nur mehr acht von diesen 13 Unternehmen - im Jahr 2011 waren es 17 von 

28 Unternehmen - entsandte der Bund gar keine Frau. 

Aber nicht nur seitens der Bundesministerien auch seitens der Mitgesellschafter ist die Anzahl der 

Unternehmen, die keine Frau in den Aufsichtsrat berufen haben , zurückgegangen. Waren es im 

Jahr 2011 zwölf Unternehmen, sind es im Jahr 2014 sechs Untemehmen. 

Die Ergebnisse machen deuthch, erste Schritte In Richtung der Erhöhung des Frauenanteils In 

Aufsichtsratsfunktionen in Unternehmen mit staatlicher Beteiligung von 50% und darüber, wurden 

erfolgreich gesetzt. 2014 liegt der durchschnittliche Frauenanteil immerhin bei 37 Prozentpunkten 

im Vergleich zu 16,2 Prozent In den 200 umsatzstärksten österreiChischen Untemehmen (Kam­

mer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 2015, S. 2). Deutlich wird aber auch, dass zur Errei­

chung eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses in den Aufsichtsgremien der Unterneh­

men weitere Schritte und Anstrengungen notwendig sind . Denn nach wie vor erfüllen 13 

Unternehmen die Vorgabe von 25 Prozent Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der Unterneh­

men mit einem Bundesanteil von 50% und darüber auch 2014 noch nicht. 
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Abschließend anzumer1<en bleibt, dass in den letzten Jahren - wenn auch auf geringem Niveau -

ein leichter Aufwärtstrend des Frauenanteils in Aufsichtsgremien der 200 umsatzstär1<sten öster­

reichischen Unternehmen festzustellen 1St. Anzunehmen ISt, dass politische Initiativen wie eben 

der Ministerratsbeschluss und die Regelung der Gleichstellung der Geschlechter in Führungsposi­

tionen im Österreichische Corporate Governance Kodex, aber auch die dadurch angeregte öffent­

liche Diskussion dazu wesentlich beigetragen haben. 

2.5 abz*austria-Projekt Arbeitsmarktorientierung für 
qualifizierte Migrantinnen 

Das Bundesministenum für Europa, Integration und Äußeres führt die Durchführung des Projekts 

.,Arbeitsmarktorientierung für qualifizierte Migrantinnen" als Maßnahme zum Abbau der Benachtei­

ligungen von Frauen an. Mit dieser Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahme sollen einerseits 

Migrantinnen in ihrer beruflichen Bildung und ihrer Position am Arbeitsmar1<t gefördert werden. 

Andererseits soll die Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahme der Durchsetzung der Gleichbe­

handlung Im Arbeitsleben dienlich sein und damit auch zur sozialen Sicherheit der Migrantinnen 

beitragen. 

Spätestens seit dem Migrantinnenbericht (Bundeskanzleramt, 2007) ist bekannt, 

:J dass Frauen mrt ausländischer Staatsangehöngkelt in höherem Ausmaß von ArbeitslOSigkeit 

betroffen Sind als österreichische Staatsbürgerinnen, 

:J dass Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit weniger verdienen als österreichische 

Staatsbürgerinnen und 

:J dass sie dementsprechend häufiger armutsgefährdet sind. 

Migrantinnen sind also doppelt benachteiligt: Sie üben zum einen öfters Tätigkeiten aus, die 

weniger Einkommen bringen als männliche Migranten. Zum anderen haben sie als ausländische 

Arbeitskräfte mit den gleichen strukturellen Benachteiligungen zu kämpfen wie Migranten. Zwar 

verfügen viele Mlgranhnnen über ein niedrigeres AUSbildungsniveau als Österreicherinnen. Aber 

auch jene die ein hohes Ausbildungsn iveau aufweisen, haben große Schwierigkeiten einen aus­

bildungsadäquaten Arbeitsplatz zu finden , insbesondere dann, wenn die Ausbildung im Ausland 

absolviert wurde. 

2.5.1 Das Projekt - Projektziele, Zielgruppe und Ablauf 

Das Projekt .,Arbeltsmar1<torientlerung für qualifizierte Mlgrantinnen" wurde von abz-austria von 

September 2013 bis Juli 2014 durchgeführt und vom Bundesministerium für Europa, Integration 

und Äußeres und dem AMS Wien finanziert. Das Projekt richtete sich an qualifizierte, erwachsene 

Migrantlnnen, die bererts über gute Deutschkenntnisse (Niveau B1 ) verfügten, um sie bel Ihrem 

ArbeItsmarkteinstieg in Österreich professionell zu begleiten. Für diese heterogene Zielgruppe 

gab es einige gemeinsame, arbeitsmarktpolitische Herausforderungen - wenngleich indiViduell 

unterschiedlich ausgeprägt: Arbeitserfahrungen und Know-how Aneignung in einem anderen 

Arbeitsmar1<tsystem sowie Transfer und Integration des Know-how in das österreichische Ar-
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beitsmarktsystem, Gefahren der Dequahfizlerung aufgrund von Hürden bei der Anerkennung! 

Nostrifizierung und etwaige kulturell bzw. traditionell bedingte Integrationshürden. 

Ein zentrales Ziel des Projektes war es daher, qualifizierte Migrantinnen zu erreichen, um ihren 

Integrationsprozess zu unterstützen. Im Vordergrund stand, die Frauen mit den Rahmenbedin­

gungen und Anforderungen am österreichischen Arbeitsmarkt vertraut zu machen und die eige­

nen Qualifikationen und Kompetenzen auf ihre Verwertbarkeit zu überprüfen. Ein wichtiger Teil 

widmete sich auch der Abklärung und der Planung des individuellen Weiterbildungsbedarfes, um 

berufliche Perspektiven zu erweitern und Nostrifizierungen dort, wo sie sinnvoll waren, zu ennäg­

lichen. Ergänzend dazu sollten die Frauen unterstützt werden, berufsrelevante Kontakte aufzu­

bauen und Netzwerke kennenzulernen (vor allem durch bedarfsabgestimmte Einladung von 

Expertinnen bzw. Role-Models). 

Insgesamt fanden drei Kurse zu jeweils zwölf Wochen mit jeweils zehn Teilnehmerinnen statt. Die 

Teilnehmerinnen waren während des Kurses 25 Stunden pro Woche für das Gruppentraining und 

das begleitende Einzelcoaching anwesend. Inhaltliche Schwerpunkte des Gruppentrainings 

waren Arbeitsmarktorientierung, Deutsch für den Beruf und EDV. 

Die Vorbereitung der Teilnehmerinnen auf den Arbeitsmarkteinstieg wurde sowohl indiViduell im 

Einzelsetting als auch fächerübergreifend In allen Gruppenangeboten unterstützt. In der Arbeits­

marktorientierung wurden die Frauen mit den Rahmenbedingungen und Einstiegsmäglichkeiten 

vertraut, während sie im EDV-Training die für InfonnationssuChe, -aufbereitung und Arbeitssuche 

notwendigen Anwendungskenntn isse erwarben. Im Deutschtraining unter dem Titel "Deutsch für 

den Beruf', verfestigten die Frauen ihre bereits vorhandenen Kenntnisse, erweiterten sie in Bezug 

auf relevante Arbeitsmarkt- und Berufsberelche und wurden zur aktiven Sprachanwendung moti­

viert. Dabei wurde sowohl im SpraCh- als auch im EDV-Training besonders auf den Individuell 

unterschiedlichen Lembedarf geachtet. Um unterschiedliche Perspektiven und Möglichkeiten auf 

dem österreich ischen Arbeitsmarkt transparent zu machen, wurden ergänzend zum Gruppentrai­

ning Expertinnenvorträge organisiert und "Role-Models" eingeladen. Als Role Model konnte bei­

spielsweise eine gut ausgebildete Migrantin aus Brasilien gewonnen werden , die in der Außen­

steIle der Atombehörde arbeitete. 

Auch nach Kursende wurden die Telinehmennnen während der vierwöchigen Nachbetreuungs­

phase im Rahmen des Einzelcoachings individuell weiter begleitet. Diese Nachbetreuungszeit 

unterstützte die Frauen durch gezlelte, individuelle Betreuung bei der Arbeitssuche und/oder 

Weiterbildungsplanung. 

2,5,2 Wirkungen - Zielerreichung: Zahlen und anderes 

Ein Ziel des Projekts war, mit jeder Teilnehmerin Schritte in Richtung berufliche Bildung und/oder 

Arbeitsmarktintegration zu entwickeln und konkret umsetzbar zu machen. 16 der 30 Teilnehme­

nnnen (51 %) setzten dann auch direkt nach Ihrer Projektteilnahme den näChsten Schritt um: vier 

Teilnehmerinnen stiegen in eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ein (13%), zehn Teilnehmerin­

nen begannen eine weitere Bildungsmaßnahme (32%) und zwei Teilnehmerinnen strebten eine 

selbstständige Erwerbstätigkeit an (6%). Die restlichen Teilnehmerinnen hatten die nächsten 

Schritte konkret geplant, warteten noch auf eine Letztentscheidung, oder planten längerfristig mit 

Zwischenschritten. 
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Die Wirkungen des Projekts lassen sich allerdings nicht auf Zahlen bzw. messbare Wirkungen 

begrenzen. Eine Teilnehmerinnenbefragung ergab, dass die Frauen über die messbaren Wirkun­

gen hinaus in vielerlei Hinsicht von ihrer Teilnahme profitiert haben. ElWähnt seien an dieser Stelle 

etwa das Wissen über den österreichischen Arbeitsmarkt, verbesserte Deutschkenntnisse, Hand­

werkszeug für Bewerbungen Uede Teilnehmenn verfügte über einen Lebenslauf und ein Bewer­

bungsschreiben) und nicht zuletzt geplante nächste Schritte in Richtung berufliche Bildung 

und/oder Arbeitsmarktintegration. 

Ein weiterer wichtiger Effekt für die Teilnehmerinnen war schließlich auch die Vernetzung unter­

einander. Etliche Frauen verfügten vor der Teilnahme an dieser Beratungs- und Qualifizierungs­

maßnahme über keine Kontakte außerhalb ihres Familienverbundes. Der Austausch mit anderen 

Frauen stelHe für die Teilnehmerinnen einen Schritt aus Ihrer Isolation dar und Wirkte daher auch 

selbstwertsteigernd. 

2.6 Zusammenfassung 

::l Die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung führte dazu, dass Frauen, sofern es 

sich um Alleinerziehennnen handen, nun ein höheres Haushaltseinkommen erreichen kön­

nen, da für sie nach dem Konzept der Bedarfsorientierten Mlndestsicherung die gleichen Leis­

tungshöhen wie für Alleinstehende gelten. Die Geldleistungen der Bedarfsorientierten 

Mlndestsicherung orientieren sich am Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende, aber 

kommen im Falle der Bedarfsonentlerten Mindestsicherung nur 12x jährlich und nicht wie bel 

der Ausgleichszulage 14x jährlich zur Anwendung. Der Mindeststandard betrug damit für al­

leinstehende und alleinerziehende Personen 2014 monatlich 813,99 Euro. Für andere Perso­

nen genen bestimmte Prozentsätze dieses Mlndeststandards. Die tatsachlichen 

Geldleistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung liegen aufgrund der Anrechnung 

von eigenem Einkommen (oder auch Unterhaltszahlungen) sowie der Anrechnung des Ein­

kommens des Ehepartners oder auch Lebensgefährten jedoch meist welt unter den Mindest­

standards. Vor allem für Frauen ist die BerückSichtigung des Einkommens des nicht 

unterhanspflichtigen Lebensgefährten besonders problematisch. 

Im Zuge der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestslcherung 2010 kam es auch zu Ver­

besserungen im Bereich der Notstandshilfe. Bei der Berechnung erfolgt - neben der Berück­

SIchtigung eines Ergänzungsbetrages - eine Anrechnung des Partnerinneneinkommens nur 

mehr bis zur Höhe der Bedarfsorientierten Mindeststandards. Diese Maßnahmen führten zu 

einer Verringerung des geschlechtsspezifischen Unterschiedes bei der Notstandshilfe. Daran, 

dass vor allem Frauen aufgrund der Berücksichtigung des Partnereinkommens keinen An­

spruch auf Notstandshilfe haben, hat dies jedoch kaum etwas geändert . 

...J Die Einführung des Kinderbetreuungsgeldes 2002 führte einerseits dazu, dass mehr Väter 

KInderbetreuungsgeld in Anspruch nehmen und andererseits Frauen Ihre ElWerbstätigkeit 

zum Teil noch länger unterbrechen. Um die Länge der ElWerbsunterbrechungen und die da­

mit einhergehenden Nachteile auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren und den Väteranteil zu he­

ben, wurden 2008 und 2010 zusätzliche kürzere Bezugsvananten mit höheren Geldleistungen 

eingeführt. Es zeigte sich, dass sich der Väteranteil - auf Basis der Monatsstatistik - aber ins-
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gesamt nicht wesentlich erhoht hat (2013: 4,3%), die Beteiligung der Vater an den kurzeren 

Bezugsvananten aber deutlich hoher Ist als an den langen und vor allem auch Frauen das 

elnkommensabhanglge KInderbetreuungsgeld nutzen. Dennoch nahmen 2013 noch Immer 

82% der Mutter und 70% der Vater die langeren Bezugsvananten In Anspruch. Vater und 

Mütter müssen als Eltempaar allerdings die gleiche Vanante wahlen und können ZWIschen 

diesen nicht wechseln. Hier wurde bei einer aktuellen Befragung auch der größte Reformbe­

darf festgestellt . E~em wunschen sich eine Wechselmoglichkelt ZWIschen den unterschledh­

chen Bezugsvananten. Auch aktuelle Untersuchungen belegen, dass Frauen, die die 

längeren Bezugsvananten wahlen bedeutend spater In die Erwerbstahgkelt zurückkehren als 

Frauen In den kürzeren Vananten und Manner allgemein. Ein langerer Ausstieg führt aber da­

zu, dass diese Frauen mit einer viel genngeren Wahrschelnhchkelt In eine leitende PoSItion 

zurückkehren und gleichzeitig steigt die Wahrschelnhchkelt die Arbeltgebenn bzw. den Arbert­

geber zu wechseln . 

.J Im Rahmen des Programms "Frauen In Handwerk und Technik (FIT)" sollen Ausbildungen von 

F rauen In nicht traditionellen Berufsfeldern gefördert werden. Hlnslchthch der Wirkungen des 

Programms zeigt sich. dass die Beschaftlgungsaufnahmen der Absolventinnen des Pre.. 

gramms auch Im Vergleich zu anderen AMS-Kursen hoch sind. Wird dabei In Betracht geze.. 

gen, dass die Frauen für nicht-traditionelle Frauenberufe ausgebildet werden, und dass sie oft 

erst dann eingestellt werden, wenn keine mannhchen Facharbeiter vorhanden Sind, ISt das 

Programm als sehr erfolgreich zu bezeichnen. Hlnslchthch der - ubergeordneten - Zielset­

zungen zeigt Sich, dass das FIT -Programm zweifellos einen Beitrag zur Uberwlndung der ge­

schlechtsspeZIfischen Segregation leistet. auch wenn sich dies nicht In den nationalen 

Kennzahlen zum geschlechtsspezIfischen Arbeitsmarkt niederschlagt. 

..J Die Analyse der Wirkungen des MInIsterratsbeschlusses zur Erhöhung des Frauenanteils In 

den AufsIchtsgremien der Untemehmen mit einem Bundesanteil von 50% und darüber zeigt, 

dass erste Schntte In Richtung der Erhöhung des Frauenanteils In AufsIchtsratsfunktionen In 

diesen Untemehmen gesetz1 wurden. 2014 hegt der durchschnltthche Frauenanteil Immerhin 

bei 37% Im Vergleich zu 16,2% In den 200 umsatzstarksten osterreichischen Untemehmen 

Deuthch Wird aber auch, dass zur Erreichung eines ausgeglichenen GeschlechterverhaltnIs­

ses In den AufsIchtsgremien der Unternehmen weitere Anstrengungen notwendig Sind. Denn 

nach Wie vor erfüllen 13 Unternehmen die Vorgabe von 25% Frauenanteil In den Aufsichts­

gremien der Unternehmen mrt einem Bundesanteil von 50% und darüber auch 2014 noch 

nicht. 

..J Wesenthches Ziel des PrOjektes ..Arbertsmarktonentlerung für quahfiZlerte Mlgrantlnnen" war 

Mlgrantlnnen In Ihrer beruflichen Bildung und Ihrer Position am Arbeitsmarkt zu fördem. Von 

mehr als der Hälfte der 30 Teilnehmerinnen wurden dann auch direkt nach Ihrer Projekttell­

nahme erfolgreich konkrete Schntte gesetz1: Einstieg In eine unselbststandlge oder selbstan­

dlge Erwerbstatlgkelt und/oder Beginn einer weiteren BIldungsmaßnahme. Die Wirkungen 

des Projekts lassen Sich jedoch nicht auf Zahlen bzw messbare Wirkungen begrenzen Eine 

Telinehmennnenbefragung ergab, dass die Frauen uber die messbaren Wirkungen hinaus In 

Vielerlei HinSicht von Ihrer Teilnahme profitiert haben Wie etwa Wissen uber den österreIchI­

schen Arbeitsmarkt, verbesserte Deutschkenntnisse oder Handwerkszeug fur Bewerbungen 

Uede Tellnehmenn verfügte uber einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben) und nicht 
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zuletzt geplante nachste Schntte In Richtung berufliche Bildung und/oder Arbeltsmarl<tlntegra­

tlon. Eine weitere WIchtige SOZiale WlrI<Ung war schließlich auch die Vernetzung der Tellneh­

mennnen untereinander, denn etliche Frauen verfügten vor der Teilnahme an dieser 

Beratungs- und QualifiZlerungsmaßnahme uber keine Kontakte außerhalb Ihres Familienver­

bundes. 
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3 Kollektivverträge und der Abbau von 
Frauenbenachteiligung 

Thema dieses Kapitels ist eine Analyse von fünf KOllektiwerträgen unter dem Aspekt des Abbaus 

von frauenspezifischen Benachteiligungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Abbau von 

Entgeltdisknmlnierung. 

Der Grundsatz "gleiches Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit" ist 

zwar im Artikel 157 AEUV verankert und bindend für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Uni­

on. Die rechtliche Grundlage allein gewährleistet jedoch noch keine Einkommensgerechtigkeit, 

wie in Kapitel 1 für Österreich bereits im Detail dargestellt wurde. Die Ursachen für ungleiche 

Entlohnung (Gender Pay Gap) von Frauen und Männern sind vielfältig. Sie reichen von der histo­

rischen Unterbewertung frauendominierter Tätigkeiten (z.B. Pflege- und Betreuungsarbeit) über 

die ungleiche Verteilung von Haus- und Versorgungsarbeit und damit verbundener unterschiedli­

cher Verteilung von Teilzeit- und Voilzeitarbeit sowie Erwerbsunterbrechungen aufgrund von 

familiären Betreuungspflichten bis hin zu diskriminierungsanfälligen Entlohnungssystemen. Kol­

lektiwerträgen, als höchstem kollektivrechtlichem Normeninstrument unterhalb des Gesetzes 

(und seiner Verordnung), kommt dabei Wichtige Bedeutung zu, zumal Österreich eine kollektlwer­

tragliche Flächendeckung von ca. 97% aufweist. Hingewiesen werden soll an dieser Stelle aber 

auch auf die Grenzen von KOllektiwerträgen etwa für den Abbau von geSChlechtsspezifischen 

Einkommensunterschieden. Kollektiwerträge sind ein Norrneninstrument, die Umsetzung von 

Kollektiwertragen In der betrieblichen Praxis ist hingegen von Vielerlei Faktoren abhängig wie 

etwa dem Vorhandensein einer Betnebsratskörperschaft im Unternehmen. 

Bevor auf die einzelnen Kollektiwerträge näher eingegangen wird, werden im ersten Abschnitt als 

Rahmenbedingungen für die KOllektiwerträge die rechtlichen Ausgangspunkte der Gleichbehand­

lung in der österreichischen Arbeitswelt dargestellt. Der Abschnitt enthält zum einen eine kurze 

Beschreibung der Stationen der gesetzlichen Gleichbehandlung in der Arbeitswelt und zum ande­

ren eine kurze Erläuterung der wesentlichen rechtlichen Begriffe im Bereich Entgeltdiskriminie­

rung. Im zweiten Abschnitt wird die Auswahl der fünf Kollektlwerträge dargelegt, die für diesen 

Bericht vertiefend untersuchtwurden. Abschnitt drei beschreibt kurz die Analyseraster für die 

KOllektiwertrage und widmet Sich schließlich den einzelnen Kollektiwerträgen. Den einzelnen 

Kollektiwerträgen sind jeweils Anmerkungen zur branchenspezifischen Situation vorangestellt. 
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K.'lIle'ONertraq~ und der Abbau von Frauenbenacn:e.!Jgung 

3.1 Rechtlicher Rahmen - Gleichbehandlungsgesetz 

3.1.1 Stationen der gesetzlichen Gleichbehandlung 

Die Forderung "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" hat eine lange Geschichte. Sie reicht bis Ins 

ausgehende 19. Jahrhundert zurück und wurde damals erhoben von der gerade entstehenden 

Arbeiterinnenbewegung. Realität ist diese Forderung noch nicht geworden. Es wurden aber viele 

Schritte in Richtung ihrer Verwirklichung gesetzt. Als ein wesentlicher Schritt ist dabei das Über­

einkommen 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für 

gleichwertige Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu nennen, das auch von Öster­

reich ratifiziert wurde. 

Das erste österreichische Gleichbehandlungsgesetz, das "Gesetz über die Gleichbehandlung von 

Frau und Mann bei der Festsetzung des Entgelts" (BGBI. Nr. 108/1979,) trat 1979 in Kraft. Als 

Folge wurden die unterschiedlichen Lohntafeln für Frauen und Männer aus den Kollektiwerträgen 

eliminiert. Mit diesem Gesetz wurde auch die Gleichbehandlungskommission eingerichtet. 1985 

wurde der Geltungsbereich des Gleichbehandlungsgesetzes (BGBI. Nr. 290/1985) auf die Ge­

währung freiwilliger Sozialleistungen sowie betriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

erweitert. Gleichzeitig erfolgte die Verankerung des Gebots der geschlechtsneutralen Steilenaus­

schreibung. Überdies wurde das Gesetz umbenannt und zwar in das "Gesetz über die Gleichbe­

handlung von Frau und Mann im Arbeitsleben". 1990 wurde das Gleichbehandlungsgesetz 

neuerlich novelliert (BGBI. Nr. 410/1990). Das Gleichbehandlungsgebot wurde auf alle Aspekte 

des Arbeitslebens erweitert, sodass es nunmehr die Begründung des Arbeitsverhältnisses, die 

Festsetzung des Entgelts, die Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, Maßnahmen der Aus- und 

Weiterbildung , den beruflichen Aufstieg. die sonstigen Arbeitsbedingungen und die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses umfasste (Feigl et al. , 2009, S. 22ff). Außerdem wurden Schadenersatz­

regelungen bei Verstößen gegen das Gleichbehandlungsgebot aufgenommen und die Institution 

einer .,Anwältin für Gleichbehandlungsfragen" geschaffen. Mit der Novelle BGBI. Nr. 833/1992 

wurde "sexuelle Belästigung" als Diskriminierungstatbestand aufgenommen. 

Auf europäischer Ebene war der Grundsatz der Entgeltgleichheit bereits im 1957 unterzeichneten 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft enthalten. Nach zahlreichen 

Änderungen, die mit den Verträgen von Maastricht, Amsterdam und Lissabon einhergingen, ist 

der Grundsatz der Gleichbehandlung nunmehr In Art. 3 Abs. 3 Vertrag der Europäischen Union 

(EGV) sowie in Art . 19 und 157 Vertrag über die Arbeitsweise der Union (AEUV) enthalten. Ge­

maß Artikel 19 AEUV kann die GemeinSChaft geeignete Vorkehrungen treffen, um Dlsknminierun­

gen aufgrund des Geschlechts zu bekämpfen. Artikel 157 AEUV legt das Prinzip "Gleicher Lohn 

für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeir' fest (Feigl et al. , 2009, S. 22ff). 

Diese primärrechtlichen Regelungen wurden 1975 durch die Lohngleichheitsrichtlinie (RL 

75/117/EWG) konkretisiert. Die Gleichbehandlungsrichtlinie (RL 76/207/EWG) aus dem Jahr 

1976, geändert durch die Richtlinie (RL 2002l731EG) von 2002, hat Bestimmungen über den 

Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum beruflichen Aufstieg sOWIe zu den 

Arbeitsbedingungen zum Inhalt. Geschlechtsbezogene und sexuelle Belästigung gelten nun als 

Verstoß gegen die Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Artikel 1 a verlangt aktive Gleich­

stellungspolitik. Darüber hinaus wird in der Gleichbehandlungsrichtlinie auch festgeschrieben, 
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dass Arbeitnehmerinnen nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs Anspruch darauf haben, an ihren 

früheren oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren (Feigl et al., 2009, S. 22ff). Oie 

oben genannten Richtlinien wurden in der Neufassung der GleichbehandlungsrichtlinIe (RL 

2006/54/EG zur Verwir1<lichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 

von Männem und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen) aus dem Jahr 2006 zusammen­

gefasst. 

In Österreich trat im Jahr 2004 das neue Gleichbehandlungsgesetz (BGBI. Nr. 66/2004) in Kraft . 

Der erste Teil "Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt" isl die Umsetzung 

der europäischen Gleichbehandlungsnchtlinie aus dem Jahr 2002. In Teil 11 verbietet das Gleich­

behandlungsgesetz nunmehr auch die Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, der 

Religion oder der Weltanschauung, des Atters und der sexuellen Onentierung in der Arbeitswelt 

und in Teil 111 die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen 

(Feigl et al. . 2009, S 22f). 

2008 wurde Im Zuge einer Novellierung des Gleichbehandlungsgesetzes und des GBKlGAW­

Gesetzes (BGBi. I Nr. 98/2008) der Geltungsbereich des Gesetzes um die "Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

erweitert. Diese Novellierung setzt die Richtlinie 2004/ t 13/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 

um. Gleichzeitig kommt es zu auch Änderungen in Teil I des Gesetzes (Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern in der Arbeitswelt). Diese Änderungen sind: Ergänzung des Tatbestands der 

(sexuellen) Belästigung um ein Verhalten. das die Beeinträchtigung der Würde einer Person 

bezweckt. Ausweitung des Diskriminierungsschutzes bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 

auf Probe sowie befristete Arbeitsverhältnisse. Emnäglichung gezielter Maßnahmen zur Förde­

rung der Gleichstellung (vorübergehende Privilegierung eines Geschlechts) auch beim Zugang 

zum Beruf. zur selbständigen Erwerbstätigkeit und bei der Mitgliedschaft in beruflichen Vereini­

gungen und Interessenvertretungen und Verbesserungen bei Sanktionen im Falle einer Diskrimi­

nierung Feigl et al.. 2009. S. 22f) .. 

Am 1. März 2011 trat eine weitere Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz In Kraft. die unter ande­

rem eine Verpfilchtung zur Erstellung eines Einkommensberichts für Untemehmen ab einer be­

shmmten Größe und die verpflichtende Angabe des Mindestentgelts in Stellenausschreibungen 

enthält. Mit einer weiteren Novelle (BGBI Nr. 107/2013) wurde die Verpflichtung zur Angabe des 

Mindestentgelts auf alle Wirtschaftsbereiche (auch jene. in denen kein Kollektiwertrag zur An­

wendung kommt) ausgedehnt und die Frist zur gerichtl ichen Geltendmachung bei sexueller Be­

lästigung auf drei Jahre verlängert. Außerdem wurden Verbesserungen hinsichtlich des 

Verfahrens vor der Gleichbehandlungskommission vorgenommen. 

3.1.2 Wichtige Begriffe im Gleichbehandlungsgesetz 

Die Beschäftigung mit dem Abbau von frauenspeZIfischen Benachteiligungen mit Schwerpunkt 

Entgeltdiskriminierung in KOllektiwerträgen braucht auch die kurze Darstellung einiger wichtiger 

Begriffe (Tatbestände) im Gleichbehandlungsgesetz: Was ist unmittelbare und was ist mittelbare 

Diskriminierung? Was meint Entgelt und was ist Entgeltdiskriminierung? Was beceutet gleiche 

und was bedeutet gleichwertige Arbeit? 
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Mittelbare und unmittelbare Dlsknmlnlerung Laut Gleichbehandlungsgesetz darf niemand auf 

Grund des Geschlechtes Im Zusammenhang mit einem Arbeltsverha~nls unmittelbar oder mittel­

bar dlsknmlnlert werden. 

~ Eine unmrttelbare Dlsknmlnlerung (§ 5 Abs. 1 GIBG (Arbeitswelt)) liegt vor, wenn eine 

Person aufgrund Ihres Geschlechts In einer vergleichbaren Situation eine weniger guns­

tlge Behandlung erfahrt (oder erfahren hat oder erfahren würde) als eine andere. Bei­

spiel : Ein Untemehmen zahlt für die Angehöngen von Mannern freIWIllig die Pramlen für 

eine KrankenzusatzverSIcherung ein, nicht aber für die Angehangen von Frauen. 

~ Eine mittelbare Dlsknmlnlerung (§ 5 Abs. 2 GIBG (Arbeitswelt)) liegt vor, wenn dem An­

schein nach neutrale Regelungen Personen eines Geschlechts In besonderer Welse ge­

genüber Personen des anderen Geschlechts benachteiligen. Beispiel : In einer Firma Sind 

übelWIegend Frauen teilzeitbeschäftIgt. Sie haben Im Vergleich zu den Volizeitbeschäftig­

ten einen genngeren Stundenlohn, werden von LOhnfortzahlung Im Krankheitsfall ausge­

schlossen oder müssen Fortbildungskurse In der Freizeit besuchen. Hier liegen In der 

Regel Falle mittelbarer Dlsknmlnlerung vor (Feig I et al , 2009, S. 32). 

Der Begnff Entgelt umfasst alle Grund- und Mindestlöhne und -geha~er soWIe alle sonstigen 

Vergutungen, die der/die ArbeitgeberfIn den ArbeItnehmerinnen auf BaSIS eines DienstverhaitniS­

ses In bar oder In Form von Sachleistungen zahlt (Art. 157 Abs. 2 AEUV). 

Entgeltdlsknmlnlerung heißt, dass Frauen und Manner In einem Untemehmen •... nicht gleiches 

Entgelt fur gleiche oder gleichwertige Arbert erhalten - oder ( ) sie nicht den gleichen Zugang zu 

den Elementen des Entgeltsystems haben, Wie etwa zu Uberstundenzuschlagen und Sonderzah­

lungen." 

Was ISt gleiche Arbeit, was ISt gleichwertige Arbeit? 

~ Gleiche Arbeit ISt weitgehend gleiche oder vollkommen gleiche Arbeit. Bel gleicher Arbeit 

ISt kein Unterschied In der Art der Tatlgkell, der Arbeitsumgebung, der dazu notwenlgen 

Matenallen beZJehungswelse Im Arbeitsvorgang feststell bar. 

~ Gleichwertige Arbeit umfasst auch außerllch ungleiche Arbeit. Gleichwertig ISt Arbeit dann, 

wenn sie bezClgen auf wesentliche Anfcrderungskmenen Wie Kannen, Anstren­

gung/Belastung , Verantwortung und Umgebungsbedingungen gleich hohe Anforderun­

gen stellt 

3,2 Auswahl der Kollektivverträge 

Ausgewahlt wurden Kollektlwertrage, In deren Geltungsberelch sehr Viele Frauen beschaftlgt 

Sind. Ausgehend von der Struktur der Erwerbstatlgkelt In Österreich - nach Branchen gemaß der 

Klassifikation ÖNACE - arbeiteten Im Jahr 2014 unselbstandlg erwerbstatIge Frauen ubelWle­

gend Im Dlenstlelstungssektcr, mrt den hochsten Anteilen Im Handel (18,5%), Im GesundheIts­

und SozIalwesen (16,6%), In Erziehung und Untemcht (11 ,5%) und In Beherbergung und Gastro­

nomie (7,2%). 9,9% aller weiblichen Beschaftlgten Sind Im Sektcr .Herstellung von Waren· be­

schaftlgt. In diesem Sektor liegt allerdings der Frauenanteil nur bei rund 27,8%, wahrend 

beispielsweise der Anteil weiblicher Beschaftlgter an allen Beschaftlgten In der .Beherbergung 
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und Gastronomie" bei 64.3%. Im .Handel" bei 59.4%. Im "Gesundhelts- und Sozialwesen" bei 

78.3% und In .El'Zlehung und Untemchr bei 73% liegt (Statistik Austna. 2015a). 

Allerdings sind In elnlQen Branchen (gemaß der Klassifikation ÖNACE) gewerkschaftliche Zu­

ständigkeiten höchst fragmentlert. Das bedeutet. dass für einzelne Branchen eine Vielzahl von 

Kollektlwertragen gultlQ ISt Ein Beispiel ISt der Gesundhelts- und SozIalbereich einschließlich der 

Kindergarten und KIndergruppen. In dem rund 50 Kollektlwerträge und Mlndestlohntanfe Geltung 

haben. Das heißt. fur die Auswahl der zu analYSierenden Kollektlwertrage spielte die zahlenma­

ßige Bedeutung des Sek10rs eine große Rolle. es flossen aber auch zusatzllche. theonegeleltete 

GeWichtungskntenen mit ein. So erschien es sinnvoll . neben DIenstleistungsbranchen auch eine 

Industnebranche In die Auswahl aufzunehmen. Als drittes Auswahlkrrtenum wurde schließlich 

auch das vorherrschende Qualifikationsniveau der Beschaftlgten - Nledngquallfikatlonsbranchen 

und Branchen mit BeschaftlQten mit hohen Qualifikationsniveaus - herangezClQen. 

Folgende Kollektlwertrage wurden schließlich Im Rahmen der vorliegenden Arbeit analYSiert . 

.J Kollektlwertrag der SozIalWIrtschaft Österreich (.BAGS-KV) 

.J Kollektlwertrag fur die Handelsangestellten (KoliektlWertrag Handel Angestellte) 

..J Rahmenkollek1lwertrag für Denkmal-. Fassaden- und Gebauderelnlgerlnnen. Im sonstigen 

Reinigungsgewerbe und In Hausbetreuungstatlgkelten und aktuelle Lohntafel (2015) für 

Denkmal-. Fassaden- und Gebauderelnlgerlnnen 

..J Rahmenkollek1lwertrag für Arbeiter und Arbeitennnen In der Nahrungs- und Genussmlttelln­

dustne Österreichs (RKV Nahrungs- und Genussmlttellndustne Arb) und LOhnvertrag fur die 

Arbeiter und Arbeitennnen In der Sußwarenlndustne 

..J Rahmenkollek1lwertrag fur Arbeiterinnen Im Hotel- und Gastgewerbe 

Methodisch wurden die Kollektlwertragsanalysen durch fünf Expertinneninterlllews mit Fachsek­

retarinnen der Jeweiligen Gewerkschaften ergänzt. die Mitglieder der Verhandlungsteams der funf 

ausgewahlten Kollek1lwertrage Sind. Die Gewerkschaften Sind Pro-Ge (Produk1lonsgewerk­

schaft). GPA-<ljp (Gewerkschaft der Pnvatangestellten. Druck. Journalismus. Papier) und vlda 

(Verkehrs- und DIenstleistungsgewerkschaft). 

3.3 Zum Abbau von Frauenbenachteiligung in fünf 
Kollektivverträgen 

3.3.1 Einstufung, Zulagen, Dienstzeitabhängige Ansprüche, Mehrarbeit für 
Teilzeitbeschäftigte - Analysebereiche 

Einleitend wurde bereits darauf verwiesen. dass der Schwerpunkt der hier vorgenommenen 

Kollektlwertragsanalysen auf dem Abbau von geschlechtsspezifischen EInkommensunterschIe­

den In Form von Entgeltdlsknmlnlerung liegt GeschlechtsspeZIfische EInkommensunterschiede. 

die ErgebniS ungleicher AufstIegschancen von Frauen und Mannern In Untemehmen (hierarchi­

sche oder vertikale Segregation) Sind. Sind In dieser Analyse nicht erfasst Zweitens Wird die 
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Kalle,~~,ertrage und der Abbau von Frauenbel1<ld1te.hgung 

Frage nach geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden aufgrund beruflicher und sekt­

oraler (.horizontaler") Segregation des Arbertsmar1ctes nicht näher beleuchtet, da ein solches 

Vorhaben einer Vergleichsanalyse von frauen- und männerdominierten Beschäftigungsbereichen 

- etwa Gesundheits- und Soziale Dienste und Technische Berufe - bedürfen würde und dies nicht 

als Fokus der Studie ausgewählt wurde. 

Welche Bereiche der einzelnen KOllektiwerträge Sind aber nun für die Frage nach einem Abbau 

frauenspezifischer Benachteiligung mit Schwerpunkt Entgeltdiskriminierung besonders relevant 

und sollen einer Analyse unterzogen werden? 

Drei Bereiche sind dabei zu nennen: 

1. Einstufung (Bewertungsregelungen) in Lohngruppen, Zulagen und dienstzeit- bzw. betriebs­

zugehörigkeitsabhängige Entlohnung (Seniontät ). 

2. Dienstzeit- bzw. betriebszugehörigkeitsabhängige Ansprüche (Vorrückungen, Urlaub, Jubilä­

umsgeld, Entgeltfortzahlungsdauer bei Krankheit oder Arbeitsunfall, Kündigungsfristen etc.). 

3. Regelungen für Teilzeitbeschäftigte: Mehrarbeit, Mehrarbeitszuschlag und Durchrechnungs­

zeitraume. 

Aus der Literatur und Studien ist bekannt, dass Frauen häufiger niedriger (schlechter) Im Gehalts­

schema (Lohnordnung ) eingestuft w':!rden als Männer. Diese Diskriminierung passiert freilich 

kaum mehr unmittelbar, dafür häufiger mittelbar. Daher sind die Einstufungskriterien in den einzel­

nen Kollektiwerträgen genauer in den Blick zu nehmen. Das Gleiche gilt für Zulagen. 

Die Dauer der bisherigen Zugehörigkeit zum Untemehmen bringt zum einen aufgrund von Senio­

ritätsmodellen in vielen Kollektiwerträgen grundsätzlich eine höhere Entlohnung, zum anderen 

ergeben Sich aus längeren Dienstzeiten auch erhöhte Ansprüche in Bezug auf Dienstjubiläen 

(Jubilaumsgelder), die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsansprüche, Kündi­

gungsfristen und Abfertigung alt. Die Anrechnung von Eltern-, Pflege-, aber auch Hospizkarenz­

zeiten auf Ansprüche, die sich aus der Dauer der Betriebszugehörigkeit (Dienstzeiten) ergeben, 

ist daher ein zentrales Maßnahmenfeld, wenn es darum geht, Benachteiligungen abzubauen. 

Karenzzeitanrechnungen wirken sich aufgrund der gesellschaftlichen Arbeitsteilung - nach Wie 

vor sind vor allem Frauen für Kinderbetreuung aber auch die Betreuung älterer Familienmitglieder 

verantwortlich - in erster Linie positiv für Frauen aus und tragen damit zum Abbau von Benachtei­

ligungen von Frauen In der Arbeitswelt bei . 

Der höhere GestaltungsspIelraum für Arbeitgeberinnen beispielsweise hinsichtlich der zeitlichen 

Elnsetzbarkeit (Mehrarbeit, ungünstige Dienstzeiten) von Tetlzeltbeschäftigten macht Teilzeitbe­

schäftigte, vomehmlich Frauen, anfälliger für Benachteiligungen. Zur Verbesserung der Rahmen­

bedingungen wurde 2007 In § 19 Arbeitszeitgesetz (AZG) (ldF BGBI. I Nr. 61 /2007) ein 

Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitbeschäftigte eingeführt. Für die Mehrarbeit ISt nun ein Zuschlag in 

der Höhe von 25% des Normallohns vorgesehen. Mehrstunden werden dann nicht zuschlags­

pfllchtlg , wenn sie noch im sei ben Quartal (oder einem anderen, definierten Dreimonats-Zeitraum) 

durch Zeitausgleich abgegolten werden. Durch den Kollektlwertrag kann allerdings ein anderer 

Zuschlag oder ein anderer Durchrechnungszeitraum festgesetzt werden. 
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KQIIe'trhenrage und der ÄlJb,lU ,,)0 Frauenoenachle,hgung 

3,3,2 Gesundheits- und Sozialbereich - KOllektivvertrag der Sozialwirtschaft (ehemals 
"BAGS-KV") 

Anmerkungen zur Branche 

Mit rund 367,700 unselbstständigen Erwerbstätigen im Jahr 2014 stellt das Sozial- und Gesund­

heitswesen einen der größten Beschäftigungs- und Wirtschaftsfaktoren Österreichs dar (Statistik 

Austria, 2015a). Die Entwicklung der Beschäftigung seit 1997 (mit damals 215.500 Beschäftigten) 

verlief sehr dynamisch, mit zweistelligen Wachstumsraten. Den größten Beschäftigungsumfang 

innerlhalb des Sektors haben Krankenhäuser und das sonstige Sozialwesen zs. Eine bedeutende 

Rolle, wenn auch mit Abstand zu den beiden vorgenannten Sektoren, spielen auch der Sektor 

"Gesundheitswesen a.n.g.""6 und die Pflegeheime (Statistik Austria , 2015a) 

Ein wichtiges Attribut des Sektors ist der außergewöhnlich hohe Frauenanteil. Im Jahr 1997 lag er 

bei 78,1 % und im Jahr 2014 weiterlhin bei 78,3 %. Im Vergleich dazu lag der Frauenanteil bei 

allen unselbstständigen Beschäftigten Österreichs bei 48,6 % (genauer siehe Schneider et al. , 

2012). 

Das hohe Ausmaß an Teilzeitarbeit im Sektor ist zweifellos Ausdruck der Feminisierung dieser 

Branche. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass in einzelnen Bereichen wie dem Sozialwesen auch für 

Männer Teilzeitarbeit mittlerweile mehr Regel als Ausnahme darstellt . Ein hohes Ausmaß an 

Überstunden und Mehrarbeit findet sich hauptsächlich im Gesundheitsbereich, in dem die tat­

sächliche Arbeitszeit die vereinbarte Arbeitszeit bei weitem übersteigt. Dazu kommt noch die 

überdurchschnittliche Verbreitung von Wochenend- und Nachtarbeit. Dies betrifft den Bereich der 

Pflege- und Gesundheitsdienste, aber auch stationäre Betreuungseinrichtungen im Sozialwesen. 

Etliche Studien dokumentieren die hohen Belastungen in diesem Beschäftigungsbereich, in dem 

physische und psychosoziale Fehlbeanspruchungen oftmals aufeinandertreffen und einander 

verstär1<en können (Brunner et al. , 2010; Schneider et al. , 2012; Kasper I Papouschek, 2013): von 

schwerem Heben und Tragen, Arbeit in ungünstigen schlechten Körperlha~ungen über den Um­

gang mit Umweltbelastungen wie biologischen, chemischen und radioaktiven Substanzen vor 

allem im Gesundheitswesen bis zum Zeitdruck, der sich in Form von Arbeitsverd ichtung äußert. 

Dieser entsteht insbesondere durch Personalmangel gemeinsam mit arbeitsorganisatorischen 

Veränderungen, wie der Zunahme von Dokumentattons- und Verwaltungsaufgaben, für die kaum 

zusätzliche Zeitressourcen vorgesehen werden. 

J~ Dem BereIch .Sonstlges Sozlalwesen- (ONACE Sektor 889) werden die TeIlbereIChe Tagesbetreuung von Klndern- (8891 ) 
soWIe .Sonsliges SozIalwesen a n 9 - (8899) zugerechnet Oie letztgenannte Sarrvnetkategone umfasst BeratungstätlgkMen 
fur Jugendhche. Fluchihnge . Familien eIe .. SpenCIensammlungen und Kalastrophenhllfe ebenso WIe Schuldnerberatung 
Ouahfikalionsmaßnahmen fur Arbeitslose und Behlndene soWIe dIe Personenbetreuung (24 Stunden Betreuung) Im Sektor 
_Tagesbetreuung von Kindern- (8891) Isl Tagesbelreuung von SchulkJndern einsChließlich Tagesbetreuung von behinderten 
Kindern und Betreuung von Kindern In Schulerhorten erfassI 

.111 Der Sektor .Gesundheltswesen a n,g M (ONACE Seklor 8690) umfasst berufliche Betätigungsfelder WIe Psychotherapie, 
Gesundheitspsychologie, Rettungsdienste und Krankentrans~ne, Hauskrankenpflege und selbständige räugkelten von 
Krankenpflegerinnen, Hebammen, PhyslQtherapeutlnnen. ErgotherapeutInnen elc 
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Ein " junger" KOllektivvertrag 

Nach mehr als sechsJahngen Verhandlungen wurde am 17. Dezember 2003 der BAGS Kollektiv­

vertrag zwischen der Berufsvereinigung von Arbeitgebern für Gesundhelts- und SozIalberufe 

(BAGS) - 2012 Umbenennung In SOZlalwlrtschaft Österreich (Verband der österreichischen 

Sozial- und Gesundheltsuntemehmen) - und der Gewerkschaft der Pnvatangestellten, der Ge­

werkschaft Handel, Transport und Verkehr soWIe der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe und 

Persönlicher Dienst. abgeschlossen. Seit 1. Juli 2004 Ist der Kollektlwertrag der BAGS fur Mit­

glieder der BerufsverelnIQung In Kraft (die Bestimmungen zu den Lohn- und Gehaltserhöhungen 

bereits mit 1. Janner 2004). Im Jahr 2015 Ist der Kollektlwertrag für rund 340 MitgliedsorganisatI­

onen bundesweit gultlg. Diese leisten Ihre Dienste mit etwa 55.000 ArbeItnehmerinnen Mit der 

erstmaligen Satzung des BAGS Kollektivertrages durch das BundeseinIgungsamt per 1 Mal 2006 

wurde der Geltungsberelch auf Organisationen. die nicht Mitglied der BAGS Sind. ausgeweitet. 

Damit ISt dieser Kollektlwertrag In Österreich der einzige Kollektlwertrag. der für den gesamten 

Sektor Gesundheit. Soziales. Behindertenarbeit. KInderbetreuung. Klnder- und Jugendhilfe und 

ArbeitsmarktpolItische Dienstleistungen Regelungen vorsieht. Im Jahr 2015 Sind mehr als 

100.000 Personen In diesen Bereichen beschaftIQt. 

Abbau von Benachteiligung im Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft 

.Es hat sich viel verändert. aber es ist nicht die Welt.· (Kollektiwertragsexpertin. BAGS) 

Einen Wichtigen Schntt zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen In den letzten Jahren stellt 

Im KV der SozIalWIrtschaft die erweiterte Anrechnung der gesetzlichen Eltemkarenz. aber auch 

der PIlegekarenz auf Vorrückung (das meint Anhebung des Mlndestgehalts Innerhalb einer Ver­

wendungsgruppe entlang einer zeitlichen Komponente z.B BIennalsprung). Ur1aubsanspruch. 

Entgeltfortzahlung Im Krankheitsfall. Kündlgungsfnst und Abfertigung alt dar. Die Elnfuhrung der 

Anrechnung erfolgte schnttwelse und geht über das Gesetz welt hinaus. Einerseits werden neben 

der Eltemkarenz auch Hosplzkarenzen und Pflegekarenzen einbezogen. und andererseits betref­

fen die Anrechnungen auch Vorruckungen und Ur1aubsansprüche. Diese Erweiterung kann als 

beispielhaft gelten und Wird daher Wird Im Folgenden genau Zitiert. 

Kollektiwertrag der Sozialwir1schaft: § 17 Karenz 

Abs 4) Zeiten einer nach Beginn des ArbeitsverMItnisses in Anspruch genommenen bzw. vereinbar­
ten Karenz im Sinne des Mutterschutzgesetzes bzw des Vater-Karenzgesetzes sowie einer Hospiz­
karenz, sind fOr das Ausmaß des Erholungsurlaubes, fOr die Bemessung der Kündigungsfrist und fOr 
den Anspruch auf Abfertigung an - sofern fOr diese Zeit nicht ohnedies ein gesetzlicher Anspruch auf 
Anrechnung besteht - anzurechnen. Die Anrechnung der Hospizkarenz giH ab 1. Februar 2011 . 

Abs 5) Hospizkarenzen. die ab dem 1. Februar 2012 oder danach beginnen. sind im Ausmaß von 
höchstens 12 Monaten als Diensljahre anzurechnen. Karenzur1aube nach MSchGNKG. die aus An­
lass der Geburt eines Kindes nach Beginn des Arbeitsverhaltnisses beim Unternehmen in Anspruch 
genommen werden, sind im Ausmaß von höchstens 12 Monaten (pro Kind) als Diensljahre anzu­
rechnen. Dies gilt fOr Karenzurlaube, die nach dem 31 . Janner 2012 beginnen. Karenzurlaube nach 
MSchGNKG, die aus Anlass der Geburt eines Kindes nach Beginn des ArbeitsverMItnisses beim 
Unternehmen in Anspruch genommen werden. sind im Ausmaß von höchstens 22 Monaten (pro 
Kind) als Diensljahre anzurechnen. Diese Regelung giH fOr Karenzurlaube. die nach dem 31 . Janner 
2014 beginnen. 
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Abs 6 e) Für eine f'ftegekarenz ab 1. 2. 2013 zur Pflege von nahen Angehörigen gelten dieselben 
Rechte wie bei Karenz ~ MSchG bzw. gemäß VKG bzgl. Kündigungsschutz, Ur1aubsanspruch, Abfer­
tigung. Die Ze~en der Pflegekarenz werden für die VOITÜckung in den Geha~tabellen bis zu einem 
Höchstausmaß von 12 Monaten angerechnet. (KoI1ektiwertrag der Sozialwirtschaft Osterreich, 
Stand 1. Februar 2015, S. 9110) 

Im Hlnbhck auf das LOhnsystem sind Im Kollektlwertrag der SozIalwIrtschaft neun so genannte 

Verwendungsgruppen (Lohngruppen) definiert. Die Einstufung In eine bestimmte Verwendungs­

gruppe der Gehaltstabelle erfolgt Wie In Kollektlwertragen übhch zwar nach der Art der Tatlgkelt, 

aber die wesenthche Grundlage fur die Einstufung stellt In diesem Kollektlwertrag - Im Vergleich 

zu anderen Kollektlwertragen, die fast ausschheßhch tatlgkeltsbezogen einstufen - die abge­

schlossene Ausbildung bzw. die Ausbildungsstunden und damit verknüpft die Einordnung von 

Berufsgruppen dar. Der Ausgangspunkt Ausbildungsabschlusse bzw. Ausbildungsstunden macht 

die Einstufung In diesem bei der QualifiZierung durchaus formaliSierten und teilweise professiona­

liSierten Sektor weniger dlsknmlnlerungsanfalhg und daher ergeben Sich, so die Kollektlwer­

tragsexpertin SozlalWlrtschaft, auch In der PraxIs bei der Einstufung kaum geschlechtsspezIfische 

Benachtelhgungen. 

Zur Illustration wird eine der sechs Verwendungsgruppen (§ 28 des KV) genauer dargestel~. In Ver­
wendungsgruppe 6 des KV der Sozialwirtschaft fallen folgende Berufsgruppen: Fachsozialbetreue­
rinnen für A1tena~ (A), Behindertena~ (BA) und Behindertenbegleitung (BB), 
A1tenfachbetreuerinnen, A1tenpflegehelferinnen (in Tageszentren), Dip!. med. techno Fachkräfte 
(MTF), Familienhelferinnen, Le~tellendisponentinnen (Mindestqualifikation Notfallsanitäterin), Buch­
ha~ungskrafte (bis Rohbilanz), verantwortliche Einkäuferinnen, Fachkrafte aus handwerklichem, 
kaufmännischem und gewerbiichem Bereich (z.B. Haustischlerinnen, EDV-Technikerinnen), Köchin­
nen mrt besonderer Qualifikation, Geha~verrechnerinnen, Lehr1ingsausbildnerinnen, Sekretärinnen 
m~ erwe~ertem Aufgabenbereich, Betreuerinnen m~ Gruppenverantwortung in Kindergarten und 
Hort, Fachpersonal zur Betreuung von Kinder- und Jugendwohngruppen, Kindergruppenbetreuerin­
nen, Lem- und Freize~treuerinnen-, selbstständige-- Behindertenfachkrafte--, Fachkräfte für die 
Betreuung von Trans~Mrbe~ennnen (TMA), Lebens- und Sozialberaterinnen, Hausbetreuerinnen 
m~ facheinschlägigem Abschluss und überwiegender Tatigk~. 

-m~ Zusatzausbildung (z.B. Jugendle~er-Aufbaulehrgang), -'selbständige Behindertenfachkraft is~ 
wer eine ~ im Rahmen vorgegebener Systeme und/oder Methoden selbstständig ausObt. wobei 
keine alleinige Verantwortung durch die Fachbetreuerin vorliegt. --'Die Mindestqualifikation für eine 
Behindertenfachkraft ist der Abschluss des Lehrgangs zur Fachkraft in der Behindertenarbe~ oder 
eine fachspezifische Ausbildung in vergleichbarem Umfang. Insbesondere sind folgende Ausbildun­
gen gleichwertig: Pädagoginnen (Heilpädagoginnen, Sozialpädagoginnen, Dip! . Behindertenpädago­
ginnen), Sonderkindergärtnerinnen, Psychologinnen, Sozialarbe~erinnen, Fachsozialbetreuerinnen 
für A1tenarbe~, Behindertenarbeit, Behindertenbegle~ung , Oiplom-Sozialbetreuerin für A1tenarbe~, 

Behindertena~, Behindertenbegleitung und Familiena~ (Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft 
Österreich, Stand 1. Februar 2015, S. 15116). 

Das nledngste Im KV festgelegte Gehalt betragt 1.500.- Euro und gilt fur Verwendungsgruppe 1 

(darunter fallen HIlfskrafte Wie Gartenhilfen, KopIerhIlfen, Küchenhilfen etc.) In den ersten belden 

Jahren der BeschaftlQung. Das EInstiegsgehalt bei der beschnebenen Verwendungsgruppe 6 

hegt bei 2001 ,- Euro und das EInstiegsgehalt In Verwendungsgruppe 8 (darunter fallen unter 

anderen Sozialarbeitennnen und gehobener mediZInisch-technischer Dienst MTD z.B. Physlothe-
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rapeutlnnen, Ergotherapeulinnen, Logopadlnnen, BIomedizInische Analytikennnen) bei 2.337,­

Euro 

Der KV der SozIalWIrtschaft sieht BIennalsprunge mit 18 Gehaltsstufen vor. Die Geha~ssprunge 

hegen beispielsweise bel Verwendungsgruppe 1 ZWIschen 20,- Euro und 30,- Euro und bei Ver­

wendungsgruppe 6 ZWIschen 40,- Euro und 60,- Euro. Eine Veranderung des Modells ISt derzeit 

nicht In DiskUSSIOn 

Mit der EXistenz von BIennalsprungen eng verbunden ISt die Bedeutung der Anrechnung von 

Vordienstzeiten für das Gehalt. "Die Einstufung In eine bestimmte Gehaltsstufe der Gehaltsord­

nung erfolgt nach Maßgabe der anrechenbaren Vordienstzeiten gemaß § 32".(Kollektlwertrag der 

SoZlalWlrtschaft Österreich, Stand 1. Februar 2015, § 30 Allgemeine Entge~regelungen , S 17) 

Dlesbezughch wurde bereits 2008 eine Änderung durchgesetzt, die zum Abbau geschlechtsspezI­

fischer Benachtelhgungen beitrug. Vor 2008 wurde fachelnschlaglge Tellzeltbeschaftlgung bis 19 

Wochenstunden nur ahquotlert als Vordienstzeit angerechnet. Da diese festgeschnebene 

19-5tunden-Grenze Teilzeitbeschäftigte dlsknmlnlerte, wurde sie 2008 gestnchen Fachelnschla­

glge Vordienstzeiten werden seither unabhanglg vom geleisteten ArbeItszeitausmaß zu 100% bis 

zum Ausmaß von maximal 10 Jahren angerechnet. 

Zulagen und Zuschlage WIe etwa Schmutz-, Erschwemls- und Gefahrenzulage (SEG-Zulage) und 

Leltungs- und Funktionszulagen werden nach dem KV der SozIalwIrtschaft für Teilzeitbeschäftigte 

ahquohert, sodass fur Tellzeltbeschaftlgte keine Benachteiligungen entstehen. Zuschlage für 

Mehrarbeit für Tellzeltbeschaftlgte waren bereits vor der gesetzlichen Regelung von 2007 (Ar­

beltszeltgesetz) Im Kollektlwertrag entha~en . Mit der - Im Vergleich zum KV gunshgeren - ge­

setzhchen Regelung wurden die Bestimmungen Im Kollektlwertrag weitgehend an das Gesetz 

angepasst. Allerdings findet sich Im KV nach WIe vor ein DurchrechnungszeItraum fur den Mehr­

arbeitszuschlag von vier anstatt von drei Monaten. Anwendung findet der DurchrechnungszeIt­

raum In der PraxIs vor allem bei den mobilen Diensten. 

Eine Verbesserung Im KV für alle Beschaftlgten stellt eine veranderte Bestimmung hinSichtlich 

Fortbildung dar' Im Falle gesetzlicher Fortbildungspflicht fur Beschaftlgte wurde festgelegt, dass 

diese For1bildung als Arbeitszeit definiert werden muss. 

§ 34 Fortbildung Abs c: Sowe~ eine gesetzliche FortbildungsverpHichtung nicht durch angeordnete 
oder vereinbarte Bildungsmaßnahmen abgedeckt ist, ist im Ausmaß der ooch offenen gesetzlich 
vorgeschriebenen Stunden eine bezahtte Bildungsfreistetlung bis zum HOchstausmaß von 16 Stun­
den in zwei Kalenderjahren zu gewahren. FOr Fachsozialbetreuerinnen gitt hier ein Wert von 32 
Stunden. Der Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Bildungsfreisteilung ist einvemehmlich festzule­
gen. (KoIJektiwertrag der SozialwirIschaft ÖSterreich, Stand 1. Februar 2015, § 34 Fortbildung, Ab­
satz c, S. 19) 

3.3.3 Handel - Kollektivvertrag tür Handelsangestellte 

Anmerkungen zur Branche 

Der Handel ISt mit rund 74.800 Unternehmen (ÖNACE 2008 Abschnitt G) und rund 629.000 

Beschaftlgten einer der WIchtigsten österreichischen WIrtschaftszweige. Die Handelsunternehmen 
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sind traditionell zum überwiegenden Teil klein- und mittel betrieblich strukturiert. Rund 87% aller 

Handelsunternehmen haben weniger als 10 Beschäftigte (Statistik Austria , 2015b). Diese tragen 

etwa 20% zur Bruttowertschöpfung des Handels bei und bieten 27% aller Beschäftigten dieses 

Wirtschaftszweiges Arbeit. Unter ein Prozent der österreichischen Handelsuntemehmen beschäf­

t�gen über 250 Mitarbeiter. Diese erbringen jedoch mit rund 34% der Beschaftigten der HandeIs­

branche rund ein Drittel der Bruttowertschöpfung des Handels. 

Die Anzahl der Einzelhandelsuntemehmen in Österreich beträgt 2013 rund 48.500: davon 42.600 

Einzelhandelsgeschäfte, 2.000 Verkaufslokale von Großhandelsunternehmen sowie 3.900 La­

dengeschäfte von Erzeugungsunternehmen, die vorwiegend ihre selbst erzeugten Produkte 

vertreiben. Die Anzahl der Einzelhandelsgeschäfte ist gegenüber 2012 erstmalig wieder leicht 

gestiegen, was allerdings auf die Expansion der großen, filialisierten Handelsuntemehmen zu­

rückzuführen ist. Das heißt, die Konzentrationstendenzen im Einzelhandel setzen sich fort . Markt­

anteilsgewinne werden weiterhin im Einzelhandel im Verdrängungswettbewerb erzielt . Der 

Wettbewerb zwischen Marktführem und kleinen Händlern verschärft sich (siehe genauer Krenn 

et al., 2014, S. 87f). 

Mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen im Handel - etwa 356.000 - ist im Einzelhandel tätig 

(Statistik Austria , 2015b). Die Anzahl der Beschäftigten im Einzelhandel wächst in den letzten 

Jahren vor allem durch den Ausbau geringfügiger Beschäftigung leicht. Der Anteil geringfügig 

Beschäftigter im Einzelhandel liegt 2013 bei rund 12% der Beschäftigung (siehe KMU Forschung , 

2013). Die Teilzeitquote im Einzelhandel liegt (inkl. geringfügig Beschäftigter) bei etwa 46%. Dabei 

werden - Wie bekannt - große geschlechtsspezifische Unterschiede deutlich: 70% der im Einzel­

handel beschäftigten Frauen arbeiten Teilzeit im Vergleich zu rund 7% der im Einzelhandel be­

sChäftigten Männer (siehe KMU Forschung, 2013). Innerhalb der Einzelhandelsbranchen und 

Betriebsformen eröffnet sich ein differenziertes Bild der Beschäftigungsverhältnisse. Teilbranchen 

mit hohem Anteil von Teilzeit und geringer Vollzei tbeschäftigung weisen einen deutlich höheren 

Frauenanteil auf. Zu nennen sind hier z.B. Bekleidungseinzelhandel, Haushaltswaren, Schmuck 

und Parfümerien, Supermärkte und SB-Märkte. Hingegen arbeiten in techntsch orientierten Ein­

zelhandelsbranchen wie Computer-, Telekommunikatlon-, Bau- und Heimwerkerbedarf, Einzel­

handel mit Sportartikein und Möbeleinzelhandel mehr männliche Vollzeitbeschäftigte (Siehe 

genauer Krenn et al " 2014, S. 87f). 

Kollektivvertrag für Handelsangestellte 

.Handelspolitik ist Frauenpolitik, wer die Lage im Handel verbessert, verbessert die Lage von vielen 
Frauen". (Kollektiwertragsexperte, Handel) 

Unter den KOllektiwertrag für Handelsangestellte fallen rund 520.000 Beschäftigte, rund 70% 

davon sind Frauen. Es gibt einen Kollektiwertrag für Handelsangestellte und gleichzeitig acht 

unterschiedliche Gehaitstafeln. Die WIChtigste Gehaltstafel ist die Gehaltstafel A. Die so genann­

ten sieben Sondertafeln gelten nur mehr für rund 7% aller Handelsangestellten. 

Auch im KV der Handelsangestellten stellt die erweiterte Anrechnung der gesetzlichen Eltemka­

renz und Hospizkarenz auf die Kündigungsfrist, die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall , das 

Urlaubsausmaß sowie das Jubiläumsgeld einen wichtigen Schritt im Abbau weiblicher Benachtei-
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ligung dar. Beide Karenzzeiten werden jeweils im Ausmaß von maximal zehn Monaten angerech­

net. Aus beiden Formen der Karenz können daher maximal 20 Monate angerechnet werden. (KV 

für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben, Stand 1. Janner 2015, Punkt Xv. Anrechnung 

des Karenzurlaubes und Hospizkarenz, S. 28/29) 

Eine zweite Veranderung ist, dass als Ergebnis einer kontinuierlichen Mindestlohnpolitik in der 

Branche ab 1.1.2015 ein Mindestgeha~ von 1.500,- Euro Im KV festgelegt wurde. Dieses stellt 

zwar eine Verbesserung für alle Beschaftlgten dar, kommt aber primär den Beschäftigten der 

untersten Lohngruppe zugute, in denen vor allem Frauen eingestuft sind. 

Im KOllektiwertrag der Handelsangestellten sind sechs Beschäftigungsgruppen (Lohngruppen) 

vorgesehen. Die Einstufung in eine bestimmte Beschäftigungsgruppe der Gehaltstabelle erfolgt 

grundsätzlich nach Art der Tätigkeit. Es gibt allerdings eine Ausnahme, nämlich die Einstufung in 

die unterste Beschaftigungsgruppe . 

..Angestel~e ohne abgeschlossene Lehrzeit in einem kaufmännischen Lehrberuf sind einzustufen in 
Beschäftigungsgruppe 1. Nach Ablauf von drei Angestelltendiensljahren in der Beschäftigungsgrup­
pe 1 erfolgt die Einstufung in das 1. Berufsjahr der ihrer Tätigkeit entsprechenden Beschäftigungs­
gruppe (2-6): (KV filr AngesteiHe und Lehrlinge in Handelsbetrieben, Stand 1. Jänner 2015, S. 47) 

..AngestelHe mit abgeschlossener Lehrzeit in einem kaufmännischen Lehrberuf sind in die ihrer Tätig­
keit entsprechende Beschäftigungsgruppe (2-6) einzustufen: (KV filr Angestel~e und Lehrlinge in 
Handelsbetrieben, Stand 1. Jänner 2015, S. 47) 

Als kaufmännische Lehrberufe geHen etwa Einzelhandelskaufmannlkauffrau, Großhandeis­
kaufmannlkauffrau, Bürokaufmannlkauffrau, Drogisllin, Fotokaufmannlkauffrau, Buchhändlernn, Mu­
sikalienhändlernn, Kunsthändlernn, Buch-, Kunst- und Musikalienhändlernn, Waffen- und 
Munitionshilndlerlin, EDV-Kaufmannlkauffrau und Gartencenter1<aufmannlkauffrau. Die abgeschlos­
sene Lehrzeit in einem kaufmännischen Lehrberuf kann allerdings durch schulische AuSbildungen 
erselzl werden wie etwa durch den erfolgreichen Besuch einer Handelsakademie, durch den erfolg­
reichen Besuch einer berufsbildenden und einer allgemeinbildenden höheren Schule und auch durch 
den erfolgreichen Besuch einer Handelsschule. (KV tor AngestelHe und Lehrlinge in Handelsbetrie­
ben, Stand 1. Jänner 2015. S. 47) 

Für die Einstufung gilt überdies das Prinzip der .. überwiegenden" Tätigkeit. Das heißt, übt einle 

Beschäftigtelr mehrere Tätigkeiten gleichzeitig aus. die in verschiedenen Beschäftigungsgruppen 

gekennzeichnet sind, so erfolgt die Einreihung in diejenige Beschäftigungsgruppe, die der über­

WIegenden TätlQkeit entspricht. Eine überwiegende Tätigkeit liegt dann vor, wenn diese in mehr 

als der Hälfte der Arbeitszeit vemchtet wird . 

Für die Einstufung ab Beschäftigungsgruppe 2 ist der bewertete .. Schwierigkeits- und Selbststän­

digkeitsgrad" der Tätigkeit ausschlaggebend. So sind: 

in Beschäftigungsgruppe 2 AngestelHe eingestuft, die einfache Tätigkeiten ausführen wie beispiels­
weise im Ein- und Ver1<auf Angesteltte mit einfacher Tätigkeit im Einkauf, soweit sie nicht in eine ho.. 
here Beschäftigungsgruppe einzustufen sind, im BOra und Rechnungswesen AngestelHe mit 
einfacher Tätigkeit in der BuchhaHung. 

in Beschäftigungsgruppe 3 Angesteltte, die auf Anweisung schwierige Tätigkeiten selbstständig aus­
fuhren wie beispielsweise im Ein- und Ver1<auf Ver1<äuferlnnen, bei deren Aufnahme Fremdspra­
chenkenntnisse gefordert werden, EDV-Fachver1<äuferlnnen oder Kassierinnen an Sammelkassen, 
in Lager und Logistik Kommissionärinnen und selbstständige ExpedientInnen. 
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in Beschäftigungsgruppe 4 AngestelHe m~ selbstständiger Tätigkeit wie beispielsweise im Ein- und 
Verkauf erste Verkäuferinnen m~ selbstständiger Einkaufsbefugnis und Einkäuferinnen, im Büro und 
Rechnungswesen selbstständige BuchhaHerlnnen, selbstständige KaikulantInnen, Hauptkassierln­
nen, Controllerinnen ete. 

in Beschilftigungsgruppe 5 AngestelHe m~ Dispositions- und/oder Anweisungstätigke~en, die schwie­
rige Arbe~en selbstständig und verantwortlich ausführen oder AngesteIHe, die Tätigkeiten, wofür 
Spezialkenntnisse und praktische Erfahrung erfordertich sind, selbstständig und verantwortlich aus­
führen wie beispielsweise im Ein- und Verkauf selbstständige Einkäuferinnen, in Lager und Logistik 
Leiterinnen von Lager- und Logistikbereichen m~ Dispositions- und Führungsverantwortung für min­
destens 20 Arbeitnehmerinnen, ete. 

in Beschäftigungsgruppe 6 AngestelHe mit umfassenden Kenntnissen und mehrjilhriger praktischer 
Erfahrung, die eine leitende, das Untemehmen in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich entscheidend 
beeinflussende Stellung einnehmen, wie beispielsweise im Finnenbuch eingetragene bevollmächtig­
te AngestelHe mit entsprechendem Verantworlungsbereich (z.B. Prokuristlnnen) oder selbstständige 
Leiterinnen von EDV-Abteilungen, die für Problemanalyse, Programmierung, Datenerfassung und 
Datenverarbeitung verantwortlich sind. (KV für Angestellte und Lehrtinge in Handelsbetrieben, Stand 
1. Jänner 2015, Seite 48f) 

Dass der "SchWlengkeits- und Selbstständigkeitsgrad" der Tätigkeit als Grundlage der Einstufung 

einen größeren Entseheidungssplelraum lässt und daher vom Prinzip dlsknmlnierungsanfälliger 

als beispielsweise die Einstufung im KV der Sozialwirtschaft zeigt eine OGH (Oberster Gerichts­

hof}-Entseheidung aus dem Jahr 2011 zur Einstufung von Kassierinnen (GZ: 9 Ob A 33/11 k). 

Naeh dieser Entscheidung sind Kassierinnen im Supermarkt, die überWIegend an einer Kassa 

arbeiten, In Beschaftigungsgruppe 3 und nicht in Beschaftigungsgruppe 2 einzustufen. Vor die­

sem Urteil war laut Kollektlwertragsexperten Handel die Einstufung in Beschäft igungsgruppe 2 

Praxis in etlichen Untemehmen. Diese Entscheidung ist schließlich auch die wesentlichste Verän­

derung im Kontext der Lohnordnung im Handel in den letzten Jahren. 

Der KV der Handelsangestellten Sieht hinsichtlich Vorrückungen neun Gehaltsstufen vor. Als 

Beispiel für die Höhe des Einkommens werden die Vorrückungen für die Beschäft igungsgruppe 3 

dargestellt: im 1. Berufsjahr erhaHen In Beschäftigungsgruppe 3 Handelsangestellte 1.500,- Euro, 

im 3. Berufsjahr 1.554,-, Euro, im 5. Berufsjahr 1.599,- Euro, im 7. Berufsjahr 1.683,- Euro, im 9. 

Berufsjahr 1.808,- Euro, im 10. Berufsjahr 1.985,- Euro, im 12. Berufsjahr 2.090,- Euro im 15. 

Berufsjahr 2.228,- Euro und im 18. Berufsjahr 2.266,- Euro. 

Zuschläge für Mehrarbeit für Teilzeitbeschäftigte richten sich grundsätzlich nach dem Arbeitszeit­

gesetz von 2007. Allerdings, so der Kollektiwertragsexperte Handel, ist der Umgang mit Mehrar­

beit von Teilzeitbeschäftigten im Handel In der Praxis eine "offene Baustelle", indem vor allem mit 

dem Durchrechnungszeitraum "getrickst wird". 

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass der KV für Angestellte und Lehrlinge in Handels­

betrieben einer der wenigen KOllektiwerträge ist, der eine Präambel zur Gleichbehandlung auf­

weist. 

Präambel 

Im Kollektivvertrag für HandelsangestelHe ist unter Punkt 4 Gleichbehandlung festgehaHen , dass "im 
Zusammenhang mit einem Arbe~verhäHnis niemand aufgrund seines Geschlechtes unmittelbar 
oder mittelbar diskriminiert werden darf, insbesondere nicht 
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1. bei der BegrOndung des Arbeitsverhältnisses, 

2. bei der Festsetzung des Entgelts, 

3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entge~ darstellen, 

4. bei Maßnahmen der Aus- und Weijerbildung auf betJieblicher Ebene, 

5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 

6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und 

7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses." 

Als Diskriminierung wird ~ede benachteiligende Differenzierung, die ohne sachliche Rechtfertigung 
VOI'genommen wird (§ 2 Gleichbehandlungsgesetz)", definiert. (KollektiVVertrag für Angestel~e und 
Lehrlinge in HandelsbetJieben, Sland 1. Jilnner 2015, S. 9) 

Gleichzeitig allerdings fällt hinsichtlich sprachlicher Gleichbehandlung Im Vergleich zu anderen 

Kollektlwerträgen auf, dass gerade in diesem KOllektiwertrag fast ausschließhch männliche 

Bezeichnungen zu finden sind: der Angestellte, der Arbeitnehmer etc. Insbesondere betrifft dies 

auch Tätigkeitskategorisierungen im Teil Gehaltsklassen wie Kassier, Buchhalter, Verkäufer etc. 

3.3.4 Reinigung - Kollektivvertrag für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigerinnen 

Anmerkungen zur Branche 

Nach wie vor ist die Büroreinigung (UnterhaltsreInigung in Büros) der größte Subsektor der Bran­

che. Andere Bereiche wie spezialisierte Reimgungsdienstleistungen (z.B. Krankenhausreinigung) , 

die Fassaden- und Fensterreinigung, die Reinigung öffentlicher Verkehrsmittel oder die Reinigung 

von Schulgebauden, aber auch Industriereinigung haben jedoch an Bedeutung gewonnen (siehe 

genauer Holtgrewe I Sardadvar, 2012, S. 3ft) . 

Die Rein igungsbranche gehört zu den personalintensiven Branchen - etwa 80% der gesamten 

Kosten entfallen auf Personalkosten. Vor diesem Hintergrund ist nach (Ho~grewe I Sardadvar, 

2012) zunehmende Rationalisierung zu beobachten: Da die Lohnkosten die bedeutendsten Aus­

gaben darstellen, ist in diesem BereiCh auch der Wettbewerb am härtesten. Nachdem aber 

gleichz8ltig recht umfassende Kollektiwertrage bestehen, konzentriert sich der Wettbewerb im 

Bereich der Löhne vor allem darauf, die Beschäftigten das gleiche Arbeitspensum in kürzerer Ze~ 

erledigen zu lassen (siehe genauer Holtgrewe I Sardadvar. 2012, S. 4ft). 

Die Qualität der Arbeit ist darüber hinaus geprägt durch das Dienstleistungsdreieck, das aus 

Arbeitgeberln , Arbeitnehmerln und Kundenuntemehmen gebildet wird . Die Re inigung Ist eine 

typische .mobile" Arbeit, bei der die Arbeitnehmerinnen bei einem Untemehmen beschäftlQt sind. 

aber an einem anderen Ort, beim Kunden, Ihre Arbeit verrichten. Wünsche der Kundinnen spielen 

eine entscheidende Rolle für die Qualität der Arbeit. Ein Beispiel ist der Wunsch von Kundinnen, 

dass Reinigungsarbeit .unsichtbar" erledigt werden soll . der dazu beiträgt, dass die Arbeitszeiten 

der Reinigerinnen an die Tagesrander gelegt werden (siehe genauer Holtgrewe I Sardadvar, 

2012. S5ft). 

70% der Reinigungskräfte Sind Frauen, die mehrheitlich teilzeitbeschäftigt sind. Sie sind vor allem 

in der Unterhaltsreinigung tätig . während Männer eher in der Sonderreinigung und mehrheitlich 
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vollzeitbeschäftigt eingesetzt sind (IFES, 2013). Die Büroreinigung ist zusätzlich häufig mit geteil­

ten Diensten organisiert. Das bedeutet , dass Reinigungskräfte z.B. am frühen Morgen arbeiten, 

dann eine Unterbrechung haben und am späteren Nachmittag erneut zu arbeiten beginnen. 

Arbeitszeitarrangements sind daher auch ein zentrales Thema in der Branche. Die Verbreitung 

von Arbeitszeiten an den Tagesrandern, also früh morgens und abends, ist allerdings ein haupt­

sächlich weibliche Beschäftigte betreffendes Problem, das jedoch primär nicht in Kollektiwer­

tragsverhandlungen zu lösen ist, sondern das einer Änderung der Wünsche der Kundinnen 

bedarf und zwar in die Richtung, dass Reinigungsarbeit wieder innerhalb der üblichen Büro und 

Geschäftszeiten erledigt werden kann. 

Kollektivvertrag tür Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigerinnen - Neuer 
Rahmenkollektivvertrag 

Unter den KOllektiwertrag für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigerinnen fallen rund 40.000 

Arbeitnehmerinnen, rund 70 Prozent davon sind Frauen. 2013 wurden der Rahmenkollektiwer­

trag und die so genannte Lohnordnung für Denkmal- , Fassaden- und Gebäudereinigerinnen 

verändert. 

Wesentliche Änderungen: Der neue Rahmenkollektiwertrag sowie die neue Lohnordnung ge~en 

ab 2013 erstmals für alle neun Bundesländer. Die Lohnordnung wurde verändert und damit eine 

neue Ausgangslage für Einstufungen geschaffen. Gleichzeitig mit der Neuordnung der Lohngrup­

pen wurden die auszuübenden Aufgaben und Tätigkeiten der Reinigungskräfte genauer definiert. 

Die Anrechnung der Karenzzeiten wurde verbessert. Die Weihnachts- und Urlaubsremuneration 

wurde erhöht, indem nunmehr alle Zulagen, Zuschläge, allfällige Prämien sowie das Mehrstun­

den- und Überstundenentge~ In die Berechnungsgrundlage einzubeZiehen Sind. Der Durchrech­

nungszeitraum der Arbeitszeit wurde, allerdings nur für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen der 

Lohngruppe 2 auf 39 Wochen erweitert. Die Mehrarbeitsstundenregelung für Teilzeitbeschäftigte 

blieb unverändert. Sie orientiert Sich am Arbeitsgesetz von 2007. Das heißt, für Mehrarbeitsstun­

den gebührt ein Zuschlag In der Höhe von 25% des Nonnallohns. Mehrstunden werden Jedoch 

mcht zuschlagspfllchtig , wenn sie Innerhalb von drei Monaten durCh Zeitausgleich abgegolten 

werden. 

Aus der Perspektive des Abbaus geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede ist zunächst 

die Verbesserung der Anrechnung der Karenzzeiten zu nennen. 

Seit 1.1.2013 wird die erste Karenz - Im Sinne des Mutterschutzes bzw. des Väterkarenzgesetzes 

- für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entge~ortzahlung im Krankenstand und 

das Urlaubsausmaß mit hÖChstens 16 Monaten angerechnet. Anrechnungen auf VOITÜckungen 

und Jubiläumsgelder sind In diesem Fall nicht relevant, da diese im Kollektlwertrag für Denkmal-, 

Fassaden- und Gebäudereinigerinnen nicht vorgesehen sind . (Kollektiwertrag für Denkmal- , 

Fassaden- und Gebäudereinigerinnen, Stand 1. Jänner 2015, §5 Betriebszugehörigkeit Abs. 3, 

S. 3) 

Die neue Lohnordnung verbessert die Einstufung und damit das Einkommen bestimmter Gruppen 

von Reinigungskräften in denen vor allem weibliche Beschäftigte vertreten sind. Die grundsätzli­

che Struktur der Lohnordnung, nämlich die Einstufung von Sonder- und Spezialreinigerinnen in 

die höchsten Lohngruppen und die Einstufung von Unterha~sreinigerlnnen in die niedrigste Lohn­

gruppe bleibt aufrecht. Begründet wird die höhere Einstufung der Sonder- und Spezialreinigerln-
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nen mit höheren Anforderungen bezogen sowohl auf Kenntnisse und Wissen als auch auf körper­

liche Anforderungen. 

Eine Verbesserung vor allem für untere Lohngruppen, in denen vomehmlich weibliche Beschäftig­

te tätig sind, bringt die klare Festlegung, dass im Reinigungs-KV nach der tatsächlichen Tätigkeit 

(§ 11 Abs. 1) entlohnt wird. Was bedeutet dies? Reinigungskräfte werden im Unterschied zu 

beispielsweise Handelsangestellten stundenweise entlohnt. Das heißt, eine Reinigungskraft kann 

in der Woche 9 Stunden in der Hotelreinigung (Lohngruppe 3), 3 Stunden in der Reinigung in 

einem Pflegeheim (Lohngruppe 5) und 12 Stunden in der Büroreinigung (Lohngruppe 6) tät ig 

sein. Im ReinigungsKV wird nun aber nicht vom Überwiegensprinzip ausgegangen (das würde 

bedeuten Lohngruppe 6), sondern für den Zeitraum, in dem die Reinigungskraft eine Tätigkeit 

einer höheren Lohngruppe verrichtet, ist der NormalstundenlOhn der höheren Lohngruppe zu 

bezahlen (§ 11 Abs. 2). Im angeführten Beispiel wird die Reinigungskraft 9 Stunden nach Lohn­

gruppe 3, 3 Stunden nach Lohngruppe 5 und 12 Stunden nach Lohngruppe 6 bezahlt. 

§ 3 Lohngruppenvereinbarung A Lohngruppeneinteilung 

Die einzige ausbildungsabhangige und tätigkeitsabhängige Lohngruppe ist die höchste Lohngruppe, 
nämlich Lohngruppe 1: Diese rege~ unverändert die Facharbeiter mit abgeschlossener Lehrab­
schlussprOfung in der Denkma~, Fassaden- und Gebäudereinigung (KoUektiwertraglicher Stunden­
lohn: 10,06 Euro). 

Ab Lohngruppe 2 sind die Einstufungen ausschließlich tätigkeitsabhängig. So sind in Lohngruppe 2 
alle Sonderreinigerinnen und Sonderreiniger ohne abgeschlossener LehrabschlussprOfung in der 
Denkma~, Fassaden- und Gebäudereinigung sowie Bauend- und GrundreinigerInnen und Personen, 
die bisher im technischen Hausservice eingesetzt waren, eingeordnet Darunter fallen beispielsweise 
Fenster- und FassadenreinigerinneniFenster- und Fassadenreiniger, aber auch Personen die in der 
Spezialreinigung (z.B. Maschinenreinigung, Teppichreinigung, Steinreinigung) in IndustJie- und Ge­
werbebetrieben, Fabriken, Bürohäusem, Verwa~ngsgebäuden , Verkehrsmitteln und Verkehrsein­
richtungen tätig sind (KoUektiwertraglicher Stundenlohn: 9,10 Euro). 

Lohngruppe 3 ist eine neue Lohngruppe und umfasst erstmals als eigene Lohngruppe die Hotelreini­
gung, darunter auch Zimmerreinigungskräfte. Beschäftigte in der Hotelreinigung waren vor 2013 
mehrheitlich in lohngruppe 4 oder 5 eingestuft, allerdings hatten sie vor 2013 Anspruch auf Sonn­
tagszuschlag , den es seit 2013 für diese Gruppe nicht mehr gibt. Vor 2013 fand sich nach Aussagen 
von Kollektiwertragsexpertinnen oft die Praxis an ein Reinigungsuntemehmen ausgelagerte Hotel­
reinigungskräfte nach dem niedrigeren Kollektiwertrag des Hotel- und Gastgewerbes zu bezahlen 
(Kollektiwertraglicher Stundenlohn: 8,88 Euro). 

In Lohngruppe 4 finden sich alle Personen, die in der Hausbetreuung beschäftigt sind. Unter Haus­
betreuung werden Tätigkeiten wie Hausreinigung insbesondere die Reinigung der Stiegenhäuser, die 
Fensterreinigung sofem leicht erreichbar (Gangfenster und keine Schutzvorrichtungen erlordertich) 
und keine Sonderreinigungen im Sinne der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (Lohn­
gruppe 2), Wohnungsreinigung, Verkehrsflächenreinigung inklusive Schneeräumung und Grunanla­
genbetreuung verstanden (Kollektiwertraglicher Stundenlohn: 8,61 Euro). 

In lohngruppe 5 fallen alle Personen, die in Seniorinnen heimen, Pflege- und/oder Krankenansta~en 
als Reinigungskräfte tätig sind (bis 2013 lohngruppe 3). Neu dazugekommen in dieser Gruppe sind 
die Reinigungskräfte in medizinischen und technischen Labors (Kollektiwertragticher Stundenlohn: 
8,28 Euro). Mrt 1.1.2013 wurde allerdings im KV definiert, dass alle Personen, die vor allem in dieser 
Lohngruppe beschäftigt sind, eine Infektionszulage oder auch eine vergleichbare Zulage erha~en , 

wenn die anderen beim Kunden dort beschäftigten MitarberterinnenIMitarbeiter auch eine solche In­
fektionszulage oder vergleichbare Zulage erha~en. 
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Koilekllnenraqe und der Abbau V0l1 Friluenbenacllle1liqung 

Lohngruppe 6 rege~ nunmehr alle Unterha~sreinigerinnenlUnterttaHsreiniger, die die ständigen Un­
terhaHsreinigung verrichten. Entha~en sind in dieser Lohngruppe auch die Tätigkeiten in der KOche, 
bei der Essensausgabe sowie die Botengange und Einkaufe (Kollektiwertraglicher Stundenlohn: 
8,23 Euro). (Lohnvereinbarung für Arbeiterinnen/Arbeiter in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäude­
reinigung 2015, S. 2ft) 

Aus der Perspektive des Abbaus geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede ist zusätzlich 

anzumerllen, dass unabhängig von der Neuregelung der Lohnordnung in den letzten Jahren bei 

Gehaltsverhandlungen die Löhne der untersten Lohngruppen prozentuell stärker erhöht wurden 

als die obersten Lohngruppen. Dies kommt den BescMfttgten der untersten Lohngruppen zugute, 

In denen vOlWlegend Frauen eingestuft sind. 

Weiters erhöht wird das Einkommen der Reinigungskräfte durch die Erhöhung der Weihnachts­

und Urlaubsremuneration, zu deren Berechnung seit 2013 alle Zulagen, Zuschläge, allfällige 

Prämien sowie das Mehrstunden- und Überstundenentgelt einbezogen werden. Diese Änderung 

trägt nicht zum Abbau geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede innerhalb der Branche 

bei , erhöht aber das Einkommen für alle Beschäftigten der Branche, von denen 70% weiblich 

sind . 

Eine weitere Änderung seit 2013, die ebenfalls alle Beschäftigten betrifft und die der - in den 

Anmerllungen zur Branche angeführten - Arbeitsverdichtung Einhalt gebieten sollte, ist mit der 

Neuordnung der Lohngruppen die Neudefinition der auszuübenden Aufgaben und Tätigkeiten der 

Reinigungskräfte auf der Grundlage der Ö Nomn 0 2050. Die vorher für wenige Tätigkeitsbereiche 

bestehenden Quadratmeter Leistungen wurden durch ein System ersetzt, das für eine Vielzahl 

von Tätigkeiten und Räumlichkeiten Höchstwerte festlegt, die für alle Reinigungskräfte Gültigkeit 

haben. Das bedeutet, dass Reinigungskräfte diese neu definierten Maximalwerte nicht über­

schreiten dürfen. Festgehalten sind etwa die Quadratmeter Leistung pro Stunde in der Unterhalts­

reinigung nach Art der Reinigung (Sicht-, Teil- oder VoUreinigung) und Reinigungsbereich (z.B. 

etwa Büros, Teeküchen, Toiletten, Bibliotheken, Patientinnenzimmer etc.), Quadratmeter Leistung 

pro Stunde bei der Sonderreinigung von Bodenflächen nach Bodenbelag (z.B. PVC, Steinboden, 

Parllett etc.) und RelOigungsverfahren (z.B. Nassgrundreinigung, Intensivreinigung etc.). Definiert 

sind aber auch andere Leistungen WIe etwa Blumen gießen, Besprechungs- und Geschirrservice, 

Botengänge etc., die nicht in den Quadratmeter Leistungen inkludiert sind, gesondert angegeben 

und berechnet werden müssen. Auch diese Änderung leistet keinen Beitrag zum Abbau ge­

schlechtsspezifischer EinkommensunterSChiede innerhalb der Branche, verbessert aber die 

Arbeitsbedingungen für aUe Beschäftigten, im Besonderen der Unterhaltsreinigungskrafte, die 

zum überwiegenden Teil weiblich sind. 

3.3.5 RahmenkOllektivvertrag für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie (NGG) und KV 
(Branchenanhang) für die Süßwarenindustrie 

Anmerkungen zur Branche 

Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie (NGG) ist eine sehr heterogene Branche mit großen 

Unterschieden zwischen den insgesamt 28 Teilbranchen. Die bedeutendsten Teilbranchen (ge­

mäß Umsatz) steUen die Brauindustrie, die Erfrischungsgetränkeindustrie (alkoholfrei) , die Süß-
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warenlndustne und die Flelschwarenlndustne dar. Insgesamt umfasst die _Herstellung von Nah­

rungsmitteln und Getranken plus Tabakverarbeitung 4.327 Untemehmen (6.016 Arbeltsstatten) 

mit Insgesamt 69.202 (unselbstandlg) Beschaftlgten. von denen die überwiegende Mehrheit 

(45.286) als Arbeiterinnen eingestuft Ist (siehe genauer Krenn et al.. 2014 . S. 65f). Die Industne Im 

engeren Sinne besteht aus 229 Betneben (Arbeitsstätten) mit Insgesamt 27.000 Beschäftigten. 

rund 30% Frauen. und einer Exportquote von 64%. Demgegenüber zählt das Gewerbe Insgesamt 

4.428 Betnebe (Arbeltsstatten) mit rund 36.000 Beschaftlgten. Die Branche wurde von der Knse 

2009 so gut Wie kaum betroffen. die Nachfrage nach Lebensmitteln ging In diesem Zeitraum kaum 

zurück (Siehe genauer Krenn et al. . 2014. S. 65f). 

Was die EIgentumsverhaltnIsse betnfft. ISt die Branche sehr kleinteilig struktunert· 90% Sind KleIn­

und Mlttelbetnebe. Der Anteil Internationaler Konzerne geht zuruck während Sich gleichzeitig 

große Famlhenunternehmen entwlcke~ haben. Seit dem EU-Beltntt ISt laut Aussagen In den 

Expertinneninterviews der KonzentratIOnsprozess In der Branche Insgesamt gestiegen. ebenso 

der Exportanteil Durch den KonzentratIonsprozess Im Lebensmittelhandel und die Mark1macht 

der Handelskonzerne hat Sich eine engere Verzahnung der Produktion mit klelntelhgen und kurz­

fnstlgen Nachfragemustern seitens des Handels durchgesetzt mit der AUSWirkung. dass die Plan­

barkelt der Produktion abgenommen und die Implementierung von fiexlblen Arbeitszeiten 

zugenommen hat (genauer Siehe Krenn et al. . 2014. S. 65f) . 

Rahmenkollektivvertrag für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie (NGG) und KV 
(Branchenanhang) tür die Süßwarenindustrie - Wenig Änderungen 

Der Heterogenrtat der Branche entspncht. dass der Rahmenkollektlwertrag fur die Nahrungs- und 

Genussmlttehndustne (NGG) für 29 Bereiche gilt. Diese Bereiche Sind. Alkoholfreie Erfnschungs­

getrankelndustne. BraUindustne über 36.000 hl . Braulndustne ZWIschen 12.000 und 36.000 hl . 

BraUindustne biS 12000 hl. Esslg-. Essenzen- und Splntuosenlndustne. Felnkostlndustne. 

Flelschwarenlndustne. Fruchtsaftlndustne. FutterTnittehndustne. Gefiugehndustne. Gewurzm­

dustne. Großbacker. Haas. Kaffeemlttehndustne. Kelly. Kuhlhauser. Malzlndustne. Mllchlndustne. 

Muhlenlndustne. Obst-. Gemuseveredelungs- und Tiefkuhhndustne. Spelseol- und Fettlndustne. 

Splntus- und Hefelndustne. Starkelndustne. Suppenlndustne. Sußwarenindustne. Tabaklndustne. 

Telgwarenlndustne und Zuckenndustne (Rahmenkollektlwertrag fur die Nahrungs- und Genuss­

mlttehndustne. Ausgabe 2015. S. 2). Für diese einzelnen Bereiche hegen zusätzhch zum Rah­

menkollektlwertrag einzelne Branchenanhange vor. welche die Einstufung. also die Definition der 

Lohnkategonen. den Jahrhch ausgehandelten LOhnvertrag soWIe sonstige Zusatzbestlmmungen 

für den einzelnen Bereich enthalten. Fur eine Darstellung der Lohngruppen und Einstufung wurde 

aus diesen 18 Bereichen die Sußwarenindustne ausgewahlt . da sie gemaß Umsatz zu den Wich­

tigsten Bereichen zahlt 

Im Rahmenkollektlwertrag für die Nahrungs- und Genussmlttehndustne (NGG) finden Sich aus 

der Perspektive des Abbaus geschlechtsspezIfischer EInkommensunterschiede In den letzten 

Jahren kaum Veranderungen. Eine Anrechnung der Karenzzeiten ISt Im Rahmenkollektlwertrag 

nicht festgehalten Auch bezughch Tellzeltbeschaftlgung. Mehrarbeit und Mehrzuschlag finden 

Sich keine Sonderbestimmungen Im Rahmenkollektlwertrag Tellzeltbeschaftlgung ISt generell 

keine verbreitete Beschaftlgungsform In dieser Branche. 
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Aber auctl In dieser Branche wurden In den letz1en Jahren bei Gehaltsverhandlungen die Löhne 

in den untersten LOhngruppen stärker erhöht als die der obersten Lohngruppen. Dies kommt den 

Beschäftigten der untersten Lohngruppe zugute, in denen zu einem höheren Anteil Frauen einge­

stuft sind. 

Als wesentlictle Veränderung, die zum Abbau gesctllechtsspezifisctler Einkommensunterschiede 

beigetragen hat, ist eine Reduktion der Lohnkategorien zu nennen, die allerdings nicht in den 

letz1en Jahren, sondem in den letz1en eineinhalb Jahrzehnten stattfand. Ende der 80er-, Anfang 

der 90er-Jahre fanden sich in der Süßwarenindustrie noch an die zwölf Lohnkategorien. Die 

übergeordneten Lohngruppen entsprachen zwar in etwa den gegenwärtigen fünf Lohngruppen 

(Abteilungsleiterinnen, Meisterinnen Spezialfacharbeiterinnen, Qualifizierte Arbeitnehmerinnen, 

Maschinführerlnnen und sonstige Arbeitnehmerinnen), wiesen aber jeweils zwischen zwei und 

drei hierarchiSierte (Unter)Lohnkategorien auf. a) und b) oder a) und b) und cl. Die a-Gruppe war 

in den jeweiligen Lohngruppen der klassische Männerarbeitsbereich, während in der niedriger 

bezahlten b- und c-Gruppe zu höheren Anteilen Frauen beschäftigt waren. Die Abschaffung 

dieser hierarchisierten Lohnkategorien Innerhalb der Lohngruppen vemngerte den Spielraum für 

geschlechtsspezIfische Benachteiligung bei der Einstufung enorm, so der KOllektiwertragsexperte 

Süßwarenindustrie. 

Seit 1997 sind Im Kollektiwertrag (Branchenanhang) der Süßwarenindustrie fünf Lohnkategorien 

(Lohngruppen) vorgesehen. Die höchsten Lohngruppen, Lohngruppe 1 und Lohngruppe 2 setzen 

einen Lehrabschluss voraus. In Lohngruppe 3 bIS Lohngruppe 5 werden Beschäftigte ohne Lehr­

absctlluss eingestuft. 

1) Abteilungsleiterinnen, Meisterinnen 

unabhängig von einer Meisterprüfung verantwortlich für die Qualität und Quantität der Produkte einer 
oder mehrerer Produktionslinien, inklusive der Verpackung, den rationellsten Einsatz von Personal, 
Material und Produktionsmittel unter Beachtung aller hygienischen, qualitätsreievanten und prozess­
spezifischen Vorschriften in dieser Abteilung. 

2 a) SpezialfacharbeiterInnen 

werden nach ausreichender Schulung und qualifizierter Praxis an mehreren AnlagenIMaschinen 
bzw. an schwierigeren Herstellungsprozessen, die besondere Ausbildung und Erfahrung als Fachar­
beiterinnen voraussetzen, bei der Herstellung von Halb- und Fertigfabrikaten in der geforderten Qua­
lität und Quantität eingesetzt. 

2 b) Facharbeiterinnen, Zuckerbäckerinnen 

sind direkt mit der Erzeugung von Halb- und Fertigfabrikaten in der geforderten Qualität, meist an 
Produktionsanlagen und unter Beachtung aller prozessspezifischen Vorschriften befasst. Eine Fach­
arbeiterinnenausbildung mit einem einschlägigen Abschluss für Zuckerbäckerinnen, Bonbonmache­
rinnen, Konfektmacherlnnen u.Ä. ist Voraussetzung. 

Die im betriebstechnischen Bereich eingesetzten Facharbeiterinnen wie Schlosserinnen, Mechanike­
rinnen, Kesselwärterinnen zählen ebenso wie Kraftfahrerinnen auch zu dieser Kategorie. 

3) Qualifizierte Arbeitnehmerinnen 

Qualifizierte Arbeitnehmerinnen sind direkt mit der Erzeugung von Halb- und Fertigfabrikaten in der 
geforderten Qualität selbständig, meist an Produktionsanlagen und unter Beachtung aller prozess­
spezifischen Vorschriften befass\. Sie haben in der Regel auch Aufsicht und Verantwortung für den 
ordenUichen Arbeitseinsatz von mehreren sonstigen Arbeitnehmerinnen bzw. Maschinenführerinnen, 
auch im Schichtbetrieb neben der eigenen Arbeit. 
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KoIle'D".enraqe und der Abbau von Frauenbenactlle,hgung 

4) Maschinführerlnnen 

bedienen nach Einschulung gleichartige Maschinen der Produktion bzw. Verpackung \/On Halb- und 
Fertigfabrikaten und produzieren selbsländig eine vorgegebene Menge pro Schicht nach gegebe­
nem Qualitätsslandard. Die fachgerechte Reinigung am Schichtende ist ebenso wie einfache UmrOs­
tlätigkeiten in diesem Aufgabenprofil enthatten. 

5) Sonstige Artleitnehmerlnnen 

ertedigen nach Unterweisung in den Bereichen Produktion, Verpackung, Transport und Reinigung al­
le anfallenden Artle~en gewissenhaft unter Beachtung der bestehenden Regeln und Anordnungen in 
der entsprechenden Zeit. (Branchenanhang für die SOßwarenindustr1e, 2015, S. 14115) 

Die Monatslöhne für Vollzeitbeschäftigle liegen für Abteilungsleiterinnen, Meisterinnen bei 

1.954,43 Euro, für Spezialfacharbeiterinnen bei 1.914 ,24 Euro, für Facharbeiterinnen. Zuckerbä­

ckerinnen bei 1.802.03 Euro. für Qualifizierte Arbeitnehmerinnen, Vorarbeiterinnen bei 1.709,92 

Euro, für Maschlnführerlnnen bei 1.626,18 Euro und für sonstige Arbeilnehmerlnnen bei 1.607,76 

Euro. 

In der Süßwarenindustrie sind sechs Stufen einer Dienstalterszulage vorgesehen. Diese sind 

absolut definiert und gelten für alle Lohngruppen. 2015 beträgt die Dienstalterszulage nach drei 

Jahren monatlich 36,84 Euro, nach fünf Jahren 53,59 Euro, nach zehn Jahren 56,94 Euro, nach 

15 Jahren 65,32 Euro, nach 20 Jahren 70,34 Euro und nach 25 Jahren 73,69 Euro. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Rahmenkollektiwertrag für die Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie (NGG) einen Passus (§ 11 Abs. 8) zur Entgeltgleichheit enthält, in dem auf 

das Gleichbehandlungsgesetz verwiesen wird . Bezüglich sprachlicher Gleichbehandlung fällt 

positiv auf. dass die Formulierungen bis auf einige Ausnahmen - etwa Arbeitgeber - auf beide 

Geschlechter Bezug nehmen. 

3.3.6 Hotel- und Gastgewerbe - Rahmenkollektivvertrag tür Arbeiterinnen im Hotel- und 
Gastgewerbe 

Anmerkungen zur Branche 

Im Jahr 2012 waren rund 270.000 Arbeitnehmerinnen in 44.500 Beherbergungs- und Gastrono­

mieunternehmen (ÖNACE 2008: Abschnitt I) beschäftigt (Statistik Austria, 2015b). In der Gastro­

nomie (ÖNACE 2008: Abteilung 56) waren rund 168.000 Personen im Jahresdurchschnitt tätig , 

wahrend In der Beherbergung (ÖNACE 2008: Abteilung 55) Im Jahresdurchschnitt rund 108.000 

Personen beschäftigt waren (Statistik Austria , 2015b). 

Während es im Jahr 2009 erstmals seit 2004 zu Umsatzrückgängen im Bereich Beherbergung 

und Gastronomie kam. ist seit dem Jahr 2010 laut Umsatzindex (ÖNACE 2008: Abschnitt I) ein 

Aufwärtstrend ertkennbar, der für 2013 ein Plus von 3,5% aufwies (2010: +4 ,5%, 2011 : +4,7% 

bzw.2012: +3,7% gegenüber dem Vo~ahresergebnis) (Statistik Austna, 20 15b). 

Die überwiegend kleinbetriebliche Struktur der österreichischen "Beherbergung und Gastronomie" 

zeigt sich deutlich bel der Betrachtung der Unternehmen dieses Wirtschaftszweiges in der Gliede­

rung nach Beschäftigtengrößenklassen (siehe: Branchendaten nach Beschäftigtengrößenklas­

sen). 86,8% der Untemehmen arbeiten mit weniger als zehn Beschäftigten. Nur 503 
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Unternehmen (1 ,1 %) der Beherbergung und Gastronomie arbeiteten mit mindestens 50 Beschäf­

tigten, gleichzeitig sind diese Unternehmen für 26,5% der 8ruttowertschöpfung des gesamten 

Bereiches im Jahr 2012 verantwortlich (Statistik Austria , 2015b). 

Die Branche ist durch hohe Fluktuation und Abwanderung charakterisiert. Beinahe die Hälfte der 

Beschäftigten verlässt die Branche nach zehn Jahren (Pensionierungen nicht mit berechnet). 

Kollektivvertrag für Arbeiterinnen im Hotel- und Gastgewerbe 

.Ein großes Problem ist die Unübersichtlichkeit· (Kollektiwertragsexperte, Hotel- und Gastgewerbe) 

Unter den Rahmenkollektiwertrag für Arbeiterinnen im Hotel- und Gastgewerbe fallen rund 

200.000 Arbeitnehmerinnen, über 60 Prozent davon sind Frauen. 

Im Kollektiwertrag für Arbeiterinnen im Hotel- und Gastgewerbe sind laut Kollektiwertragsexper­

ten Hotel- und Gastgewerbe in den letz1en Jahren kaum Änderungen konstatierbar. Dies gilt 

natürlich auch für den Abbau geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede in den letz1en 

Jahren, 

Eine Anrechnung der Karenzzeiten ist im Kollektiwertrag nicht festgehalten . Bezüglich Teilzeitbe­

schäftigung, Mehrarbeit und Mehrarbeitszuschlag wird im Kollektiwertrag auf das Arbeitszeitge­

setz (AlG) (idF BGBI. I Nr. 61 /2007) verwiesen. 

6. b .• Für Teilzeitbeschäftigte genen alle in diesem Kollektiwertrag angeführten arbeitsrechUichen 
Bestimmungen. Die in den Lohnabkommen vereinbarten Mindestlöhne gebühren Teilzeitbeschäftig­
ten im Verhättnis der vereinbarten Arbeitsstunden zur Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschaftigte. Für 
die Regelung des Mehrarbeitszuschlages genen die gesetzlichen Bestimmungen des § 19 d Arbeits­
zeitgesetz (AZG) idF BGBI. I Nr. 61/2007." (Kollektiwertrag für Arbeiterinnen im Hotel- und Gastge­
werbe, Stand: 1. Juli 2012 adaptiert, S. 4) 

Zu Lohngruppen und Einstufungen können aufgrund der Unübersichtlichkeit für das Hotel- und 

Gastgewerbe leider keine Aussagen getroffen werden. Im Hotel- und Gastgewerbe fehlen erstens 

bundeseinheitliche Regelungen. Zweitens gelten zwei untersChiedliChe Entgeltsysteme, und zwar 

Festlöhne und so genannte Garantielöhne,21 für die wiederum ,n den einzelnen Bundesländern 

unterschiedl iche Lohntafeln vorliegen. Drittens differiert die Systematik, In die die einzelnen Lohn­

gruppen eingeordnet sind, zwischen den Bundesländern. So findet Sich beispielsweise in Karnten 

eine Bereichsgliederung in Service Festlohnsystem und Service Garantielohnsystem, in Beher­

bergung Festlohnsystem und Beherbergung Garantielohnsystem sowie Küche. In jedem dieser 

Bereiche sind wiederum fünf LOhngruppen festgelegt. Die steirische Lohntafel weist hingegen 

keine Bereichsgliederung auf, sondern unterscheidet im Festlohn5ystem zwischen 16 Lohngrup­

pen. In Wien wiederum gibt es eine eigene Lohntafel für Wiener Kaffeehäuser. Dazu kommt, 50 

.'10as Garantrelohnsystem SIeht fur Mllart)erlerlnnen, dIe unmittelbar Kontakt zu den Gasten haben, eme Beteiligung am 
Neltoumsatz vor Die BeteIligung erfolgt In der Form, dass ein geWIsser Prozentsatz des Neltoumsatzes auf die Mrtarberlerln­
nen entsprechend Ihrer Im Monat geleisteten Arbeitszeit und Im VerMltnrs Ihres garanllerten Mmdesllohnes aufgeteilt WIrd 
Unabhanglg \Ion der Höhe der emunelten Umsatzprozente hai der/die Garanllelöhnerlln Jedenfalls Anspruch auf den In der 
Lohnordnung garantierten MlndestbrultOlohn Dieser ergibt Sich aus der Einstufung In die Jeweilige Lohnkalegone 
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der KOllektlwertragsexperte Hotel- und Gastgewerbe, dass die Lohnhöhen höchst unterschiedlich 

sind. Zusatzllch unterscheiden sich auch die Dlenslalterszulagensysteme Gibt es In einem Bun­

desland BIennalsprunge bis zum 25 DienstJahr, findet sich In einem anderen die erste Dienstal­

terszulage erst nach fünf DienstJahren. 

Derzeit sind erste Schntte In RIchtung einer bundeseinheitlIchen Harmonlslerung geplant. Eine 

sofortlQe bundeseinheitlIche Harmonlslerung ISt laut KOllektlwertragsexperten Hotel- und Gast­

gewerbe aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen Lohnhohen nicht möglich Eine solche 

Harmonlslerung ware gleichzeitig auch der erste Schntt, um Aussagen zum Abbau von Entgelt­

benachteilIgung von Frauen Im Kollektlwertrag fur Arbeitennnen Im Hotel- und Gastgewerbe zu 

ermogllchen . 

3,4 Zusammenfassung 

Die Analysen machen deutlich, dass der Abbau geschlechtsspeZIfischer BenachtelllQungen Im 

Entgeltbereich In den einzelnen untersuchten Kollektlwertragen unterschiedlich welt gediehen 1St. 

Dies betnfft sowohl die Anrechnung von Karenzzeiten als auch die Dlsknminierungsanfailigkeit 

von EInstufungsregelungen. AbhanglQ von derzeitigen Status Quo Sind daher auch In den einzel­

nen Branchen unterschiedliche Schntte notwendig um Benachteiligungen von Frauen Im Entgelt­

bereich weiter abzubauen Geht es bei den einen zunachst einmal um eine Schaffung von 

Entgeltuberslchtllchkelt und eine Festlegung der Anrechnung von Karenzzeiten Im Kollektlwer­

trag, geht es bei den anderen um eine Ausweitung der Anrechnung von Karenzzeiten In zeitlicher 

HinSicht (beispielsweise von zehn Monaten auf 20 Monate), In HinSicht auf verschiedene Karenz­

formen (Eltemkarenz, Pflegekarenz, HospIzkarenz) und In HinSicht auf Ansprüche (Wie beispiels­

weise Anrechnung auf VOfTUckungen und Jubllaumsgelder). 

Tellzeltbeschaftlgung, Mehrarbeit, Mehrarbeitszuschlag und Durchrechnungszeitraume Sind aus 

der Perspektive der Kollekllwertragsexpertlnnen bislang In keiner Branche Wirklich befnedlQend 

Im KOllektlwertrag gelöst. Dieses Themenfeld Wird daher auch von den Kollekllwertragsexpertln­

nen als .offene Baustelle" bezeichnet. 

Daruber hinaus finden Sich In den Kollekllwertragen einzelne branchenspeZIfische Verbesserun­

gen, die zum Abbau der BenaChtelllQungen von Frauen bertragen. Ein solches Beispiel ISt die 

Verbesserung der Vordlenstzeltenanrechung Im Kollektlwertrag der SoZIalWIrtschaft, die Im KV 

Reinigung bedeutungslos ISt, da letzterer uber keine DIenstalterszulagen verfügt. 

Anzufuhren Sind schließlich auch noch Veranderungen, die grundsatzlIch Beschaftlgten unabhan­

glQ Ihres Geschlechts zu Gute kommen. Hier ISt fur alle funf Branchen die Strategie einer kontinu­

Ierlichen MIndestlohnpolItik zu nennen. Das heißt, dass In den letzten Jahren bei Gehaltsver­

handlungen die untersten Lohngruppen starker erhoht wurden als die obersten Lohngruppen. In 

den untersten Lohngruppen Wiederum Sind zu höheren Anteilen Frauen eingestuft. 
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Mal~nahmen der &lI1desmlolsienen 

4 Maßnahmen der Bundesministerien 

In diesem Teil des Berichts erfolgt eine detaillierte Darstellung der für den Berichtszeitraum 2013-

2014 von den Ministerien gemeldeten externen Maßnahmen. 

FestgehaHen wird an dieser Stelle, dass keine Evaluierung oder Bewertung der Maßnahmen an 

sich erfolgt, sondem eine Beschreibung und Kategorisierung der Maßnahmen auf Basis der 

Angaben der berichtenden Stellen vorgenommen wurde. 

4.1 Ergebnisse der Erhebung tür die Maßnahmen 2013·2014 

Anhand eines standardisierten Erhebungsbialtes (siehe Anhang) wurden die Ressorts zu Jahres­

ende 2014 ersucht, eine Zusammenstellung folgender Eckdaten w den ministeriellen Maßnah­

men zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen für den Berichtszeitraum 2013-2014 zu 

veranlassen: Titel , Inhalt, Ziele und Ergebnisse, Zielgruppe, Themenkreis, Maßnahmenart, Zeitho­

rizont, Budget, Finanzierung und Evaluierung. 

Die Darstellung der in den Jahren 2013 und 2014 gesetzten Aktivitäten zum Abbau der Benachtei­

ligungen von Frauen In diesem Bericht erfolgt auf Basis der von den Ministerien gemeldeten 

externen Maßnahmen. Nicht behandelt werden inteme Maßnahmen der Ministerien, perioden­

fremde Maßnahmen, Maßnahmen anderer Akteurinnen z.B. Länder, Gemeinden, NGOs, AMS, 

etc, (soweit diese nicht zusammen mit den Ministerien gesetzt wurden) und nicht gemeldete (und 

daher für den Bericht nicht erfasste) Maßnahmen. Zu beachten ist, dass in vielen Kategonen 

mögliche Mehrfachnennungen zu Überschneidungen in den ausgewerteten Bereichen führen 

können, 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden von Seiten der Ministerien insgesamt 279 Maß­

nahmen gemeldet. Nach Ausscheiden periodenfremder, doppelt gemeldeter bzw, nur für den 

öffentlichen Dienst vorgesehener Maßnahmen wurden in den vorliegenden Bencht insgesamt 246 

externe Maßnahmen zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen für den Berichtszeit­

raum 2013 und 201 4 aufgenommen, Dies ist eine Steigerung im Vergleich w dem in den letzten 

Perioden gesetzten Maßnahmenvolumen (im Vergleich: 201 Maßnahmen im Berichtszeitraum 

2011112, 213 Maßnahmen im Berichtszeitraum 2009/10 und 172 Maßnahmen im Berichtszeil­

raum 2007/8) , Siehe dazu: Kapitel 2,2,1 und Kapitel 2,3, 
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Mai,nahmen der BundesmlllJs:enen 

Abbildung 1 Uberblick über die Anzahl der Maßnahmen 
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Quelle BERICIfT BETREFFEND DEN ÄBBAU VON BENACHTEUGUNGEN VON FRAUEN 1995-1996 S 8. 1997-1998 S 4. 1999-2000 

S 11F; 2001-2002 S 12. 2003-2004 S 5. 2005-2006 S 15: 2007-2008 S IV. 200S-2010 5 ".2011-2012 S " 

ANALYSE NACH ZIELGRUPPEN 

Filtert man die eingegangenen Meldungen nach den in den Erhebungsbögen angeführten Ziel­

gruppen (wobei Gruppenüberschneidungen aufgrund von Mehrfachnennungen möglich sind), so 

scheinen in den Jahren 2013 und 2014 neben der zu erwartenden Vielfachnennung von Frauen 

insbesondere wieder MädchenfSchülerinnen (26 Maßnahmen), Migranhn­

nenfMuslimaslDrittstaatsangehörige (44 Maßnahmen), von Gewalt Betroffene (15 Maßnahmen), 

Frauen und Männer sowie Mütter und Väter (45 bzw. 23 Maßnahmen) Im Fokus der von den 

Ministerien gesetzten Maßnahmen gestanden zu sein. Auch die Information der breiten Offent­

lichkeit war mit 22 Maßnahmen ein wichtiges Anliegen, sowie die Ausbildung bzw. Information von 

Multiplikatorinnen (17 Maßnahmen). 
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Tabelle 4.1 Maßnahmen nach Zielgruppen 

Zielgruppe Anzahl 

Frauen (allgemein) 85 

Madchenl SchulerInnen 26 

(interessIerte) Offenthchkeit 22 

Migrantinnenl Muslimasl Drittstaatsange· 
44 

hörige 

Von Gewalt Betroffene 15 

Frauen und Manner 45 

Mitarbeitennnen von 10 

Mütter und/oder Vaterl Eltern 23 

Allere Frauen/Alter 5 

MultiplI katonnnen 17 

Arbeitslose/·suchende 9 

Pflege 6 

Arbeitnehmennneni Berufstatlge 14 

Lehrerinnen 

Forschennnen 11 

Kunstlennnen 4 

Politikennnen 7 

Unternehmennnen 6 

Quelle AuSZUG AUS DER FRAGEBOGEN ERHEBuNG IN DEN RESSORTS (DEZEBEMBER 20 t 4 BIS MARz 20 t 5) 

Arbeitnehmerinnen/Berufstätige sowie Arbeitslose/-suchende waren mit 14 bzw. 9 Maßnahmen 

vertreten, Forscherinnen mit 11 Maßnahmen. 

ANALYSE NACH THEMENKREISEN 

Im Erhebungsblatt konnte jede Maßnahme einem oder mehreren Themenkreisen nach 

BGB!. 837/1992 zugeordnet werden. Dabei orientierten SIch die im Erhebungsblatt angeführten 

Themenvorschläge an den Bereichen, in denen nach gesetzlichem Auftrag ein Abbau der Be­

nachteiligungen von Frauen untersucht werden soll. 

Eine Zuordnung der Maßnahmen war daher zu fünf großen Kategorien, und zwar ·Vereinbarkert", 

"BenachteIligungen", "Soziale Sicherheit", "Gleichbehandlung" und "Aktive Frauenfördermaß­

nahmen" möglich. Die letz1e Kategorie weist aufgrund ihrer Maßnahmenvielfalt eine weitere 

Unterghederung in elf verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche auf. 

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die genaue Definition der Begriffe und die im Bereich 

aktive Frauenförderung abgefragten Unterkategorien. 
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Maßnahmen der BundeslT1IOIslenen 

Tabelle 4.2 Maßnahmen nach Themenkreisen 

Themenkreis Anzahl 
---------------------------------

Vereonbarkeil. Schaffung .on EInrIchlungen und Maßnahmen. die es 
Mannern und Frauen ermogllchen. Ihre familiaren Verpflichtungen mll 
Ihrer Berufstatlgkelt zu .erelnbaren 

Benachteiligungen: Sozlalpolltosche Maßnahmen. welche die 
Benachleiligungen .on Frauen In Hinblick auf den Umstand. dass sie 
Mutter Sind oder seon kannen. abbauen 

Soziale Sicherheit: Allgemeone Maßnahmen fur Frauen zur EXislenz· 
sicherung .• or allem fur die Falle des Alters. der In.alldltat und der 
Arbeltstoslgkelt 

Gleichbehandlung : Maßnahmen zur DurchselZung der Gleichbe· 
handlung Im Arbeitsleben 

Akt ive Frauenforderungsmaßnahmen on allen gesellschaftlichen 
Bereichen und zwar 

SchulISche und berufliche Bildung 

Arbeitsmarkt 

Wohnen 

Gesundheit 

Mobilitat 

SexISmus' Gewalt 

Glelchberechtogte Lebensformen 

Wissenschaft 

Kunst und Kunstforderung 

Politik 

Offentlocher Dienst 

Sonstoges 

51 

45 

51 

90 

224 

61 

82 

16 

30 

12 

57 

34 

38 

8 

24 

33 

54 

Q ue lle BUNDE~ISTERIUM FuR B WUNG UNO F RAUEN AU$lUG AUS DER F RAGEBOGENERHESUNG ~ DEN RESSORTS 

(DEZEBEMSER 20 14 BIS MARz 20 15) 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, wurden die meisten Maßnahmen der Jahre 2D13 und 2014 der 

"Gleichbehandlung Im Arbeitsleben" (90 Maßnahmen) zugeordnet und dem Bereich ..Arbeits­

markt"' Im Themenkreisen "Aktive Frauenförderung" (82 Maßnahmen). In den Bereichen "Soziale 

Sicherheit" (51 Maßnahmen), "Vereinbarkelt" (51 Maßnahmen), und "Benachteiligungen" (45 

Maßnahmen) wurden ebenfalls viele Maßnahmen gemeldet. 

Innerhalb der aktiven Frauenförderung wurden am häufogsten die Felder neben "Arbeitsmarkt" (81 

Maßnahmen), "Schulische und berufiiche Bildung" (61 Maßnahmen) sowie "Sexismus und Ge­

walt" (57 Maßnahmen), "Wissenschaft" (38 Maßnahmen), " Gleichberechtigte Lebensformen" (34 

Maßnahmen) und "Öffentlicher Dienst" (33 Maßnahmen) gemeldet. 

Da mehrere Antworten möglich waren stimmt die Anzahl der Nennungen nicht mit der Maßnah­

menanzahl überein. 
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An dieser Stelle soll allerdings darauf hingeWiesen werden. dass die Anzahl der gemeldeten 

Maßnahmen nur ein Indikator für die Wlchllgkelt eines Bereiches sein kann. da Größe und Um­

fang der einzelnen Maßnahmen star1< divergieren. 

ANALYSE NACH ART DER MAßNAHMEN 

Im Erhebungsblatt wurde eine Zuordnung der Maßnahmen nach der Art der gesetzten Maßnah­

me abgefragt. Dabei wurde ZWIschen den Kategonen Legislative Maßnahmen. Beratungs- und 

QualIfizIerungsmaßnahmen. Subventionen. Preise. Stipendien. Forschungsförderung. For­

schungsförderung. Öffentlichkeitsarbeit und Sonstiges unterschieden. 

Die von den Mlnlstenen für 2013-2014 gemeldeten Maßnahmen umfassen Wie auch In den Vor­

Jahren ein breites Spektrum unterschiedlicher Handlungsberelche. was dem In diesem Bencht 

gewahlten breiten Ansatz der "Vlelfalllgen BenachteilIgungsebenen" und daraus resuilierenden 

vIelfaltIgen Handlungsoptionen entspncht. 

Eine Aufgliederung In die einzelnen Kategonen zeigt. dass In den betrachteten belden Jahren -

Wie auch schon In den Vorjahren - ein deutlicher Schwerpunkt In den Bereichen "Beratungs- und 

QualIfizIerungsmaßnahmen" (107 Maßnahmen) sOWIe "Öffentllchkeltsarbelr (73 Maßnahmen) 

besteht. Dies unterstützt die These. dass einerseits bessere Qualifikationen und andererseits ein 

deutlicheres Problembewusstsein zum Bestehen einer Benachteiligung (In den betroffenen Grup.. 

pen aber Insbesondere auch In der breiten Öffentlichkeit) als Wichtige Ansatzpunkte zur Vemnge­

rung eben dieser Benachteiligung er1<annt werden. 

In den Bereichen "Subventionen. Preise und Stipendien" werden 44Maßnahmen gemeldet. fur 

"Legislative Maßnahmen" gibt es 34 Nennungen. "Forschungsförderung" Wird deutlich geringere 

16 Mal bzw. "Sonstiges" deutlich hauflger 50 Mal genannt. 

Tabelle 4.3 Maßnahmen nach Art der Maßnahme 

Art der Maßnahme 

Beratungs- und uahf,z,erungsmaß· 
nahmen 

ForSChungsfc..rderung 

Offen!'lchke,:sarbell 

Anza hl 

107 

44 

16 

73 

50 

Quelle AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN R ESSORTS (DEZEBEM8ER 20 14 BIS MAAz 20 15) 
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Abbildung 2 Maßnahmen nach Art der Maßnahme 

50 34 

107 

legislatIve Maßnahme 

Beratungs· 
100ahfizierungsmaßnahme 

• Subventionen. PreIse , 
Stipendien 

ForschungsfÖfderung 

• Offentbchkeltsarbell 

Quelle AuSlUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (DEZEBEMBER 2014 BIS MARz 20 15) 

ANALYSE NACH ZEITLICHER ZUORDNUNG DER MAßNAHMEN 

In zeitlicher Hinsicht lassen sich die Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

nach Ihrem Startzeitpunkt in neue und laufende Maßnahmen unterscheiden, wobei bei ersteren 

der Beginn der Maßnahme in den betrachteten Beliehtszeitraum (2013-2014 ) fällt. Wie im Vort>e­

licht wurden diesmal überwiegend (136) laufende Maßnahmen gemeldet; es gab aber auch viele 

(111 ) neue Maßnahmen. 
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Mar\nahrren cer Bundesm n,'It:nen 

Tabelle 4.4 Maßnahmen nach zeitlicher Zuordnung 

Anzahl 

Neu 111 

Neu unbefnstel 39 

Neu. befns:et 69 

Laufend 136 

Laufend unbefnstet 97 

Laufend befnstet 42 

Befnstet 111 

Unbefnstel 134 

Quelle AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN R ESSORTS (D EZEBEMSER 20 14 BIS MARz 2015) 

Abbildung 3 Maßnahmen nach zeitlicher Zuordnung 

111 
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laufend 
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• befnstet 

• unbefn stet 

Quelle AusZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN R ESSORTS (DEZEBEMBER 20 t4 BIS MARZ 2015) 

Eine Unterscheidung nach Laufzeit, In befristete und unbefristete Maßnahmen, zeigt. dass Im 

Benchtszeltraum 2013-2014 ungefähr die Hälfte der Maßnahmen (111) befristet ist während die 

andere Halfte (136) unbefristet ist. Nicht unerwartet waren die neuen Maßnahmen eher befristet 

(69) wahrend laufende Maßnahmen eher unbefristet waren (97). 

ANALYSE NACH BUDGETUMFANG 

In den bisherigen Berichten wurden die Kosten der Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligun­

gen von Frauen (Budgets) in den Erhebungsbögen oft nur lückenhaft dargestellt bzw. fragmenta­

nsch abgebildet. Gnund hierlür war u.a. dass sich die Feststellung der tatsächlichen Kosten 

aufgnund (mcht näher erlasster) ministerieller Eigenleistungen oder wegen einer teilweisen Kos­

tentragung durch Dritte schwierig gestaltete. Aus diesem Grund wurde die Abfrage im diesjähri­

gen Erhebungsblatt umgestellt. Nach der allgemeinen Angabe der Kosten wird nun nach der 

Einordnung In einen Kostenrahmen gefragt (siehe untenstehende Tabelle). Daher, und aufgnund 
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der grundlegenden Abgrenzungsprobleme Im Bereich der Zurechenbarkelt von Maßnahmen, 

kann zum Jetzigen Zeitpunkt kein Gesamtbudget aller Maßnahmen zum Abbau der Benachteili­

gungen von Frauen erstellt werden. 

Tabelle 4.5 Maßnahmen nach Budgetumfang 

Hohe des Budgets Anzahl 

Unter. 11 73 

• 10 OOC ·bls' 100 000.- 84 

t 100 oe:;. bls t I M,o 28 

t 1 1.1.0 bls € 10 ~,t<l 17 

Uber' 101.110 19 

Kf e Anq.lbe 25 

Quelle AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG .. DEN RESSOIITS (DEZEBEMBER 20 14 BIS MARz 20 I 5)) 

Abbildung 4 Maßnahmen nach Budgetumfang 
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Quelle AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG .. DEN RESSOIITS (DEZEBE>eER 20 14 BIS MARz 20 15)) 

Rückschlusse auf die Größe und Wlchttgkelt einzelner Maßnahmen und Bereiche Sind allerdings 

mogllch Von den Insgesamt 221 Maßnahmen mit Budgetangaben Sind uber 70 Prozent Im klei­

neren (bis € 10.000) bzw. unteren mittleren (bis € 100.000) Budgetbereich angesiedelt Wahrend 

Sich Im mittleren Bereich (€ 100000 bis € 1.000.000) Immerhin noch mehr als ein Achtel der 

gemeldeten Maßnahmen finden, fallen nur etwas mehr als 7 Prozent ZWIschen eine und zehn 

Mlo. Euro. Deutlich hohere Budgetmittel fallen bel 19 der (sehr großen und breltenWlrksamen) 

Maßnahmen an. 

ANALYSE NACH FtNANZIERUNGSFORM 

Im betrachteten Zeitraum wurden mlntstenelle Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligungen 

von Frauen ungefahr zur Hallte (11 1) ausschließlich aus Etgenmltteln der Jeweiligen Mlnlstenen 
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und ungefähr zur Hälfte (117) In Ko-Finanzierung mit anderen Trägerinnen bestritten. Zu 18 Maß­

nahmen gab es keine Angaben hinsichtlich ihrer Finanzierungsform. 

Tabelle 4.6 Maßnahmen nach Art der Finanzierung 

Art der Finanzierung Anzahl 

EIgenmittel 111 

Ko·Flnanzlerung durch 117 

EU·Mlnel 37 

Land und/oder Gemeine 37 

Sonstige offentllche Mlnell andere 
49 

M,nlstenen. AMS 

Pnvatunternehmen 2 

Sonsliges 34 

Keine Angabe 18 

Quelle AuSZUG AUS DER FRAGEBOGEN ERHEBUNG IN DEN RESSORTS (DEZEBEMBER 2014 BIS MARz 2015) 

Abbildung 5 Maßnahmen nach Art der Finanzierung 

111 EIgenmittel 

Ko·Flnanzlerung 

• keme Angabe 

Quelle AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (DEZEBEMBER 20 14 BIS MARz 2015) 

Innerhalb der 117 Fälle von Ko-Finanzierung wird diese am häufigsten durch sonstige öffentliche 

Mittel (49 Maßnahmen; z.B. anderes Ministerium, AMS, FFG, ÖROK usw.) sowie Mitteln der 

Länder und Gemeinden (37) und Mittel der EU (37) bereitgestellt. Zu einem sehr geringen Anteil 

trugen auch Privatunternehmen zur Finanzierung einiger Projekte bzw. Maßnahmen bei. 

ANALYSE NACH EVALUIERUNG DER GENANNTEN MAßNAHMEN 

Innerhalb der 246 Maßnahmen wurde die Frage nach der Durchführung einer Evaluierung in 111 

Fällen mit "nein" und in 8 Fällen nicht beantwortet. Das Thema Evaluierung bleibt damit nach wie 

vor ein ausbaufähiges Handlungsfeld. Mit zunehmender Fokussierung darauf, dass nicht der 

Mitteleinsalz sondern der Output den Effekt und die Effizienz einer Maßnahme bestimmt (z. B. im 
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Rahmen der wirkungsorientierten Haushaltsführung). rückt neben der effizienten Durchführung 

der Maßnahme auch eine gezielte Erfassung Ihrer Resultate (also des Maßnahmenoutputs. z.B. 

bestimmte Anzahl an Frauen wurde gefördert bzw. reintegriert) ,n den Vordergrund. Dabei muss 

allerdings bedacht werden. dass eine Evaluierung von Maßnahmen nicht immer sofort durchführ­

bar ist bzw. nur über Umwege oder im Nachhinein erfolgen kann (z.B. legistische Maßnahme. 

langfristige Wirkung). 

Tabelle 4.7 Maßnahmen nach Art der Evaluierung 

Anzahl 

Quaillabv 77 

Quantitativ 100 

Quahtatlv und Quanlltallv 50 

Keine E ialUierung 111 

Keine Angabe 8 

Quelle ' AuSZUG AUS DER F RAGEBOGENERHEBUNG IN DEN R ESSORTS I DElEBEMBER 2014 BIS MARz 20 15) 

Abbildung 6 Maßnahmen nach Art der Evalu.erung 

• QUalitativ 

Quantitativ 

QualitatiV und Quantitativ 

• nicht durchgefuhl1 

keine Angabe 

Quelle AuSZUG AUS DER F RAGEBOGENERHEBUNG IN DEN R ESSORTS (DElEBEMBER 2014 BIS MARz 20 15) 

50 Maßnahmen werden sowohl qualitativ als auch quantitativ evaluiert. jeweils eine (der beiden) 

Evalulerungsmethoden erfolgt allerdings in deutlich mehr Fällen: Für 77 Maßnahmen wurde eine 

qualitative. für immerhin 100 eine quantrtative Evaluierung gemeldet. 

4.2 Vergleich mit dem Jahresbericht 2011-2012 

Da für den vorliegenden Bericht 2013-2014 das gleiche Erhebungsinstrument verwendet wurde. 

wie für den Bericht 2011-2012. können diese beiden Berichte inhaltlich miteinander verglichen 

werden. 
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In der folgenden Tabelle ist die Anzahl der Maßnahmen pro Ressort im Vergleich zwischen den 

Erhebungsperioden 2011-2012 und 2013-2014 dargestellt Da sich seit dem letzten Bericht 2011-

2012 die Zusammensetzungen und inhaltlichen Schwerpunkte der Ministerien durch einen Regie­

rungswechsel verändert haben, Ist die Vergleichbarl<.eit der Zahlen nur eingeschränkt möglich. 

Tabelle 4.8 Uberblick über d ie Anzahl der Maßnahmen 

Ressorts 

Bundesm,mslenum fLJr Arbeit. SOZiales und Konsumenlenschutz 

BundesmlmSlenum fur Europa Inlegrallon und Außeres 

BundesmlnlSlenum fur Bildung und Frauen 

Bundesmlntstenum tur Familien und Jugend 

BundesmlmSlenum fur Finanzen 

Bundesmlnlslenum fur Inneres 

Bundesmlnlslenum fur JuSIIl 

Bundesmlnlslenum fur Gesundhell 

Bundesmlmslenum fur Landesverteidigung und Sport 

Bundesmlnlsl~num fur Land und ForstNlrtscl1aft. Umwell und 
Wasserwirtschaft 

Bundesmlnlslenum fur Unlemcht. Kunsl und Kullur 

Bundesmlmslenum fur Wirtschaft. Familie und Jugend 

Bundesmlnlslenum fur Wissenschaft und Forschung 

Bundesmlnlslenum fur Wissenschaft. Forschung und Wirtschaft 

Bundesmlnlslenum fuf Verkehr, Innovation und Technologie 

Bundeskanzlerami 

GESAMT 

2011 ·2012 

35 

14 

o 
5 

7 

2 

5 

2 

21 

21 

10 

8 

71 

201 

2013·2014 

51 

43 

74 

17 

5 

3 

8 

2 

2 

4 

23 

7 

7 

246 

Q uelle BERICHT BETREFFEND DEN AeBAU VON BENACHTEL IGUNGEN VON FRAUEN 2011 ·2012 , S 124 FF: AuSZUG AUS DER 

FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN R ESSORTS (D EZEBE"'ER 2014 BIS MARz 20 15) 

Beim Vergleich zwischen der Erhebungsperiode 2011 -2012 und 2013-2014 ergibt sich hin­

sichtlich der Anzahl der berichteten Maßnahmen eine Erhöhung um 44 Maßnahmen. Wurden für 

den Zweijahresbencht 2011-2012 Insgesamt 201 Maßnahmen angeführt , waren dies 2013-2014 

insgesamt 246. 

Nachstehende Tabelle zeigt den zahlen mäßigen Vergleich der gemeldeten Maßnahmen aller 

bisherigen Berichte 
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Mai\nanmen der Bundesmllllstenen 

Tabelle 4.9 Überblick über die Anzahl der Maßnahmen 

Benchtszeltraum Anzahl der Maßnahmen 

1995-1996 139 

1997·1998 131 

1999-2000 81 

2001-2002 85 

2003-2004 121 

2005-2006 138 

2007-2008 172 

2009-2010 213 

2011-2012 201 

2013-2014 246 

Quelle BERICHT BETREFFEND DEN ABBAU VON BENACHTEILIGUNGEN VON FRAUEN 1995-1996 S 8. 1997-1998 S 4. 1999-2000 

S t1 F, 2001-2002 S 12: 2003-2004 S 5, 2005-2006 S 15: 2007-2008 S IV, 2009-2010 S 111 : 2011 -2012 S " 

4.3 Zusammenfasende Darstellung 

Für den vorliegenden Bericht wurden 246 externe Maßnahmen der Bundesministerien und des 

Bundeskanzleramts beschrieben. Die beschriebenen Maßnahmen sind von ihrem Umfang und 

ihrer Tragweite hinsichtlich des Abbaus der Benachteiligungen von Frauen sehr unterschiedlich. 

Ste umfassen beisptelswetse die Publikation von Studien. Gesetzesänderungen CiCer Förde­

rungsprogramme für Wissenschaftlennnen. 

Die meisten Nennungen kamen dabei eindeutig vom Bundesministerium für Bildung und Frauen 

(74 Maßnahmen). gefolgt vom Bundesministerium für Arbeit. Soziales und Konsumentenschutz 

(51 Maßnahmen). Vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres wurden 43 Maß­

nahmen gemeldet. vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wu1schaft 23 Maß­

nahmen und vom Bundesministerium für Familien und Jugend 17 Maßnahmen. Die weiteren 

Ministenen haben jeweils weniger als 10 Maßnahmen beschrieben. 

Die Verteilung der Themenkreise ergibt folgendes Bild: Rund 20% der Nennungen fallen auf den 

Themenkreis .. Gleichbehandlung" , 11 % auf .. Soziale Sicherheit" und "Vereinbarkeif' und 1 0% auf 

"Benachteiligungen". ,Aktive Frauenfärdermaßnahme" wurden zu 49% genannt. 

Unter den ,Aktiven Frauenfördermaßnahmen" wurden die Nennung Wie folgt den Bereichen 

zugordnet: 18% entfallen auf ,Arbeitsmarkf', gefolgt von "Bildung" und "Sexismus/Gewalt" mit 

jeweils 13% der Nennungen, 12% wurden "Sonstiges" zugeordnet. je 8% "Wissenschaft" und 

"Gleichberechtigte Lebensformen", sowie je 7% "Gesundheit und "Öffentlicher Dienst". Die Nen­

nung der übrigen Themenkreise liegt ZWIschen 2% und 5%. 

Aufgeteilt auf Maßnahmenarten zeigt sich. dass die Kategorien "Beratungs- und Qualifizie­

rungsmaßnahmen" (33%) und "Öffentlichkeitsarbeit" (22%) die wichtigsten Maßnahmenarten 

seitens der Bundesministerien darstellen. "Sonstiges" wurden 16% der Nennungen zugeordnet 
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und "Subventionen. Preise. Stipendien" mit 14%. "Legislative Maßnahmen" erhielten rund 10% 

der Nennungen. "Forschungsförderung" stellt mit 5% die am wenigsten genannte Maßnahmenart 

dar. 

Ein Vergleich auf Ebene der Bundesministerien Insgesamt zwischen der aktuellen und der letzten 

Erhebungspenode 2011-2012 zeigt. dass sich die Anzahl der Maßnahmen von 201 auf 246 er­

hÖht hat. Eine Gegenüberstellung der beiden Perioden nach Themenkreisen ergibt. dass im 

aktuellen Bericht ein deutlicher Anstieg in den Bereichen "Benachteiligungen". "Soziale Sicherheit" 

und "Gleichberechtigte Lebensformen" zu verzeichnen ist. Bei beiden Erhebungszeiträumen 

wurden die Maßnahmen zu einem hohen Anteil den Themenbereichen "Gleich behandlung" sowie 

"Aktive Frauenförderungsmaßnahme" in den Bereichen .,Arbeitsmarkt" und "Schulische und 

berufliche Bildung" zugeordnet. 

Verglichen nach Maßnahmenarten bekam die Maßnahmenart "Beratungs- und Qualifizie­

rungsmaßnahme" in beiden Berichten die meisten Zuordnungen. gefolgt von den Maßnah­

menarten "Sonstiges" und "Öffentlichkeitsarbeit". "Subventionen. Preise. Stipendien" und" Legisla­

tive Maßnahmen" nehmen mit jeweils über 20% in belden Berichten einen hohen Stellenwert ein. 

Im prozentuellen Anteil der einzelnen Maßnahmenarten am Gesamtergebnis sind nur genngfügi­

ge Änderungen zu vermerken. 

Beim Vergleich der Gesamtzahl der Maßnahmen aller bisherigen Berichte zeigt sich eine deutli­

che Verringerung der Maßnahmen von der Berichts periode 1997-1998 (131) auf 1999-2000 (81). 

In den darauf folgenden Berichten kann ein Anstieg der Zahl der gemeldeten Maßnahmen festge­

stellt werden. Im Vergleichszeitraum 2011-2012 bis 2013-2014 ist ebenfalls ein Anstieg zu be­

obachten (um 45 Maßnahmen). 
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5 Maßnahmen der Ministerien 

Nach einem Überblick über die Anzahl der von Bundesministerien und Bundeskanzleramt gemel­

deten Maßnahmen erfolgt eine Darstellung der Maßnahmen geordnet nach Ressort. 

Pro Ressort erfolgt ein Überblick über Themenbereiche und Art der Maßnahme. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass bei jeder Maßnahme Mehrfachnennungen möglich waren. Beispielsweise 

konnte eine Maßnahme sowohl der Maßnahmenart .Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahme" 

als auch .Subvention, Preis, Stipendium" zugeordnet werden. Da mehrere Antworten möglich 

waren stimmt die Anzahl der Nennungen nicht mit der Maßnahmenanzahl überein. Danach wer­

den pro Ressort die Maßnahmen In einer Liste erfasst. 

5.1 Uberblick 

Die Bundesministerien und das Bundeskanzleramt haben in unterschiedlicher Ausführl ichkeit über 

Ihre Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen benchtet und dazu die entspre­

chenden Erhebungsblätter ausgefüllt. Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl 

der Maßnahmen, die in den Beflcht aufgenommen wurden. 
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Tabelle 5.1 Uberblock uber die Anzahl der Maßnahmen 2013·2014 

Ressort Maßnahmen 

Bundesmlnlstenum tu' Arbeit Soziales und Konsumentensdlutz 

BUf'ldeSOllnlstenum fu r Europa Into::grat1on und Außeres 

Buodesm,n,slenum fur B'kJl..ll9 und Frauen 

BundesmlnlSlenum fur Famlhen und Jugend 

Bundesmmlstenum fur Finanzen 

Bundesmlnlstenum fur Inneres 

Bundesmlnlstenum fur JUstiZ 

Bundesmlnlstenum fur Gesundheit 

Bundesmmlslenum fur Landes.erte'd,gung und Sport 

BUMPsmlnlstenum fur Land und Forst'.\!r15C.hah Unlo\·elt u!"1j 
Wa,ser.,rtY)1aft 

GESAMT 

51 

43 

74 

17 

5 

3 

8 

2 

2 

4 

23 

7 

7 

246 

Quelle AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG .. DEN RESSORTS (DEZEBEfJBER 20 14 BIS MAAz 20 ' 5) 

Insgesamt wurden fur den _Bencht der Bundesreglenung betreffend den Abbau von Benachteili­

gungen von Frauen" 246 Maßnahmen gemeldet, die den Benchtskntenen entsprechen. 

Die meisten Nennungen kamen dabei vom Bundesmlnlstenum für BIldung und Frauen (74 Maß­

nahmen), gefolgt vom Bundesmlnlstenum für Arbeit, SoZiales und Konsumentenschutz (51 Maß­

nahmen). Vom Bundesmlnlstenum fur Europa, Integration und Außeres wurden 43 Maßnahmen 

gemeldet. Des Weiteren nannte das Bundesmlnlstenum fur Wissenschaft, Forschung und Wirt­

schaft 23 Maßnahmen; das Bundesmlnlstenum fur Familien und Jugend 17 Maßnahmen, das 

Bundesmlnlstenum für Justiz 8 Maßnahmen, das Bundesministenum für Verkehr, Innovation und 

Technologie und das Bundeskanzleramt Je 7 Maßnahmen. Die resthchen Mlnlstenen haben ZWI­

schen zwei und funf Maßnahmen beschneben. 

5.2 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) 

Vom Bundesmlnlstenum für Arbert, Soziales und Konsumentenschutz wurden 51 Maßnahmen 

gemeldet. 

Im Erhebungsblatt wurden die einzelnen Maßnahmen nach ThemenkreiS und Art der Maßnahme 

erhoben . Dabei Ist zu beachten, dass mehrere Zuordnungen moghch waren Die Anzahl der 

Nennungen stimmt daher nicht mit der Anzahl der Maßnahmen überein. 
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Maßnahmen der Mimstenen 

Tabelle 5.2 Maßnahmen des BMASK nach Themenkreisen 

Themenkreis Anzahl 
--------------------------------------

Verembarkell" Schaffung voo Elnnchtungen und Maßnahmen. die es 
Mannern und Frauen ermogllchen. Ihre lamillaren Verpflichtungen mit 
Ihrer Berufstatlgkell Zu vereinbaren 

Benachteiligungen: Sozialpollbsche Maßnahmen. welche die Benach· 
leiligungen von Frauen In Hinblick auf den Umstand dass sie Muner sind 
oder sein konnen. abbauen 

Soziale Sicherheit: Allgemeine Maßnahmen fur Frauen zur EXIstenzSI' 
cherung. vor allem lur die Falle des Alters der Invaliditat und der Arbeits· 
loslgkell 

Gleichbehandlung: Maßnahmen zur DurchselZung der Gtelchbehand· 
lung Im Arbeitsleben 

AktIVe Frauenforderungsmaßnahmen '" alten g~setlschaftllchen 
Bereichen und zwar 

Schulische und berufliche BItdung 

Arbeitsmarkt 

Wohnen 

Gesundhell 

S~Y;lsmus>Ge""alt 

Glelchberechllgte Lebensformen 

Wissenschaft 

Kunst und Kunstförderung 

Politik 

Off~nUlcher Dienst 

13 

13 

17 

11 

40 

14 

14 

o 
2 

15 

7 

o 
o 

o 
6 

Quelle BUNDESMINISTERIUM FUR ARBEIT . SoZIAlES UN[) KONSUMENTENSCHUTZ, A uSZUG AUS OER FRAGEBOCEfl.iERHEBUNG IN 

DEN RESSORTS (DEZEBEMBER 2014 BIS MARz 2015) 

Thematisch verteilen sich die Maßnahmen des BMASK v.a. auf die Bereiche Soziale SIcherheit, 

Vereinbarkelt, Benachteiligungen und Gleichbehandlung. Bel den aktiven Frauenfördennaßnah­

men wurden oft gewählt Sexismus/Gewalt, Bildung und Arbeitsmarkt. 
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Tabelle 5.3 Maßnahmen des BMASK nach Art der Maßnahme 

Art der Maßnahme Anzahl 

Legislative Uaf n l~rn-c 15 --- -
Beralungs· und ua! ~llerungsmaß-

26 nahmen 

Sub,enllOnen. Pretse Sbpend1en 16 

Forschungsforderuog 

OffenUIChke sarbell 6 

Sonsllge 7 

Quelle BUNDE.SMlNISTERIUM FUR ARBEIT Sozw..es UND KONSU~NTENSCHUTZ. AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN 

DEN RESSORTS (DEZEBEMBER 20 14 BIS MARI 20 15) 

Die Maßnahmen wurden überwtegend den Bereichen Beratungs- und QualifizIerungsmaßnah­

men soWIe Subventionen, Preise, Stipendien soWIe Leglslattve Maßnahmen zugeordnet. 

Nachfolgend werden die Maßnahmen des BMASK aufgelistet. 

Titel 

Begünstigende Selbstversicherung 

für Zeiten der Pflege eines behinder­

ten Kindes (§ 18a ASVG) 

Selbstversicherung in der Pensions­

versicherung für Zeiten der Pflege 

naher Angehöriger (§ 18b ASVG) 

Verbesserungen für selbständige 

Frauen bei Wochengeldbezug bzw. 

Kindererziehungszeiten (BGBI. I 

Nr.8612013 - Sozialversicherungs­

Änderungsgesetz 2013) 

Ausnahme von der Pfl ichtversiche­

rung bei geringfügiger Erwerbstätig­

keit neben Kinderbetreuungs­

geldbezug und tür d ie Dauer der 

Kindererziehung b is zu vier Jahren (§ 

4 Abs. 1 Z 7 GSVG) BGBI. I Nr. 

139/2013 - 2. Sozialversicherungs­

Anderungsgeselz 2013 

Beschreibung 

Inanspruchnahme der begünstigenden Selbstversicherung bei 

Vor1iegen der Anspruchs\lOraussetzungen zwischen 01 .01.1998 

und 31 .12.2012 rückwirkend für längstens zehn Jahre 

Selbstversicherung In der PensIonsversICherung fur Zelten der 

Pflege naher Angehönger; diese Zelten gelten nun als B8Ilrags­

zelten und ",chi mehr als Ersatzzeiten 

- Befreiung der BeZJeherinnen von Wochengeld nach dem 

Gewerblichen Soziatversicherungsgesetz (GSVG) von der 

Beitragspnicht bei Ruhendmeldung bzw. Anzeige der Unterbre­

chung der ErwerbsUUigkeit 

- ErmOglichung der Ausnahme von der GSVG­

Pflichtversicherung bei geringfügiger seibständiger Erwerbst3-

bgkeit neben einem Kinderbetreuungsgeldbezug 

- Normierung, dass es aufgrund einer nachtraglichen Berück­

sichtigung von Kindererziehungszeiten zu keiner Verminderung 

der Kontoerstgutschrift kommt 

Kleingewerbetreibende Mutter und Vater können seit 1 Juli 

2013 fur die Dauer des Bezuges von KInderbetreuungsgeld 

emen Antrag auf Ausnahme von der PflIChtversICherung nach 

dem Gewerblichen SoZlalverslCherungsgesetz (GSVG) SIelIen , 

unabhanglQ davon, WIe lange Sie zuvor nach dem GSVG 

pflIChtverSIchert waren 

87 

III-565-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)86 von 100

www.parlament.gv.at



Titel 

Berücksichtigung von Kindererzie­
hungszeiten und Pension (§ 3 Abs. 1 

Z 2 APG iVm § 8 Abs. 2 lit g ASVG) 

Übertragung von Gutschriften bei 

Kindererziehung "Pensionssplitting" 

(§ 14 APG) 

Verbesserung der Situation betreu­

ender Angehöriger und der pflegebe­

dürftigen Personen: Förderung der 

24-Stunden-Betreuung in Privat­

haushalten 

Verbesserung der Situation pflegen­

der und betreuender Angehöriger: 
Finanzielle Zuwendungen als Beitrag 

zu den Kosten der Ersatzpflege 

Verbesserung der Situation pflegen­
der und betreuender Angehöriger: 

Hausbesuche zur Information und 

Beratung sowie zur Qualitätssiche­

rung in der häuslichen Pflege 

Pflegekarenzgeld 

Budgetberatung 

Konferenz "Altersrenten/-pensionen 

für Frauen - Ansprüche und Armuts­
vermeidung" 

" Mehr Wissen über Konsumenten­
schutz" - Aufsuchende Verbraucher­

bildung für MigrantInnen 

Beschreibung 

Anerkennung der ab dem 01 .01 .2005 liegenden Zeiten der 
Kindererziehung als Beitragszeiten in der Pensionsversicherung 

für maximal die ersten 48 Monate ab Geburt des Kindes 

De~e",ge Eltemtell , der sICh nICht der Klnderernehung WIdmet 

und erwerbstätiQ Ist, kann für die ersten vier Jahre biS zu 50% 
seiner Tellgutschnft auf das PenSIonskonto lenes Elternteils 
übertragen lassen, der sICh der Klnderernehung WIdmet 

finanzielle Unterstützung (zwischen € 1.100,- und € 275,- mo­

natlich zwölf Mal jähr1ich) 'mit dem Ziel der adäquaten sozial­

versicherungsrechtlichen Absicherung der Betreuungskräfte 

Bel Verhinderung der Hauptbetreuungsperson einer/eines 

nahen Angehöngen mit einem Pflegegeld ab der Stufe 3 bzw 

einem Pflegegeld ab der Stufe 1 bei mlnde~ähngen oder an 
Demenz erkrankten Personen kann fur bts zu 28 Ta­

ge!Kalende~ahr eine Zuwendung zu den Kosten der In diesem 

ZOItraum erwachsenen Ersatzpflege fur bts zu € 2 200 gewahrt 

werden 

Bei Hausbesuchen werden pflegebedOrftige Personen und Ihre 

Angehörigen umfassend entsprechend der konkreten Pflegesi­
tuation beraten und informiert mit dem Ziel ihre Situation zu 

verbessem. 

Rechtsanspruch auf ein Pflegekarenzgeld bei Vereinbarung 

einer Pflegekarenzl-tellzelt bzw bei Famillenhospizkarenz zur 

besseren Vereinbarken von Pflege und Beruf 

Angebot einer niederschwelligen, professionellen und unabhän­

gigen BeratungsmOglichkert zu Fragen der Haushaltsfinanzen 

für Menschl8n mit niedrigem Einkommen bzw. in einer sICh 

verändernden Einkommenssituation, die jedoch (noch) nicht 
von U berschuldung betroffen sind 

Inhalt Erfahrungsbenchte und AufzelQ8n von _beSt-practlce­

Beispielen aus verschiedenen Ländem fur die Starkung des 

soZIalen Zusammenhalts und den Kampf gegen Armut. Alters­
armut von Frauen ISt oftmals zuruckzuführen auf den Bezug von 
niOdngen Altersrenten/-penslOOen 

Nachhaltige Stärkung der Verbraucherinnenkompetenzen bei 
Menschen mit Migrationshintergrund, um deren Probleme bei 

der Abwicklung von Alltagsgeschäften zu reduzieren 

88 

III-565-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 87 von 100

www.parlament.gv.at



Titel 

Projekt "Frauenanderskompetent" 

Studie "Bewaffnet mit KugelschreI­
ber und Mikrofon - Medien als Werk­
zeug sozialer Entwicklung" 

Umsetzung von Gender­
Mainstreaming-Zielen bei der För­

dermaßnahme "Jugendcoaching" 
zur beruflichen Integration von ju­
gendlichen Menschen mit Behinde­
rung 

Umsetzung von Gender­
Mainstreaming Zielen bei der För­
dermaßnahme "Produktionsschule" 
(vormals AusbildungsFit) zur berufli­
chen Integration von jugendlichen 
Menschen mit Behinderung 

Gender-Seminar für geschlechter­
spezifische Beratung im Rahmen des 
Projektes "NESTOR GOLD" Gütesie­
gel 

Ausbildungslehrgang für Sensibili ­
sierung und Umgang mit (Verdachts-) 
Fällen häuslicher Gewalt, sexuellen 
Missbrauchs und anderen Härtefällen 
im Rahmen der Besuchsbegleitung 

Weiterführung und Koord inierung 
der Bundesarbe itsgemeinschaft 
opferschutzorientierte Täterarbeit 

Daphne III-Projekt: Studie "Zugang 
von Frauen mit Behinderungen zu 
Opferschutz- und Unterstützungsein­
richtungen bei Gewalterfahrungen" 

Beschreibung 

Qualifizierung von arbeitslosen Frauen als Grundlage für eine 
dauerhafte (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsmar1<t 

Untersuchung des Gebrauchs von Medien als tnstrument der 
Entwicklung und Einforderung von Menschenrechten und 
Frauenrechten; Beteiligung von Frauen als kreative Menschen, 
wichtige Akteurinnen und Nutznießerinnen an der Medienwe~ 

Ziel: Prävention von (Aus-)Bddungsabbrüchen. SOWle die Rein­

tegratoon von bereits außerhalb des Systems befindlichen 
Jugendlichen 

Ziel: Unterstützung von Jugendlichen/Mädchen. die vor dem 
Antritt einer Berufsausbildung bzw. einer we~erführenden 
schulischen Ausbildung einen Nachhcdbedarf hinsichllich ihrer 
schulischen und sozialen sowie persönlichen Kompetenzen 

aufweisen 

NESTOR GOLD Gütesiegei: Auszeichnung von Unternehmen 
und Organisationen. die eine geschlechtergerechte. alter(n)s-. 
lebensphasenorientierte und generationengerechte Arbeitsge­
staltung umsetzen: Entwlcktung eines eigenes Gender Semi­
nars für geschlechterspezifische Beratung für die NESTOR 
GOLD Assessorinnen 

Sensibilisierung von Besuchsbegle~erlnnen für das Thema 
"Kindeswohlgefährdungen" um verstärkt auf entsprechende 
VerhaHensweisen zu achten 

Zielsetzung der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) opfer­
schutzonentierte Täterarbei!: Hächendeckende. bundesweite 
Implementierung von opferorientlerten Anti-Gewalt-Tralnlngs bei 
GewaH in der Familie scwie Entwicklung einheitlicher Standards 
und neuer Kooperatlonsstrukluren zB KooperatIOnsvereinba­
rung ZWIschen NEUSTART. den Gewaltschutzzentren und den 
Frauenhausem 

Studie des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte 
gemeinsam mit Partnerinnen aus England, Island und Deutsch­
land; Ergebnis: behinderte Frauen sind einem höheren Ge­
waltrisiko ausgesetzt als nicht-behinderte - vor allem wenn sie 
von anderen Menschen bzw. Pflegeperscnen abMngig sind 
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Titel 

Inhaltliche Bespielung des Familien ­
hauses der Kinderfreunde Steiermark 
- Schwerpunkte Gender 
Mainstreaming und Gewaltprävention 

FGM (weibliche GenitaIverstümme­
lung) 2014 - Beratung und Betreuung 
von afrikanischen Mädchen 

Fortbildungsakademie zur Präventi­
on von allen Formen der Gewalt an 
Frauen und häuslicher Gewalt 

Get loudl Gemeinsam gegen Gewalt­
Symposium zu Gewaltprävention 
und Friedensaktionismus lür Kinder 
und Jugendliche 

Projekt "Girls Rock Camp 2013" 

Halt der Gewalt - Gewaltpräventi­
onsworkshops lür Mädchen und 
junge Frauen im Schuljahr 201312014 

In itiative " Prävention und Bekämp­
fung aller Formen des Menschen­
handels" 

Projekt Paargespräche im Rahmen 
von häuslicher Gewalt 

Increasing the capacity 01 domestic 
workers 01 different origins to re­
spond to sexual violence through 
community-based interventions 

Beschreibung 

Infoveransta~ungen , Referate und Fortbildungsmaßnahmen mit 
den Schwerpunkten Erziehung, PräventiOn (Gewa~, Sucht) und 
Abbau von Geschlechterstereotypen (konkrete BeIsptele u a 
geschlechtergerechte Sprache, WlCke~lsch am Manner-WC) 

Ziele: Pravention und Ellminierung von FGM in Osterreich durch 
Beratung, Betreuung, Aufklarung, Hilfestellung und Problemlö­
sung der Klientinren der Beratungsstelle "Bright Future" der 
Afrikanischen F rauenorganisation 

Implementierung der KonventJOn des Europarates zur Verhinde­
rung und Bekampfung von Gewa~ an Frauen und häuslicher 

Gewa~ In die Fortbtldungsakademle 

Vermittlung kreativer, attersgerechter Methoden gegen Gewa~, 
StArkung von Partizipation und Zivilcourage, Aufarbeitung 
aktueller Herausforderungen, Abbau von Vorurteilen und Stere­
otypen, regionale und globale Vermittlung von Präventionsstra­
tegien und Best-practice-Beispielen, Bewusstseinsbildung, 
Nachfolge-Veranstattungen und Kooperationen 

Musik- und BandprOjektwoche für Mildchen und Junge Frauen 
(1 4 bis 21 Jahre); ZIele Aufbrechen von Geschlechterstereoty­
pen und die FOrderung der ElQ8nlnlhatlVe und -verantwortung 
von Mädchen In männerdomlnlerten Jugend- und MusIkberufen 

Auseinandersetzung m~ dem Thema Gewan durch kompetente 
Fachfrauen aus dem Bereich der Gewattprävention, Veranke­
rung eines "starken" Frauenbildes, Überprüfüng der eigenen 
Geschlechtsrollenklischees und Partnerschaftsmodelle, Wahr­
riehmen der eigeren BedOrfnisse und Grenzen, EinOben von 
Verhattensweisen bei Gewan und sexuellen Übergnffen 

Verbesserung der transnatIOnalen KoordinatIOn und Zusam­
menarbeit, EntwlCldung und Starkung von Netzwerken und 
Partnerschaften mit Dnnstaaten 

Begleitung von gewa~troffenen , aber in Ihrer Trennungsent­
scheidung noch ambivalente Frauen, die in Frauenhäusem 
leben, dam~ sie sich nicht unbegle~et In S~uatiooon begeben, 
wo Gewatt neuerlich eskalieren kann 

Erarbeltung verschiedener Intervenuonsformen zur Verbesse­
rung der MögllChke~en mlQnerter Hausarbeitennnen. adäquat 
auf sexuelle Gewatt zu reagieren 
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Titel 

Transkulturelle Gewaltprävention 

und Gesundheitsförderung 

''Wir sind gleich be i Ihnen", Theater 

zur Förderung eines gepflegten 
Lebens in Alten- und Pflegeheimen 

Heimal@Töchter. Frauen gestalten 

Region 

Akademie und Lemnetzwer1< für 

Seniorinnen 

Pretty Old - Eine Multiplikatorinnen­

Fortbildung zur Verbreitung ennuti­

gender Altersbilder von und für 

Frauen 

WorkshOp "Bildungschancen für 

ältere Frauen. Von Bildungsbedürf­

nissen zu Part izipation" 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

(BMS) siehe dazu auch Kapitel 2.1 

Ergänzungsbetrag zur Notstandshilfe 

Projekt " FIT 4 INTEGRATION 2013" 

50% Arbeitsmarktförderbudget für 

Frauen 

Frauenberufszentren 

Beschreibung 

Erstellung und Implementierung von Konzepten zur Gewattpra­
venlion für Lehrerinnen, Mädchen und Buben und deren Ettern 

m~ Migrationshintergrund; Handbuch "Transkutturelle Gewalt­

prävention" für Pädagoglnnen und Muttiplikatorlnnen 

Durch die Darstellung von Szenen rund um eine Bewohnenn In 

einem Alten- und Pflegeheim soll die SituatlOn der Betroffenen 
und der Menschen, die sie begleiten. nicht nur bewusst. son­

dem auch erleb- und spürbar gemacht werden 

Sichtbar- und Bekanntmachung der Leistungen von Frauen in 

der Region, ihre Geschichte im Kontext historisch­
gesellschaftlicher Ereignisse nachzuzeichnen und für nachfol­

gende Generationen nutzbar Zu machen 

Inhalte: Zugang zum Computer. WIssensaufbau und Erlangung 

von Gnundfertlgkelten für die Bedienung des Computers. Si­

cherhe~ Im Netz. Intemet und E-Mail 

gegen die bestehende öffentliche Stereotypisienung und Diskri­

minierung ätterer und atter Frauen, für eine Ergänzung und 

Korrektur der vort'lenrschenden defizitären oder jugend­

idealisierenden Darstellungen 

Ziel: Weiterbildung und Vemetzung von Frauen aus Einrichtun­

gen der Erwachsenenbildung und der Senionnnenarbeit 

Alleinerziehende erhatten dieselbe Leistungshöhe wie Alleinste­

hende: Erhöhung der Nettoersatzrate; gesonderte statistische 

Ausweisung von leistungsbeziehenden AIleinerzieherfonnen 

Ergänzungsbetrag zur Notstandshilfe beträgt 95 % des zum 
Arbeitslosengeld gebührenden Ergänzungsbetrages: Haus­

haltseinkommen kann durch die Anrechnung eines Partnerein­

kommens nocht mehr unter die Höhe des Netto­

Ausgleichzulagennchtsatzes für Ehepaare abslnken 

Integration von Frauen mit Migrationshintergnund zur Erleichte­

rung des Einstiegs in die Arbe~swelt (Kurse in Deutsch, Berufs­

kommunikation, Arbe~suche, Bewerbungsschreiben, Englisch 

und Computer) 

Ziel: Höherquahfiz,erung von Frauen, 2013 wurden 220 727 
Frauen und 2014 wurden 216,637 Frauen In Angebote des 

AMS eingebunden. 

Förderung und Sicherstellung des Zugangs von Arbeit suchen­

den Frauen zu Qualifizierungen 
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Titel 

FiT - Frauen in Handwerk und Tech­
nik siehe dazu auch Kapitel 2.3 

Frauenberatungsstellen 

Programm "Kompetenz mit System" 

Sozialökonomische Betriebe 

Wiedereinstieg mit Zukunft 

Hauptberufliche fachliche Leitung 
arbeitsmedizinischer und sicher­

heitstechnischer Zentren (Möglich­
keit der Teilzeitbeschäftigung) -
Arbeitnehmerinnenschutzrecht 
(Novellen ASchG, AMZ-VO und STZ­
VO) 

Bildungsteilzeit (§ 11a Arbeitsver­
tragsrechts-Anpassungsgesetz) 
BGBI. I Nr. 67/2013 

Broschüre zur Chancengleichheit­
Das Gleichbehandlungsrecht in 
Österreich 

Bundesgesetz, mit dem das Gleich­
behandlungsgesetz, das Gesetz über 
die Gleichbehandlungskommission 
und die Gleichbehandlungsanwalt­
schaft, das Behinderteneinstellungs­
gesetz und das Bundes­
Behindertengleichstellungsgesetz 
geändert werden , BGBI. I Nr. 
2013/107 

Maßnahrneo der M,rustenen 

Beschreibung 

Förderung der Absolvierung von zertifizierte Ausbildungen im 
technisch-handwerklichen Bereich durch Frauen und Madchen 
(Lehrausbildung , Fachschulen. HTL, FH) 

Unterstützung und Ergänzung der Beratungsangebote des 
AMS; Hilfestellungen bei der beruflichen Orientierung, bei 
Fragen der Kinderbetreuung und bei familiären, rechUichen und 
psychologischen Problemstellungen 

Erwerb von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten eines 
Berufsbildes; Möglichkeit der Ablegung der Lehrabschlussprü­
fung; Ausbildung in modularer Form 

zur Verfügung Stellung von geschützten befristeten Arbeitsplät­
ze, um die Integration von am Arbeitsmarkt benachteiligen 
Personen zu fördern; zusätzlich Qualifizierungsangebote und 
psychosoziale Betreuung 

Erleichterung der Berufsrtickkehr und Unterstützung bei der 
Planung des Wiedereinstiegs durch Information, Beratung und 
Betreuung von Wiedereinsteigennnen 

Schaffung der gesetzlichen Grundlage für eine Ausübung der 
fachlichen Zentrumsleitung im Beschäftigungsausmaß von 
weniger als 38 Wochenstunden 

Ziel: Steigerung der Verelnbarkeit von Beruf und Weiterbildung; 
Möglichkeit Weiterbildungsmaßnahmen auch neben einer 
Teilzeltbeschartigung Im aufrechten Arbeitsverhältnis wahrzu­
nehmen 

Überblick über das Gleichbehandlungsrecht in Österreich 

Mij der Novelle BGBI. I Nr 20131107 wurden Im GleIchbehand­
lungsgesetz einige Klarstellungen vorgenommen, die Insbeson­
dere der Einkommensgerechtigkeit, der Chancengleichheit im 
Zusammenhang mit selbständiger Erwerbstatigkelt und der 
effekbveren Durchsetzung des Gtelchbehandlungsgrundsatzes 
dienen 
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TItel 

Sicher und Gesund In der mobilen 
Pflege und Betreuung. Eine Schwer­
punktaktion der Arbeitsinspektion zu 
Sicherheit und Gesundheitsschutz, 
2012 - 2014 

BeschreIbung 

Ziel: Früherkennung von physischen und psychischen Gefah­
ren, Umsetzung von Priiventionsmaßnahmen; Leitfaden ,Mobile 
Pflege und Betreuung - Sicher und Gesund' 

5.3 Bundesministerium für Europa, Integration und Außeres 
(BMEIA) 

Vom Bundesministerium für Europa. Integration und Äußeres wurden 43 Maßnahmen gemeldet. 

Im Erhebungsbialt wurden die einzelnen Maßnahmen nach Themenkreis und Art der Maßnahme 

erhoben. Dabei ist zu beachten. dass mehrere Zuordnungen möglich waren. Die Anzahl der 

Nennungen stimmt daher nicht mit der Anzah l der Maßnahmen überein. 
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r.laßnahmen d.,r MUllstenen 

Tabelle 5.4 Maßnahmen des BMEIA nach Themenkreisen 

Themenkreis 

Vereinbarkei\: Schaffung von E,nnchlungen und Maßnahmen, die es 
Mannern und Frauen ermöglichen, Ihre familiaren Verpfllchlungen mit 
Ihrer Berufslabgkell Zu ver .. nbaren 

Benachleiligungen: SoZialpolitische Maßnahmen, .... elche die Benach­
teiligungen von Frauen on Hinblick auf den Umsland, dass sie Mutter sind 
oder seon konnen, abbauen 

Soziale Sicherhei\: Allgemeine Maßnahmen lur Frauen zur EXIstenZSI' 
cherung vor allem lur die Falle des A1lers, der Invaliditat und der Arbeits­
loslgkell 

Gleichbehandlung: Maßnahmen zur Durchsetzung der GleIchbehand­
lung Im Arbellsleben 

Akt ive Frauenforderungsmaßnahmen In allen gesellschaftlichen 
Bereichen und zwar 

Schulische und berufliche Bildung 

Arbeitsmarkt 

Wohnen 

Gesundhell 

Mobllitat 

SeXlsmus.GeNall 

Gleichberechtigte Lebensformen 

Wissenschaft 

Kunst und Kunsrtorderung 

Politik 

Offenthcher Dienst 

Sonstoges 

Anzahl 

o 

9 

11 

13 

42 

15 

19 

9 

15 

o 
10 

8 

5 

3 

5 

5 

tO 

Quelle BUNDESW'IIISTERIUM FUR E UROPA, INTEGRATION UNO ÄUßERES. AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN 

RESSORTS (DEZEBEMBER 2014 BIS MAAz 2015) 

Thematisch wurden die Maßnahmen des BMEIA neben den Bereichen Gleichbehandlung. Sozia­

le Sicherheit und Benachteiligungen sowie den aktiven Frauenfördermaßnahmen zugeordnet. Bei 

Letzterem wurden v,a, die Themen Arbeitsmarkt, Bildung. Gesundheit, Sexismus/Gewalt und 

Gleichberechtigte Lebensformen gewählt. 

94 

III-565-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 93 von 100

www.parlament.gv.at



Tabelle 55 Maßnahmen des BMEIA nach Art der Maßnahme 

Art der Maßnahme Anzahl 

Leg,slall' .. e Ma nahrr ~n o 
Beratungs· und Ouahr,zl.rungsmaß· 
nahmen 33 

Sub.ent,onen. Preise, Shpendlen 

Forschungsrorderung 

Offenthchke,tsarbe,t 

3 

2 

Ouetle BUNDEWN ISTERUM FUR EUROPA. tNTEGRATION UNO A UIl.ERES. AuSZUG AUS DER FRAGEBOGENEIlHEBUNG" DEN 

R ESSORTS (DEzEBEMeER 2O t4 BIS MARz 2015) 

Die Maßnahmen wurden übelWlegend dem Bereich Beratungs- und Quahfizlerungsmaßnahmen 

zugeordnet. 

Im Folgenden werden die Maßnahmen des BMEIA aufgehstet. 

H el 

Integration von Anfang an - IntegratI­

onsbeauftragte In der Türkei und In 

Serbien 

Dialog- und Integrationsschulung lür 
Imame, Seelsorgerinnen und Mo­
sCheevereine, Projektpleiler 111: 
Schulung weiblicher Rel igionsbeaul­

tragter - .. Frauenbeauftragter" - aus 
Moscheevereinen 

Arbeitsmarktorientierung für qualifi­

zierte Migrantinnen siehe dazu auch 

Kapitel 2.5 

2. Symposium Migration von Frauen 
und strukturelle Gewalt 

Milli - Migrantinnen leben und lernen 

integriert 

ABC - Cale - Integration von Frauen 

aus Drillstaaten im ländlichen Raum 

TIrols 

FrauenGewaltEhre 111 und IV - DIVAN 

111 und IV 

Forderung der Integrat ion und Ge­

sundheit von Migrant innen 

Beschreibung 

Einsetzung von zwei (weiblichen) Integrationsbeauftragten In 
wichtigen Her1<unftsländem (Tür1<ei und Serbien), die vorinteg­

rative Beratungslätigkeiten übernehmen 

EInbeZIehung und Unterstützung von weiblichen Rehglonsbe­
autlragten, da diesen eine besondere Bedeutung bei der 

Betreuung, Beratung und Unterstutzung der Frauen und der 
gesamten weiblichen mushmlschen Gemeinde In der Integrati­

on zukommt 

Unterstützung von Frauen auf ihrem Weg zum Arbeitsmar1<t 

durch Maßnahmen wie Orientierung am Arbeitsmar1<t, Berufs­
und Bildungssystem 

Inhalte Gewalt, ZwangsverheIratung, FGM, gesetzhche Maß­
nahmen, Arbeitsmarkt, Bildung, SOZlOÖkonomlsche Situation, 

Gesundhellssystem und EXIstenzsIcherung von Mlgrantlnnen 

und Asylwerbennnen 

UnterstOtzung von 30 Frauen aus Drittslaaten beim beruflichen 

und gesellschaftJichen Integrationsprozess in ÖSterreich 

ZIel Schaffung eines mederschwelhgen BIldungszugangs und 

Begleitung beim IntegrallOr1sprozess 

ZIel: fTauenspezifische Beratung von Migrantinnen mit speZIali­

siertem Angebot für Betroffene von .Gewan im Namen der 
Ehre· 

Ziel Maßnahmen zur Förderung des GesundheitswIssens und 
-bewusstseins lur zugewanderte Frauen und Mädchen Im 

sudhchen NO und WeinVIertel 
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Titel 

Alphabetisierung für Frauen 

MIGFEM 

MiA - Award für Migrantinnen in 

Österreich 

SAKINA • seelische Gesundheitsför· 
derung fur Migrantinnen 

"Vom Überleben zur Lebensqualität • 

Leben In der Kommune" des Kärnt· 

ner Berufsförderungsinstitut GmbH 

mit dem Projektpartner Ober1<.ärntner 

Frauenhaus 

"-peppa· Inter1<.ulturelles Mädchen· 

zentrum: Mädchencafe, Mädchenbe· 
ratung und Familienberatung" der 

Caritas der Erzdiozese Wien· Hilfe in 

Not 

frauen.fragen - Information und 

Beratung für Migrantinnen des Ver­

eins FEMAlL 

" MÄZ • Mädchenfreiraum, Beratung 

und Begleitung für Mädchen und 

junge Frauen mit Migrationshinter· 
grund aus Drittstaaten" des Mäd· 

chenzentrum Klagenfurt 

Projekt "bunt&quer6" Im Verein 

Amazone 

" Frauen wandern zu" des Verein 
fre iraum 

Hier lebe Ich hier lerne Ich - Deutsch· 

kurse für Frauen in Tirol 

Umfassendes Beratungsangebot für 
Migrantinnen im Waldviertel 

Umibera • umfassende frauenspezifi­

sche Beratung und Betreuung 

Beschreibung 

Alphabetisierungskurse fOr weibliche Drit1staatsangehOrige, die 
in ihren Heimatlandem keine Möglichkert hatten eine Schule zu 

besuchen 

Förderung von gesundheitlicher Chancengleichheit von MIQran· 

bnnen 

Auszeichnung von engagl8r1en Frauen mit Migrationshinter­

grund in ÖSterreich 

Stärkung des Bewusstseins der eIQenen Ressourcen und 
Gesundheitskompetenz von M'9ranhnnen 

Sprach kurse und Einzelcoaching mit dem Ziel der Partizipation 

und Teilhabe an der Gesellschaft 

Frauenraum fur Junge M'9ranbnnen. umfassender BIldungsauf· 
trag. Förderung von Geschlechtergleichberechbgung. IndlVldua· 

lltät und Selbstbestimmung Junger MIQrantlnnen 

Information, Beratung und Sensibilisierung ZU Fragen der 
sozialen Sicherheit und der Integration von drit1staatangehöri­
gen Frauen 

zur Verlugung Stellung von "Raum und Ressourcen" fur eine 

persönliche und soZiale Entfa~ung und Beteli'9ung soWIe ein 

pcldagoglsch begleitetes. auf ErlebniS aufgebautes Kennenler· 
nen der Kuhur der Aufnahmegesellschaft(enl ) 

Angebote im tatsächlichen und im virtuellen Raum von MiId­

chen fOr Madchen konZIpiert gir1s4girls Wor1<.shops, Wor1<.shops 

.mobile cuhure", Peer Education .mobile cuhure", Madchenbe­

ratung, Dlalog- und Begegnungsraum 

Integrationsberatung und -begleitung. frauenspeZIfische Le· 

bens· und SoZialberatung und SoZialarbeit tur Madchen und 

Frauen aus Dnttstaaten. ZI8I Integratlonsbernuhungen der 
F rauen zu fördem und zu fokUSSieren 

Angebot von Deutschkursen mit frauenspezifischen Inhahen 

und Kinderbetreuung 

ZI8I Elnnchtung einer AnlaufsteIle zur InforrnatlOl1. Beratung 

und Unterstützung von Frauen und weiblichen Jugendlichen mit 
MIgrationshintergrund 

Ziel: multiprofessionelle, individuelle, muttersprachliche Bera­

tung und Betreuung In den Bereichen der Rechts·, Arbelts-, 
sozialarbeiterischen und psychologischen Beratung fOr Migran­

tinnen in besonders belastenden SituatIOnen. die von Dolmet­

scher1nnen begleitet wird 
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Titel 

Integration von alleinstehenden 
Müllern und schwangeren Frauen am 
Wohnungsmarkt 

LOB - Lebensorientierung für asyl be­
rechtigte und subsidiär schutzbe­
rechtigte Frauen 

Interkulturelles Mädchencate ELE­
MENTS 

Wirtschaftliche A1phabetisierungs­
kurse 

migra(re) 

Beratung für tOrkischsprachige 
Frauen und Mädchen 

NÖ Frauentelefon 

Interkulturelles Frauencafe In der 
Steiermark 

Deutsch zum Mitnehmen - Ein nach­
haltiger Deutschkurs mit dem Ziel 
konkreter gesellschaftlicher Teilhabe 

Psychologische Beratung und Be­
handlung von Migrantinnen 

Deutschkurse für ältere bildungsfer­
ne zugewanderte Frauen mit ergän­
zenden Zusatzangeboten 

Alpha Frauen 

Beschreibung 

Zlel- Ermöghchung der Anmletung einer eigenen. leistbaren 
Wohnung. Chance auf ein eigenes Zuhause. auf Neubeginn 
und Stablhslerung der Lebenssltualion. auf Integrabon auf dem 
Wohnungsmarkt. Bewahrung VOf Obdachloslgkell 

Schaffung einer muttersprachlichen Schnrttstelle zwischen 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen; Projektziel: Stabilisie­
rung und Harmonisierung der Gesamts~uation der Frauen, 
insbesondere in den Bereichen Existenzsicherung, Gesundheit, 

gesellschaftliche Partizipation 

Ziel Unterstutzung von Mädchen In Ihrer Persönhchkeltsent­
WIcklung und der Erw8llerung Ihrer Handlungs- und Lebens­
kompetenz mithilfe eines Mildchencafes mit speZifischen. 
bedurfmsonentelerten Angeboten 

Ziel: Förderung der Selbstständigkeit von Tschetscheninnen in 
ÖSterreich durch Erhöhung der Chancen am Arbeitsmarkt, 
Bere~stellung von Orientierungshilfen am Weg zur wirtschaftli­
chen Unabhängigke~ sowie Verwa~ung von privaten Finanzen 

Projekt der frauenspeZlfischen Integrationsunterstützung. 
psychosoZJale Beratung/Betreuung Im Interkulturellen Kontext 
und Integralionsfördemde Aufl<lärung/Senslblhslerung 

Abbau von Sprechhemmungen mrt dem Ziel, sich allmähtich 
am Arbeitsmarkt sicherer zu fOhlen bzw in den Arbeitsmarkt 
Integriert zu werden 

Bereitstellung eines NÖ Frauentelefons. das Telefonberatung 
und persönliche Beratung fur Frauen In frauenspeZJfischen 
ProblemSltuatlOllen Im Zentralraum NÖ bietet 

ErmögllChung eines '"terku~rellen Austausches auf mehreren 
Ebenen durch spielerisches Kennenlernen, Vergleich von 
Werten und Normen, BaSIsinformationen Ober die Bereiche 
Bildung! GesundheitJ Soziales! Ku~r 

nachhaltiger Deutschkurs fur Mlgrantlnnen aus Dnttstaaten. der 
auf die Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen abZielt und 
auf das Nutzbarmachen von Strukturen und Angeboten der 
Aufnahmegesellschaft 

fOr Asy1berechtigte und Migrantinnen, bei denen der existentiel­
le und psychische Druck seinen Ausdruck in Krankhe~bildem 
bzw. psychischen und psychosomabschen Störungen findet 

Ziel Verbesserung der Lebensquahtät erwachsener und alterer 
Frauen aus Dnttstaaten durch umfassende Deutschkurse und 
Förderung der Integrabon 

Kurse fOr Analphabetinnen und Frauen m~ geringer Schulbil­
dung aus Drittstaaten und Unterstützung bei der selbständigen 
Bewä~ung ihrer Aufgaben im A1~ 
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Titel 

FZO - Frauenzentrum Olympe 

Deutsch-, Bildungs- und Integrati­
onskurse für zugewanderte Frauen in 
Salzburg 

Lunch-Kino anlässlich des Internati­
onalen Tages der Frau am 8. März 
2013 

Begegnung Bundesministerin a.D. 
Botschafterin Dr. Ursula Plassn ik 

Buchpräsentation Johanna Mon­
schein - das Leben der ersten öster­
reichischen Botschafterin 

Film- und Ausstellungsprojekt " 
Verlorene Leben - Österreicherinnen 
im sowjetischen GULAG" 

Forschungsprojekt "Das Musikleben 
in Wien 1918 - 1945 - Identifikation 
der vergessenen Frauen· 
Kompon istinnen" 

Tricky Women - aktuelle Animationen 
östemeichischer KOnstIerinnen 

Umsetzung der Sicherheitsrats­
Resolution 1325 zu Frauen, Frieden 
und Sicherheit in Österreich 

Unterstützung der Umsetzung von 
Sicherheitsratsresolution 1325 (2000) 
im Rahmen der Organisation fOr 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa OSZE 

~\aßnahmP.fl der M,n,slenen 

Beschreibung 

Förderung und Empowerment für Frauen mrt MigratIonshInter­
grund. Beralung. Information und Betreuung bei gesundheitli­
chen und bei ps»Chosozlalen Fragen. Begleitung, Coaching 
und Unterstützung auf dem Weg in die Erwerbsarbeit 

abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Frauen sollen 
speziell die Deutschkenntnisse und die Grundbildung verbes­
sert werden 

Präsentation des Films .Aufbruch der Frauen Acht Wegbereite­
rinnen der Österreichischen Frauenbewegung-

Diskussion mit Ursula Plassnik ZU Fragen die Frauen interes­
sieren (z.B. Wie fängt eine Frauenkarriere an, Vorbilder, FOrde­
rer, F rauennetzwer1<e etc.) 

Präsenlatlon des Buches über die erste öslerreichische BOl­
schafterin Johanna Monschein (1907 -1997) 

Die österreichische Filmemacherin Anila Lackenberger behan­
den in ihrem Film das in Vergessenheit geratene Schicksal von 
österreichischen Frauen im sowjetischen GU LAG. 

Sichtung von Unterlagen über weitgehend unbekannte öster­
reichische Komponistinnen, die in der ersten Hälfte des 20 
Jhdt hauptsächlich In Wien geWlr1<t haben 

Präsentation des Intemationalen Tricky Women Festival, das 
sich ausschließlich auf Animationsfilme von Frauen spezialisiert 
hat 

Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der SR-Resolution 1325: 
Engagement Österreichs ,n humanitären, diplomatischen. 
friedenserhaltenden und entwicklungspoli~schen Bereichen 

Unterstützung der Umsetzung und Zielsetzungen der Sicher­
heitsratsresolution 1325 (2000) Rahmen der OSZE; Eintritt für 
einen höheren Frauenanteil bei Leitungsfunktionen im OSZE­
Sekretariat, den Institutionen der Organisation sowie den 
Feldmissionen 

5,4 Bundesministerium tür Bildung und Frauen (BMBF) 

Vom Bundesministerium für Bildung und Frauen wurden 74 Maßnahmen gemeldet. 

Im Erhebungsblatt wurden die einzelnen Maßnahmen nach Themenkreis und Art der Maßnahme 

erhoben. Dabei ist zu beachten, dass mehrere Zuordnungen möglich waren . Die Anzahl der 

Nennungen stimmt daher nicht mit der Anzahl der Maßnahmen überein. 
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Tabelle 5.6 Maßnahmen des BMBF nach Themenkreisen 

Themenkreis 

Verembarkelt: Schaffung von Elnnchtungen und Maßnahmen, die es 
Mannern und Frauen ermogllchen Ihre familiaren Verpflichtungen mll 
Ihrer Berulstallgkelt zu vereinbaren 

Anzahl 

11 

-------------------------------
Benachteiligungen: Sozialpolitische Maßnahmen welche die Benach· 
teiligungen von Frauen In Hinblick auf den Umstand, dass sie Muller smd 
oder sein kannen, abbauen 

Soziale Sicherheit: Allgemeine Maßnahmen !ur Frauen zur EXislenzsl' 
cherung vor allem fur die Falle des Alters. der Invatldl1at und der Arbeits· 
tosiQkell 

Gleichbehandlung: Maßnahmen zur DurchselZung der Glelchbehand· 
lung Im Arbeitsleben 

12 

t6 

28 

--------------------------------------
Aktive Frauenforderungsmaßnahmen In allen gesellschaftlichen 
Bereichen und zwar 

71 

Schulische und berufliche Bildung 20 

Arbeitsmarkt 23 

Wohnen 5 

Gesundheit 7 

~l<Jblhtat 4 

S~Xlsmus Ge"alt 23 

Gleichberechtigte Lebensfonnen 8 

Wissenschaft 7 

Kunst und Kunsrtorderung 

POlitik 14 

Offentllcher Dienst 23 

Sonstiges 26 

QueUe BUNDESMlNISTEFUUM F"UR BLDUNG UND F RAUEN, AuSlUG AUS DER F RAGEBCXiENERHEBUNG IN DEN R ESSORTS 

(DEZEBEMBER 2014 BIS MARz 201 5) 

Thematisch wurden die Maßnahmen des BMBF v.a. den Bereichen Gleichbehandlung, Soziale 

Sicherung und aktive Frauenfördermaßnahmen zugeordnet. Hier dominierten Sexismus/Gewalt, 

Arbeitsmarkt und Bildung. 
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Tabelle 5.7 Maßnahmen des BMBF nach Art der Maßnahme 

Art der Maßnahme Anzahl 

Leglslallve Maßnahmen 8 

Beralungs- und QuallfiZierungsmaß-
24 

nahmen 

Subvenllonen, Preise, Sllpendlen 8 

Forschungsforderung 4 

Offenllochkellsarbe,l 42 

Sonshges 21 

Quelle BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG uND FRAUEN. AUSZUGAUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN R eSSORTS 

(DEZEBENBER 2014 BIS MARZ 2015) 

Die Maßnahmen wurden übelWIegend den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Beratungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen zugeordnet. 

Im Folgenden werden die Maßnahmen des BMBF aufgelistet. 

Titel 

Nationale Strategie zur schulischen 
Gewaltprävention: Vemetzungstref­
fen 2014 - Professionelles Handeln 
bei häuslicher Ge­
waltlZwangsheiratJsexuelier Gewalt 

"Frauenkolleg tür Wirtschafts inge­
nieurwesen, Ausbildungsschwer­
punkt Betriebsinformatik" 

Gender Kompetenz In der Erwach­
senenbildung 

Bildungsmaßnahmen für Frauen mit 
dem Schwerpunkt lKT Kompeten ­
zen 

Weiterbildung tür Migrantinnen 

Qualitätsinit iative BerutsBildung 
(QIBB) und Gender- und Divers i­
tymanagement: Unterstützungs­
maßnahmen zur Integration der 
Gleichstellungsperspektive in das 
Qualitätsmanagementsystem der 
berufsbildenden Schulen 

Beschreibung 

Förderung von Sensibilitat für und Wissen über verschiedene 
Formen von Gewalt, sozialen und personalen Kompetenzen und 
Strategien im Umgang mit Gewan 

Ziel: Maturantinnen bzw, Frauen mrt abgeschlossener Berulsrel­
leprüfung, den Wiedereinsbeg in das Berufsleben - konkret in 
eine von der Wirtschaft star!< gelragte Ausbildungsnchtung, nam­
lich .Wirtschaftsingenleurwesen' zu ermöglichen 

Lehrgang Gender + Diversity Kompetenz; Ziel: Qualifikation von 
Erwachsenenbildnerinnen und Multiplikatorinnen im Bereich 
Gender und Diversität 

Ziel: Motivation und Unterstützung von (regIOnal) benachteiligten 
und lemungewohnlen Frauen zur Weiterbildung und den Erwerb 
von IKT- und weiteren Schlüsselkompetenzen 

Ziel: Förderung der Integration der Migrantinnen in Gesellschaft, 
Bildung und Arbeitsmar!<t Abbau von Bildungsbarrieren und 
Schaffung von Chancengleichheit 

Integralion der Glelchslellungsperspektlve In das schulische 
Qualitatsmanagement; Entwicklung von Fragebögen zur Selbste­
valuation ,n Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit 
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Titel 

Technisches Werken für alle Mäd­
chen in den Neuen Mittelschulen 

durch Neuregelung des Unter­
richtsgegenstands '"Technisches 
und textiles Werken" 

Geschlechtssensible Berufsorien­
tierung (BO) an Schulen - Technik­
Handwerk-Workshops für Mädchen 

IMST -Gender-Netzwerk zur Förde­
rung der Gender-Kompetenz in der 
MINT -Fachdidaktik 

Konferenz der Gender Kontaktper­
sonen in den Landesschulräten: 
Gender Days, Vernetzungs- und 
Arbeitstagungen 

Aufbau von Gender-Kompetenz und 
Integration der Gleichstellungsper­
spektive an den Pädagogischen 
Hochschulen 

Kooperationsveranstaltung OeAD 
GmbH (Nationalagentur) mit AMS 

Ministerratsbeschluss zur Erhö­
hung des Frauenanteils in den 
Aufsichtsgremien der Unternehmen 
mit einem Bundesanteil von 50% 
und darüber siehe dazu auch Kapnel 

2.4 

Informationsveranstaltungen .. Das 
neue Obsorgerecht - Vorteile und 
Risiken" 

Folder " Familienrecht 2013 - Ände­
rungen Im Überblick" 

Broschüre 'Was tue ich wenn es zur 
ScheidunglTrennung kommt?" 

Interministerielle Arbensgruppe für 
Gender Mainstreamingl Budgeting 
(IMAGGMB) 

Website der IMAG GMB 

Gender Mainstreaming-Newsletter 
(GM-Newsletter) 

Beschreibung 

Ziele: gleicher Zugang von Madchen und Buben zu allen Bii­
dungsinhatten; Chancengleichhen bei der späteren Ausbildungs­
und Berufswahl; Verminderung der segregierten Ausbildungswahl 

Schwerpunkt auf doe geschlechtssensIble BO. IntegratJon emes 
Gender Moduls In die Lehrgange fur BO-Multophkatorlnnen. 
Erslellung einer Expertinnenloste mrt entsprechenden Trainerinnen 

Netzwerkprojekt zur Wooerentwicklung des Unterrichts in den sog. 
MINT-Fad1em; Maßnahmen zum Aufbau von Gender-Kompetenz 
beo Beraterinnen, Werterbtldnerlnnen und Lehrerinnen 

Ziel Aufbau und Austausch von Expertise zu Gleochstellungsthe­
men bezogen auf den Schul- und BIldungsbereich ,n den Landes­
schulräten und Entwocklung und Abstimmung gemeinsamer 
Maßnahmen 

Aufbau von geschlechtertheorelisch gestUtzter Expertise und 
Kompetenz im Umgang mrt Geschlechterdifferenzen im Schul­
und Bildungssystem; Vemetzung der an den Hochschulen veran­
kerten Gender Mainstreaming-Beauftragten 

Titel Tagesvater meets Mechatronlkenn - Aufbruch zu mehr 
beruflicher Voelfatt 

Selbstverpflichtung der Bundesregierung in den Untemehmun­
gen, an denen der Bund mn 50% und mehr beteiligt ist, einen 
Frauenanteil an der Bundesquote im jeweiligen Aufsichtsgremium 
von 25% bis 31 .12.2013 bzw. 35% bis 31 .12.2018 zu erreichen. 
Durchschnittliche Frauenquote: 2013: 36%; 2014: 37% 

von Apnl biS Ende Juni 2013 In Woen und ,n 7 Landeshauptstad­
ten. Vortrag und DlskusslOO über die Anderungen durch das 
Klndschafts- und Namensrechtsanderungsgesetz 2013 

Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen im Folder 
"Familienrecht 2013 - Änderungen im Überblick" 

aktueller Uberblock uber die rechtliche Situatoon von Frauen rund 
um doe Auflösung einer Ehe oder Lebensgemeinschaft 

Beglerung und UnterstOtzung der Implementierung von Gender 
Mainstreaming und Gender Budgebng In der Bundesverwaltung; 
Aufgaben: Austausch von Informationen und nachahmenswerten 
Initiativen und Best-Practice-Beispieien. die Entwicklung von 
Kriterien rur die Umsetzung der Gender Mainstreaming Strategie 

Bereitstellung eines umfassenden Informationsangebots zu 
Gender MalnstreamlnglBudgetong fur Verwaltung und Öffentlich­
keit 

berichtet vierteljährlich Ober ak1uelle Themen und verschiedene 
Ak1ivitäten im Bereich Gender Mainstreaming in der Bundesver­

wallung 
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